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Sie haben Fragen? 
Der KANN Kunden-Service 
hilft Ihnen gerne:

02622 707-707

Detaillierte Inhaltsverzeichnisse finden Sie vor jedem Kapitel, 
einen alphabetischen Gesamtindex ab Seite 410.

So finden Sie auch garantiert nur das, was Sie suchen!

Wichtige Hinweise  
zu Bilddarstellung und  
Produktpräsentation:

	§ �Verschiedene Faktoren – wie Kameraposition, Beleuch-
tung und drucktechnisch bedingte – können u. a. die  
Farbwirkung der Produkte auf den Bildern beeinflussen.

	§ �Vor der Entscheidung für ein Produkt am besten im  
Original anschauen und vergleichen.

	§ �Farben und Oberflächen bestehen aus Naturmaterialien 
und sind leichten Schwankungen ausgesetzt.  
Die Produkte im Fachhandel und den Mustergärten  
sind daher als Durchschnittsmuster zu betrachten und 
stehen nicht für die komplette Bandbreite möglicher  
Produktionschargen .

	§ �Bei welchem Fachhändler Sie Muster unserer Produkte 
finden, erfahren Sie beim Kundenservice oder auf kann.de.

	§ �Die Abbildungen dienen der Darstellung von Gestaltungs-
varianten und stellen nicht unbedingt eine in allen Details 
korrekte technische Ausführung dar.

	§ �Beachten Sie bei der Bauausführung bitte die anerkann-
ten Regeln der Technik sowie unsere aktuellen Verlege- 
und Aufbauanweisungen. 
 
Weitere Hinweise auf S. 408.

Hinweise zum Katalog: Technische Änderungen ohne Vorankündigungen vorbehalten. Für druck- und fotobedingte Farbabweichungen übernehmen 
wir keine Gewähr. Alle Quadratmeter- und Gewichtsangaben sind Zirka-Werte. Die Formatangaben bei den Produkten sind Rastermaße. Einige Produkte 
und deren Farbvarianten sind nicht in allen Regionen erhältlich. Trotz sorgfältiger Prüfung sämtlicher Angaben in diesem Katalog sind Fehler nicht 
auszuschließen und die Richtigkeit des Inhalts ist daher ohne Gewähr. Mit diesem Katalog verlieren alle vorangegangenen Broschüren ihre Gültigkeit.
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Wenn eine professionell geplante Außenanlage erst 
einmal erfolgreich realisiert ist, sieht man ihr kaum 
mehr an, wie viel technisches Know-how dafür er
forderlich war. Es gibt im Tiefbau eine Vielzahl an 
Normen und technischen Anleitungen zu beachten, 
um sowohl die Sicherheit als auch die Dauerhaftigkeit 
der Anlage zu gewährleisten.

Auf den folgenden Seiten haben wir allgemeine  
technische Informationen für Sie zusammengestellt. 
Bitte beachten Sie darüber hinaus auch die produkt
spezifischen Hinweise direkt auf den Seiten der  
Produkte und die thematisch zusammengefassten 
Hinweise hinter jedem Kapitel.

„TECHNIK FÜR PROFIS.“
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Grundlagen Pflasterbau
Pflasterbauweisen

Einleitung

Schon vor rund 2000 Jahren wurden Natursteine zur Pflasterung von 
„Straßendecken“ verwendet. Seit etwa 1950 werden sie immer häu-
figer durch Betonpflastersteine abgelöst, weil diese im Vergleich zum 
Naturstein maßhaltiger und kostengünstiger sind. Durch den rasanten 
Fortschritt der Beton- und Maschinentechnologie wurden immer aus-
gereiftere Pflastersysteme mit nahezu unbegrenzten Möglichkeiten 
der Form- und Farbgebung entwickelt. Aufgrund der vielen Vorteile, die 
Beläge aus Pflastersteinen bieten, wie z. B. hohe Belastbarkeit, Dauer
haftigkeit, architektonische Gestaltungsfreiheit und Wartungsfreund-
lichkeit, kommen sie auf städtischen Plätzen, Fußgängerzonen, 
Industrieflächen, Parkplätzen, Gehwegen und im privaten Bereich 
gleichermaßen zum Einsatz. Dabei werden die unterschiedlichsten 
Anforderungen an die Flächen gestellt, die bei fachgerechter Planung, 
Ausführung und unter der bei der Planung vorausgesetzten Beanspru-
chung der Pflasterfläche problemlos erfüllt werden können.

Verkehrsflächenbefestigung mit  
Pflasterdecken – das Schichtensystem

Verkehrsflächenbefestigungen mit Pflastersteinen sind Mehrschicht-
systeme, bestehend aus Pflasterdecke, Tragschichten und Unterbau 
bzw. Untergrund. Dabei ist die Haltbarkeit der oberen sichtbaren 
Schicht – der Pflasterdecke, bestehend aus Pflastersteinen mit Fugen-
füllung und Bettung – in starkem Maße von der richtigen Dimen
sionierung und dem sachgemäßen Einbau der darunter liegenden 
Schichten – der Unterlage, bestehend aus Tragschichten und Unterbau 
bzw. Untergrund – abhängig. Um Lasten sicher und dauerhaft abtragen 
zu können, nehmen die Steifigkeiten der einzelnen Schichten von 
unten nach oben zu. Die jeweils erforderlichen Schichtdicken und Stei-
figkeitswerte sind, in Abhängigkeit von der Verkehrsbelastung der 
Pflasterfläche in den RStO 12 (Richtlinien für die Standardisierung des 
Oberbaues von Verkehrsflächen) geregelt. Die Einhaltung der dort an-
gegebenen Werte ist für die Dauerhaftigkeit der Betonstein-Pflaster
decke von großer Bedeutung, weil ein Versagen z. B. der Tragschicht 
eine deformierte Pflasterdecke zur Folge hätte. 

Hinweise zur fachgerechten Ausbildung der Pflasterdecke finden 
sich in der DIN 18318 und den zusätzlichen Technischen Vertrags
bedingungen und Richtlinien für den Bau von Pflasterdecken,  
Plattenbelägen und Einfassungen (ZTV  Pflaster-StB 20) der  
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen. Die Regel-
bauweise einer Pflasterdecke ist stets die ungebundene Bauweise, 
d. h. sämtliche Schichtungen, von der Frostschutzschicht bis zur Pfla-
sterdecke, werden ungebunden eingebaut.

Die technischen Vorschriften und ihre  
Geltungsbereiche

Neben den RStO 12 gibt es eine Reihe anderer einschlägiger techni-
scher Vertragsbedingungen, Richtlinien und Normen, die bei der 
Planung, Ausschreibung und Bauausführung mit gelten können und 
entsprechend zu berücksichtigen sind:

Einen Überblick, für welchen Teil der Pflasterbauweise welche  
wesentlichen Regelwerke anzuwenden sind, gibt die untenstehende 
Abbildung:

Abb. 1: �Aufbau einer Pflasterkonstruktion in Regelbauweise und  
wesentliche zugehörige Vorschriften
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Der Aufbau einer Verkehrsfläche

Der Aufbau einer Verkehrsfläche wird unterteilt in:

Abb. 2: �Aus: Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflaster und Platten-
belägen, Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen.

Pflaster bzw. Plattenbelag
Fugenfüllung
Bettung

Decke
Unterlage

3. Tragschicht

2. Tragschicht
(z.B. verfestigte Frostschutzschicht)

1. Tragschicht
(z.B. Frostschutzschicht)

verbesserter Unterbau

(Schüttung)

Planum

Untergrund(anstehender Boden)

Oberbau

Unterbau

Pflaster bzw. Plattenbelag
Fugenfüllung
Bettung

Decke

Unterlage

Planum

3. Tragschicht
Oberbau

Unterbau

Untergrund

2. Tragschicht (z.B. verfestigte Frostschutzschicht)

1. �Tragschicht (z.B. verfestigte 
Frostschutzschicht)

verbesserter Unterbau

(Schüttung)

(anstehender Boden)

Abb. 3: �Beispielhafter Aufbau einer Befestigung außerhalb geschlossener Ortslage sowie in geschlossener Ortslage mit wasserdurchlässigen  
Randbereichen – Damm/Einschnitt (Aus: Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen RStO)

Planum OberbauUnterbau Untergrund

Decke

Tragschicht

Tragschicht (z.B. Verfestigung)

Tragschicht (z.B. Frostschutzschicht)

Untergrund/Unterbau (evtl. verfestigt) 

Damm EinschnittDamm

Unterbau Planum Oberbau Untergrund

Einschnitt

Decke

Tragschicht

Tragschicht (z. B. Verfestigung)

Tragschicht (z. B. Frostschutzschicht)

Untergrund/Unterbau (evtl. behandelt)

Pflasterdecke
Pflasterstein, Pflasterbettung und Fugenfüllung

Plattenbelag
Platten, Plattenbettung und Fugenfüllung

Oberbau
Alle Schichten oberhalb des Planums ausgenommen Bankette.

Tragschicht
Unterlage der Pflasterdecke,  
je nach Zusammensetzung unterschieden in:

	§ �Tragschicht mit Bindemittel  
Asphalttragschicht 
wasserdurchlässige Asphalttragschicht (WDA) 
Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln 
	 Verfestigung 
	 Hydraulisch gebundene Tragschicht (HGT) 
	 Betontragschicht 
	 Dränbetontragschicht (DBT)

	§ �Tragschicht ohne Bindemittel 
Frostschutzschicht (FSS) 
Schottertragschicht (STS) 
Kiestragschicht (KTS)

Schicht aus frostunempfindlichem Material (SfM)
Schicht auf dem Untergrund bzw. Unterbau, die zusätzlich 
unterhalb einer Tragschicht angeordnet werden kann, um eine 
ausreichende Dicke des frostsicheren Oberbaus zu schaffen. 
Sie muss auch im verdichteten Zustand ausreichend wasser-
durchlässig sein.

Unterbau
Unter dem Oberbau liegende Dammschüttung.

Untergrund
Unmittelbar unter dem Ober- oder unter dem Unterbau vor
handener Boden oder Fels.

Planum
Unmittelbar unter dem Oberbau liegende und plangerecht 
bearbeitete Oberfläche des Untergrundes oder des Unterbaus 
(Abschluss des Erdbaus).
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Planung und Ausführung von Pflasterdecken
Dimensionierung des Oberbaus nach RStO 12

Schritt 1: Festlegung der Belastungsklassen

Zur richtigen Dimensionierung der einzelnen Schichten muss zuerst die 
für die geplante Verkehrsfläche maßgebliche Belastungsklasse ermit-
telt werden. Pflasterbauweisen sind in den Belastungsklassen Bk0,3; 
Bk1,0; Bk1,8 und Bk3,2 möglich. Dabei geben die Zahlen neben den 
Belastungsklassen den oberen Grenzwert der sogenannten dimensions-
relevanten Beanspruchung B in Millionen äquivalenten 10-t-Achsüber-
gängen an. Die dimensionsrelevante Beanspruchung B ist die 
Summe der gewichteten Äquivalenten 10-t-Achsübergänge, die  
bis zum Ende des vorgesehenen Nutzungszeitraumes (in der Regel  
30 Jahre) in dem Fahrstreifen mit der höchsten Verkehrsbeanspru-
chung zu erwarten sind.

Die Zuordnung einer Verkehrsfläche zu einer Belastungsklasse  
(Tabelle 1) erfolgt anhand von Berechnungsformeln oder, wenn  
keine Daten zur tatsächlichen Verkehrsbelastung vorliegen, anhand 
von Tabellen (Tabellen 2 bis 5).

Tabelle 1:  
�Dimensionierungsrelevante Beanspruchung und zugeordnete  
Belastungsklasse

Zeile
Dimensionierungsrelevante  

Beanspruchung – Äquivalente  
10-t-Achsübergänge in Mio.

Belastungsklasse

1 über 32 1) Bk100

2 über 10 bis 32 Bk32

3 über 3,2 bis 10 Bk10

4 über 1,8 bis 3,2 Bk3,2

5 über 1,0 bis 1,8 Bk1,8

6 über 0,3 bis 1,0 Bk1,0

7 bis 0,3 Bk0,3
1) �Bei einer dimensionierungsrelevanten Beanspruchung größer 100 Mio. sollte der Oberbau mit 

Hilfe der RDO dimensioniert werden.

Tabelle 3: 
Belastung von Busverkehrsflächen und zugeordnete Belastungsklasse

Zeile Verkehrsbelastung Belastungsklasse

1 über 1400 Busse/Tag Bk100

2 über 425 Busse/Tag bis 1400 Busse/Tag Bk32

3 über 130 Busse/Tag bis 425 Busse/Tag Bk10

4 über 65 Busse/Tag bis 130 Busse/Tage Bk3,2

5 bis 65 Busse/Tag 1) Bk1,8
1)  �Wenn die Verkehrsbelastung weniger als 15 Busse/Tag beträgt, kann eine niedrigere Belastungs-

klasse gewählt werden.

Tabelle 2: ��
Mögliche Belastungsklassen für die typischen Entwurfssituationen  
nach den RASt

Zeile Typische  
Entwurfssituationen Straßenkategorie Belastungsklasse

1 Anbaufreie Straße VS II, VS III Bk10 bis Bk100

2 Verbindungsstraße HS III, HS IV Bk3,2/Bk10

3 Industriestraße HS IV, ES IV, ES V Bk3,2 bis Bk100

4 Gewerbestraße HS IV, ES IV, ES V Bk1,8 bis Bk100

5 Hauptgeschäftsstraße HS IV, ES IV Bk1,8 bis Bk10

6 Örtliche Geschäfts-
straße HS IV, ES IV Bk1,8 bis Bk10

7 Örtliche Einfahrtsstraße HS III, HS IV Bk3,2/Bk10

8 Dörfliche Hauptstraße HS IV, ES IV Bk1,0 bis Bk3,2

9 Quartiersstraße HS IV, ES IV Bk1,0 bis Bk3,2

10 Sammelstraße ES IV Bk1,0 bis Bk3,2

11 Wohnstraße ES V Bk0,3/Bk1,0

12 Wohnweg ES V Bk0,3

Tabelle 4: 
Verkehrsfläche in Neben- und Rastanlagen und zugeordnete  
Belastungsklasse

Zeile Verkehrsart Belastungsklasse

1 Schwerverkehr Bk3,2 bis Bk10

2 Pkw-Verkehr einschließlich geringem  
Schwerverkehrsanteil Bk0,3 bis Bk1,8

Tabelle 5: 
Abstellfläche und zugeordnete Belastungsklasse

Zeile Verkehrsart Belastungsklasse

1 Schwerverkehr Bk3,2 bis Bk10

2 Nicht ständig vom Schwerverkehr  
genutzte Fläche Bk1,0/Bk1,8

3 Pkw-Verkehr (Befahren durch Fahrzeuge 
des Unterhaltungsdienstes möglich) Bk0,3
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Schritt 2: Dicke des frostsicheren Oberbaus

Nach der Festlegung der Belastungsklasse erfolgt die Bestimmung der 
Dicke des frostsicheren Oberbaus. Dieser muss zur Vermeidung von 
Schäden infolge von Frosteinwirkung wie folgt dimensioniert werden:

	§ �Bestimmung der Frostempfindlichkeitsklasse des anstehenden 
Bodens nach ZTV E-StB, der später als Untergrund dient. Hierzu 
sind die Bodengruppen in drei Klassen eingeteilt gemäß Tab. 1 
ZTV E-StB 17.

	§ �Frosteinwirkungszone in Abhängigkeit von den örtlichen, klimati-
schen Bedingungen im Planungsgebiet aus Abb. 4 ablesen.

Aus diesen beiden Angaben und der Belastungsklasse aus Schritt 
1 ergibt sich mit Hilfe der Tabelle 6 der Richtwert für die Mindest-
dicke des frostsicheren Oberbaus. Zu diesem Richtwert muss in 
Abhängigkeit von den örtlichen bautechnischen Randbedingungen 
eine Mehr- oder Minderdicke nach Tabelle 7 addiert werden. Auf 
diese Weise ist die erforderliche Dicke des frostsicheren Oberbaus 
festgelegt. Bei F1-Böden (frostsicher) ist nur die geforderte Trag
fähigkeit sicherzustellen. Eine Mindestdicke des frostsicheren 
Oberbaus ist dann nicht erforderlich. Bei wechselnden örtlichen 
Verhältnissen ist es aus bautechnischen Gründen sinnvoll, die 
Dicke des frostsicheren Oberbaus über größere Abschnitte kon-
stant zu halten.

Abb. 4: ��Frosteinwirkungszonen nach RStO 12. Die Karte ist detailliert auf der Homepage der Bundesanstalt für Straßenwesen (www.bast.de) und des  
FGSV Verlages (www.fgsv-verlag.de) abrufbar.
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Tabelle 6: �Ausgangswerte für die Bestimmung der Mindestdicke des frostsicheren Oberbaus

Zeile Frostempfindlichkeitsklasse Dicke in cm bei Belastungsklasse

Bk100 bis Bk10 Bk3,2 bis Bk1,0 Bk0,3

1 F2 55 50 40

2 F3 65 60 50

Tabelle 7: �Mehr- oder Minderdicken infolge örtlicher Verhältnisse 

Zeile Örtliche Verhältnisse A B C D E

1.1

Frosteinwirkung

Zone I ± 0 cm

1.2 Zone II + 5 cm

1.3 Zone III + 15 cm

2.1

kleinräumige  
Klimaunterschiede

ungünstige Klimaeinflüsse z. B. durch Nordhang 
oder in Kammlagen von Gebirgen + 5 cm

2.2 keine besonderen  
Klimaeinflüsse ± 0 cm

2.3 günstige Klimaeinflüsse bei geschlossener seitli-
cher Bebauung entlang der Straße − 5 cm

3.1
Wasserverhältnisse  

im Untergrund

kein Grund- und Schichtenwasser bis in eine Tiefe 
von 1,5 m unter Planum ± 0 cm

3.2 Grund- oder Schichtenwasser dauernd oder 
zeitweise höher als 1,5 m unter Planum + 5 cm

4.1

Lage der Gradiente

Einschnitt, Anschnitt + 5 cm

4.2 Geländehöhe bis Damm
≤ 2,0 m ± 0 cm

4.3 Damm > 2,0 m − 5 cm

5.1
Entwässerung der Fahrbahn/
Ausführung der Randbereiche

Entwässerung der Fahrbahn über Mulden, Gräben 
bzw. Böschungen ± 0 cm

5.2 
Entwässerung der Fahrbahn und  

Randbereiche über Rinnen bzw. Abläufe  
und Rohrleitungen

− 5 cm

Schritt 3: Festlegung der Bauweise

Mit den ermittelten Werten für die Bauklasse und der Dicke der 
Frostschutzschicht erfolgt mit Hilfe der Tafel 3 nach RStO 12 die kon-
struktive Bemessung der Bauweise für Fahrbahnen bzw. mit Tafel 6 
nach RStO 12 die konstruktive Bemessung der Bauweise für Rad- 
und Gehwege.

Hinweise: Nähere Erläuterungen zur Vorgehensweise finden Sie in:

	§ �„Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues von  
Verkehrsflächen“ von der Forschungsgesellschaft für Straßen  
und Verkehrswesen (RStO)

	§ �Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien zur 
Herstellung von Verkehrsflächen mit Pflasterdecken, Plattenbelägen 
sowie von Einfassungen (ZTV Pflaster StB 20)

	§ �„Dauerhafte Verkehrsflächen mit Betonpflastersteinen“ vom  
Bundesverband Deutsche Beton- und Fertigteilindustrie MultiTec, anthrazit, 30/15 in M 103, in Gerolfing
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Der Untergrund muss ausreichend verdichtet werden, damit er  
dauerhaft standfest wird. Nur so können die verkehrslastbedingten 
Beanspruchungen ordnungsgemäß aufgenommen werden. Sind die 
Tragfähigkeitsanforderungen nicht erfüllt, muss eine Bodenver
besserung bzw. -verfestigung durchgeführt werden oder die Dicke der 
Tragschichten ist zu erhöhen. 

�Bindige Böden sollten mit grobkörnigen, nichtbindigen Materialien 
verbessert werden, da sich dadurch die Standfestigkeit erhöht. Auch 
durch eine Verfestigung mit hydraulischen Bindemitteln ist dies mög-
lich. Das Planum sollte nur in Ausnahmefällen befahren werden, dann 
ist darauf zu achten, dass keine schädlichen Verdrückungen oder  

Behinderungen des Wasserablaufes entstehen. Bearbeitung des Bodens 
bei optimalem Wassergehalt, insbesondere frostempfindliche Böden 
dürfen nicht in zu feuchtem Zustand bearbeitet werden. 

�Zur Überprüfung des Verdichtungsgrades: Proctorversuch DIN 18127
	§ �Überprüfung der Tragfähigkeit des Planums: Durch den  
Plattendruckversuch nach DIN 18134 ist das Verformungs- 
Modul Ev2 ≥ 45 MN/m2 nachzuweisen.

	§ �Verdichtung des Untergrundes/Unterbaus: In den Tabellen 9  
und 10 werden die geforderten Verdichtungsgrade dargestellt  
(in Abhängigkeit des anstehenden bzw. eingebauten Bodens).

Untergrund

Tabelle 8: Klassifizierung mineralischer Böden nach DIN 18196

Tabelle 10: �Anforderung an das 10 % Mindestquantil für den Verdichtungsgrad Dpr bei gemischt- und feinkörnigen Böden nach ZTV E-StB

Tabelle 9: Anforderung an das 10 % Mindestquantil für den Verdichtungsgrad Dpr bei grobkörnigen Böden nach ZTV E-StB

* �Das Höchstquantil ist das größte zugelassene Quantil (früher Fraktil), über dem nicht mehr als der vorgegebene Anteil von Merkmalswerten (z. B. für den Luftporenanteil) der Verteilung zugelassen ist  
(siehe auch Abschnitt 14.1.2 der ZTV E-StB und Tp BF-StB Teil E1)

Kies (G) Sand (S) Schluff (U) Ton (T)

enggestuft GE enggestuft SE leicht plast. UL leicht plast. TL

weitgestuft GW weitgestuft SW mittel plast. UM mittel plast. TM

intermittierend 
gestuft GI intermittierend 

gestuft SI ausgeprägt plast. UA ausgeprägt plast. TA

tonig oder schluffig GU, GT tonig oder schluffig SU, ST

stark tonig oder 
schluffig GU*, GT* stark tonig oder 

schluffig SU*, ST*

Zeile Bereich Bodengruppe nach DIN 18196 Verdichtungsgrad Dpr in %

1
Planum bis 1,0 m Tiefe
bei Dämmen und 0,5 m
Tiefe bei Einschnitten

GW, GI, GE, SW, SI, SE 100

2 1,0 m unter Planum
bis Dammsohle GW, GI, GE, SW, SI, SE 98

Zeile Bereich Bodengruppe nach DIN 18196 Verdichtungsgrad Dpr in %

1 Planum bis 0,5 m Tiefe
GU, GT, SU, ST 100

GU*, GT*, SU*, ST*,
U, T, OK, OU, OT 97

2 0,5 m unter Planum
bis Dammsohle

GU, GT, SU, ST, OH, OK 97

GU*, GT*, SU*, ST*, 
U, T, OU, OT 95
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Das Planum ist eben und profilgerecht herzustellen:

Querneigung des Planums = Querneigung 
der Fahrbahnoberfläche

Mindestquerneigung ≥ 2,5 % 

bei wasserempfindlichen, unverbesserten  
und unverfestigten Böden ≥ 4 %

Die ZTV E-StB ist zu beachten:

Abweichungen des Planums von der Sollhöhe dürfen nicht  
größer sein als

± 3 cm, wenn eine ungebundene Schicht darüber eingebaut wird 
± 2 cm, wenn eine gebundene Schicht darüber eingebaut wird

Es soll hiermit eine ausreichende Entwässerung über das Quergefälle 
gewährleistet werden. Der Unterbau muss außerdem ausreichend 
wasserdurchlässig (Durchlässigkeitsbeiwert kf > 1 × 10-6 m/s) sein. Ist 
dies nicht der Fall oder besteht die Gefahr von aufsteigendem oder 
seitlich eindringendem Wasser, ist eine Planumsentwässerung 
vorzusehen.

Die Tragschicht verteilt die aus der Pflasterdecke eingebrachten  
Lasten und führt sie in die darunter befindlichen Schichten ab. Trag-
schichten dürfen sich infolge von Verkehrsbelastungen nicht bleibend 
verformen, außerdem müssen sie wasserdurchlässig konzipiert wer-
den, damit das versickernde Oberflächenwasser abgeführt werden 
kann. Die Baustoffe müssen den Anforderungen der Regelwerke ent-
sprechen. Die wichtigsten Regelwerke zur Ausführung sind nachfol-
gend genannt. Sie bilden die Grundlage für Planung, Ausschreibung 
und Bauausführung, speziell von Verkehrsflächenbefestigungen mit 
Pflasterdecke:

	§ �ATV DIN 18315 Verkehrswegebauarbeiten,  
Oberbauschichten ohne Bindemittel

	§ �ATV DIN 18316 Verkehswegebauarbeiten,  
Oberbauschichten mit hydraulischen Bindemitteln

	§ �ATV DIN 18317 Verkehrswegebauarbeiten,  
Oberbauschichten aus Asphalt

	§ �Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien  
für den Bau von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau  
(ZTV SoB-StB)

	§ �Merkblatt für die Herstellung von Trag- und  
Deckschichten ohne Bindemittel

	§ �Leitfaden offene Asphalte Teil 1:  
wasserdurchlässiger Asphalt, Deutscher Asphaltverband e.V.

	§ �Merkblatt für Drainbetontragschichten

Man unterteilt Tragschichten in:

a) �Tragschichten ohne Bindemittel = ungebundene Tragschichten
b) �Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln = gebundene  

Tragschichten
c) �Asphalttragschichten = gebundene Tragschichten 

zu a): Tragschicht ohne Bindemittel

Wegen ihrer Wasserdurchlässigkeit eignen sich ungebundene 
Tragschichten am besten als Unterlage für Pflasterdecken. 

Sie werden aus Kies-, Sand-, Schotter- oder Splitt-Gemischen der 
Körnungen 0/32 oder 0/45 mm ausgeführt. Grundsätzlich sind alle 
den ZTV SoB-StB entsprechenden Tragschichten ohne Bindemittel 
geeignet:

	§ �Schichten aus frostunempfindlichem Material (SfM) gemäß  
Abschnitt 2.2 der ZTV SoB-StB und den TL SoB-StB, zu deren  
Herstellung frostsichere Böden der Bodengruppen GE, GW, GI, 
SW und SI gemäß DIN 18196 verwendet werden. 

	§ �Frostschutzschichten (FSS) gemäß Abschnitt 2.2 der ZTV SoB-StB 
und den TL SoB-StB, die aus frostunempfindlichen Baustoffge- 
mischen und/oder Böden hergestellt werden.

Tragschichten
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	§ �Kies- (KTS) und Schottertragschichten (STS) gemäß Abschnitt  
2.3 der ZTV SoB-StB und den TL SoB-StB, die unter Verwendung 
korngestufter und rundkörniger (KTS) oder gebrochener (STS) 
Baustoffgemische hergestellt werden.

Es muss eine ausreichende Filterstabilität der Tragschichten unterein-
ander sowie gegenüber Pflasterbettung und Untergrund gewährleistet 
sein. Nur so kann die für die Bauweise schadlose Abführung des ver-
sickernden Wassers sichergestellt werden. 

Sollte die Filterstabilität nicht gewährleistet sein, ist durch die  
Verlegung eines Geotextils als Trennlage oder eine Veränderung der 
Kornzusammensetzung (Sieblinie) Abhilfe zu schaffen.

Die Baustoffgemische zur Herstellung von Tragschichten ohne  
Bindemittel müssen die Anforderungen der TL SoB-StB erfüllen. Neben 
den Anforderungen der ZTV SoB-StB und der TL SoB-StB sollten einige 
zusätzliche Empfehlungen beachtet werden:

	§ �Im Hinblick auf eine hohe Verformungsbeständigkeit sind  
Schottertragschichten den Kiestragschichten vorzuziehen.

	§ �Zur Vermeidung von Entmischungen während des Einbaues sollte 
das Größtkorn der Baustoffgemische 45 mm nicht überschreiten.

	§ �Zur Sicherstellung einer ausreichenden Wasserdurchlässigkeit 
und Frostsicherheit sollte der Feinanteil (Korndurchmesser  
< 0,063 mm) im eingebauten Zustand 5 M.-% nicht überschreiten. 

	§ �Zu empfehlen sind Gemische aus natürlichen Gesteinskörnungen, 
deren Sieblinie nahe der jeweils unteren Grenzsieblinie des in 
den TL SoB-StB bzw. den ZTV SoB-StB angegebenen Sieblinien-
bereiches verläuft. Die Unförmigkeitszahl des Gemisches sollte  
U ≥ 13 sein.

	§ �Zur Vermeidung von Kornzertrümmerungen und Kornverfeinerungen 
während des Einbaus sollten die Gesteinskörnungen einen hohen 
Zertrümmerungswiderstand besitzen. Sie sollten in Ergänzung zu 
den TL SoB-StB daher möglichst einen Los-Angeles-Wert von  
LA ≤ 25 (alternativ Schlagzertrümmerungswert von SZp ≤ 22) 
aufweisen.

Um die Tragschichten richtig verarbeiten und verdichten zu können, 
muss deren Wassergehalt beachtet werden. Dieser wird im Labor 
anhand der Proctorkurve für das entsprechende Material ermittelt. 
Bei Regen ist das Eindringen und das Ausspülen von einzelnen Korn-
fraktionen unbedingt zu vermeiden. Bei warmem und trockenem  
Wetter ist eine Verdunstung des Wassers zu verhindern und das Trag-
schichtmaterial ggf. vor dem Verdichten zu wässern.

	 nicht mögliche Kombination
   ––	 nicht gebräuchliche Kombination

   * technologische Mindestdicke mit 0/45
** bei örtlicher Bewährung auch geringere Dicke möglich

Tabelle 11: �Anhaltswerte für aus Tragfähigkeitsgründen erforderliche Schichtdicken von Tragschichten ohne Bindemittel gemäß ZTV SoB-StB in Abhängikeit 
von den Ev2-Werten der Unterlage sowie von der Art der Tragschicht (Dickenangaben in cm)

Zeile Ev2-Wert MPa auf  
 Oberfläche ToB ≤ 80 ≤ 100 ≤ 120 ≤ 150 ≤ 100 ≤ 120 ≤ 150 ≤ 120 ≤ 150 ≤ 180 ≤ 150 ≤ 180

1

Ar
t d

er
 To

B

STS (cm) 15* 15* 25 35** – 20 25 15* 20 30 15* 20

2 KTS (cm) 15* 15* 30 50** – 25 35 20 30 20

3 FSS (cm) aus überwiegend  
gebrochenem Material 15* 20 30 15* 25

4 FSS (cm) aus überwiegend  
ungebrochenem Material 20 25 35 – –

5 Ev2-Wert MPa der Unterlage 45 80 100 120

6 Unterlage Planum Frostschutzschicht
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Ebenheit

Die Tragschicht muss eben sein. Etwaige vorhandene Abweichungen 
werden an die Pflasterdecke weitergegeben; sie dürfen innerhalb 
einer 4 m langen Strecke nicht mehr als ± 2 cm von der Sollhöhe 
abweichen. Nach den ZTV SoB-StB dürfen die Mittelwerte der Ein-
baudicke und des Einbaugewichts um nicht mehr als 10 % unter-
schritten werden. Die Einzeldicken dürfen um nicht mehr als 3,5 cm 
unterschritten werden.

zu b): Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln 

Vorzugsweise sollten die Tragschichten ungebunden ausge-
führt werden, um durchgehend in ungebundener Bauweise 
arbeiten zu können.
 
Die Anforderungen an Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln 
sind im Merkblatt für Drainbetontragschichten geregelt. Aufgrund 
ihrer ursprünglichen Anwendung unterhalb von Betonfahrbahnen sind 
diese auf geringere mechanische Beanspruchungen als unter Pflaster-
decken ausgelegt. Daher sollte eine Drainbetontragschicht unter einer 
Pflasterdecke eine höhere Festigkeit aufweisen. Zusätzlich zu den An-
forderungen nach den ZTV Beton-StB sollten folgende Anforderungen 
bauvertraglich berücksichtigt und nachgewiesen werden:

	§ �Mindestwert für den Hohlraumgehalt: 15 Vol.-%
	§ �Wasserdurchlässigkeitsbeiwert kf ≥ 5,4 × 10-5 m/s
	§ �mittlere Druckfestigkeit von 3 repräsentativen Probekörpern nach 
28 Tagen ≥ 20 N/mm2 (Zylinder d = 150 mm, h/d = 1 oder Würfel 
mit Kantenlänge 200 mm)

	§ �mittlere Spaltzugfestigkeit von 3 repräsentativen Probekörpern 
nach 28 Tagen ≥ 2,2 N/mm2 (Zylinder d = 150 mm, h/d = 1 oder 
Würfel mit Kantenlänge 200 mm)

	§ �mittlere Biegezugfestigkeit von 3 repräsentativen Probekörpern 
nach 28 Tagen ≥ 3,5 N/mm2 (Balken 700 mm × 150 mm × 100 mm)

Einbau und Verdichtung des Drainbetons sind auf die offenporige 
Struktur abzustimmen, damit diese erhalten bleibt. Es wird daher emp-
fohlen, Schütthöhen, Anzahl der Verdichtungsgänge etc. mit dem vor-
gesehenen Verdichtungsgerät anhand eines Probeeinbaus zu ermitteln.

Aufgrund der hohlraumreichen Gefügestruktur der Drainbetontrag-
schichten und wegen der üblichen ungebundenen Bettungs- und 
Fugenmaterialien ergibt sich erfahrungsgemäß keine Filterstabilität. 
Das heißt, Bettungsmaterial rieselt in die Drainbetontragschichten 
und verstopft diese. Daher sollte stets ein Filtervlies zwischen Drain-
betontragschicht und Bettungsschicht eingebaut werden.

zu c): Asphalttragschichten

Asphalttragschichten sollten ebenfalls wasserdurchlässig konzipiert 
werden. Sie müssen prinzipiell die Anforderungen der ZTV T-StB er-
füllen. Vorgaben zur Baustoffzusammensetzung, zum Einbau und zur 
Prüfung wasserdurchlässiger Asphalttragschichten sind dem Leit
faden offene Asphalte Teil 1: wasserdurchlässiger Asphalt, Deut-
scher Asphaltverband e.V. zu entnehmen. Zusätzlich sollten für 
wasserdurchlässige Asphalttragschichten die Empfehlungen des 
„Merkblattes für wasserdurchlässige Befestigungen von Verkehrs-
flächen“ berücksichtigt werden.

Verdichtung

Mindestanforderungen für den Verdichtungsgrad Dpr von Baustoffgemischen in der Frostschutzschicht sind in den ZTV SoB-StB geregelt. Grund-
sätzlich gilt für Kies- und Schottertragschichten ein Verdichtungsgrad von Dpr = 103 %

Tabelle 12: �Mindestanforderungen für den Verdichtungsgrad Dpr von Baustoffgemischen und Böden in der Frostschutzschicht bzw. Schicht aus  
frostunempfindlichem Material in Anlehnung an die ZTV SoB-StB

Verdichtungsgrad Dpr in %

Zeile Bereiche Baustoffgemische und Böden 1)

gemäß ZTV SoB-StB, Abschnitt 2.2.2 Bauklasse* III, IV und V Bauklasse* VI, Rad- u. Gehwege, 
sonstige Verkehrsflächen

1 Oberfläche Frostschutz  
bis 0,2 m Tiefe 0/8 bis 0/63 und Böden GW und GI 103 100

2
Frostschutzschicht unterhalb 

des Bereiches Nr. 1 und Schicht aus  
frostunempfindlichem Material

alle Baustoffgemische und Böden 
des Bereiches Nr. 1 sowie SE, SW, SI, GE  

sowie Gesteinskörnungen 0/2 und 0/4
100

1) Bodengruppen nach DIN 18196
* Bauklassen nach RStO 01 sind sinngemäß in Belastungsklassen nach RStO 12 zu übertragen.

MultiTec, Sonderproduktion braun-nuanciert,  
20/10 in M 103, Drafenstraße in Hürth
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Die Bettung gibt den Pflastersteinen eine gleichmäßige Auflage und 
dient dazu, die fertigungsbedingten Dickentoleranzen der Steine 
auszugleichen. Wichtige Hinweise für das Pflasterbett enthalten die 
DIN 18318 und die ZTV Pflaster-StB. Als Bettungsmaterial sind Bau-
stoffgemische der Lieferkörnungen 0/4, 0/5 oder 0/8 mm gemäß den 
TL Pflaster-StB zu verwenden. Besonders geeignet sind Baustoff
gemische mit kornabgestufter Zusammensetzung (stetige Sieblinie) 
und einem hohen Widerstand gegen Kornzertrümmerung, die nach 
dem Abrütteln der Pflasterdecke eine hohe Lagestabilität aufweisen 
und durch die Verkehrsbeanspruchung nicht zerrieben werden. Die 
Baustoffgemische müssen so beschaffen sein, dass mit ihnen eine 
dauerhaft ausreichende Wasserdurchlässigkeit der Bettung erreicht 
werden kann. Zur Sicherstellung der notwendigen Frostsicherheit 
und einer ausreichenden Wasserdurchlässigkeit der Bettung darf das 
Bettungsmaterial einen Feinanteil (Korndurchmesser < 0,063 mm) von 
höchstens 5 M.-% (Kategorie UF5) aufweisen. Für die unterschiedli-
chen Belastungsklassen gemäß RStO werden nach den ZTV Pflaster 
StB 20 folgende Bettungsmaterialien empfohlen:

	§ �Bk0,3 sowie Rad- und Gehwege: 
vorzugsweise 0/4, 0/5 oder 0/8 nach den TL Pflaster-StB

	§ �Bk1,0 und Bk1,8: 
vorzugsweise 0/4, 0/5 oder 0/8 nach den TL Pflaster-StB mit  
erhöhten Anforderungen an Korngrößenverteilung sowie  
Forderung SZ22, ECS35 und mind. C90/3

	§ �Bk3,2 und bei Verwendung einer oberen Tragschicht  
mit Bindemittel (TmB): 
vorzugsweise 0/4, 0/5 oder 0/8 nach den TL Pflaster-StB mit  
erhöhten Anforderungen an Korngrößenverteilung sowie  
Forderung SZ18, ECS35 und mind. C90/3.

Es wird empfohlen, diese Anforderungen auch an ein Bettungs
material zu stellen, das für geringer beanspruchte Verkehrsflächen 

verwendet wird. Vor dem Verlegen der Steine wird das Pflasterbett 
profilgerecht abgezogen. Das gewählte Material muss auf die Trag-
schicht und das Fugenmaterial abgestimmt sein, damit es nicht in die 
Tragschicht einrieselt und umgekehrt das Fugenmaterial nicht in die 
Bettung eindringt (Filterstabilität). Im verdichteten Zustand, also 
nach dem Abrütteln, hat die Bettung eine Dicke von 3–5 cm aufzu-
weisen. Die nach EN 1338 zulässigen und fertigungsbedingten Maß-
toleranzen der Steine können so ausgeglichen werden (vgl. Abb. 
5–7). Hierzu muss das Material entsprechend verdichtungswillig 
genug sein. Bettungsmaterial der Körnung 1/3 oder 2/5 mm, also 
ohne Nullanteil, ist hierfür nicht geeignet und sollte deshalb nur für 
versickerungsfähige Pflastersysteme oder bei untergeordneter Bela-
stung verwendet werden. Das Pflasterbett darf nicht zum Ausgleich 
von Unebenheiten der Tragschicht dienen, weil sich die Pflaster-
decke sonst durch Verkehrslasten oder evtl. schon beim Abrütteln 
unterschiedlich stark verformt. Unebenheiten der Tragschicht sind 
vor Einbau der Bettung mit Tragschichtmaterial auszugleichen. Die 
zulässigen Toleranzen sind in den ZTV SoB-StB beschrieben.

Die wichtigsten Vorgaben für die Pflasterbettung daraus sind:

	§ �Abweichungen der Oberfläche von der Sollhöhe dürfen an keiner 
Stelle mehr als 2 cm betragen.

	§ �Unebenheiten der Oberfläche dürfen innerhalb einer 4 m langen 
Messstrecke bei Pflastersteinen aus Beton nicht mehr als 1 cm 
betragen (vgl. DIN 18318, 3.1.17).

	§ �Die Dicke der Bettung muss im verdichteten Zustand 3 bis 5 cm 
betragen, bei Steinen einer Nenndicke ab 12 cm kann sie auch  
4 bis 6 cm betragen.

	§ �Als Bettungsstoffe sind Gemische aus Gesteinskörnungen  
0/4, 0/5 oder 0/8 mm, bei Steinen einer Nenndicke ab 12 cm und 
einer Bettungsdecke größer als 4 cm aus Gesteinskörnungen 
0/11 mm zu verwenden.

Bettung

Abb. 6: �Verlegte und abgerüttelte 
Betonsteine

Betonstein mit
Maßtoleranzen
im (+)-Bereich

Tragschicht

Pflasterbett

Betonstein mit
Maßtoleranzen
im (–)-Bereich

Betonstein mit
Maßtoleranzen
im (+)-Bereich

Tragschicht

Pflasterbett

Betonstein mit
Maßtoleranzen
im (–)-Bereich

Betonstein  
mit Maßtoleranzen  

im (-)-Bereich

Betonstein  
mit Maßtoleranzen  

im (+)-Bereich

Pflasterbett

Tragschicht

Betonstein mit
Maßtoleranzen
im (+)-Bereich

Tragschicht

Pflasterbett

Betonstein mit
Maßtoleranzen
im (–)-Bereich

Betonstein mit
Maßtoleranzen
im (+)-Bereich

Tragschicht

Pflasterbett

Betonstein mit
Maßtoleranzen
im (–)-Bereich

Pflasterbett

Tragschicht

Betonstein  
mit Maßtoleranzen  

im (+)-Bereich

Betonstein  
mit Maßtoleranzen  

im (-)-Bereich

Abb. 5: �Verlegte Betonsteine auf  
abgezogenem Pflasterbett

Abb. 7: �Maßtoleranzen der Stein
dicken werden im Pflaster-
bett ausgeglichen.
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Die Steindicke und die Steinform haben maßgeblichen Einfluss auf die 
Stabilität der Pflasterfläche. Nach EN 1338 sollen Pflastersteine eine 
Länge, Breite und Dicke von mindestens 50 mm besitzen.  
Entsprechend der auf der geplanten Pflasterfläche auftretenden  
Verkehrsbelastung ist die Steindicke festzulegen. Die technischen Re-
gelungen der RStO sehen eine Zuordnung einer bestimmten Steindicke 
zu einer Belastungsklasse vor. So sind Flächen, die den  
Belastungsklassen Bk 3,2 und Bk 1,8 zugeordnet sind, mit einer Stein-
dicke von mindestens 10 cm auszuführen. Grundsätzlich sollte  
deshalb eine hoch belastete Fläche mit einem dickeren Pflaster ausge-
führt werden als eine geringer belastete, weil so die auftretenden 
Belastungen besser aufgenommen werden können. Sind hohe Schub
beanspruchungen zu erwarten, sind Verbundsteinsysteme vorzuziehen.

Auf die senkrecht zum Pflasterstein auftretenden Belastungen hat die 
Dicke ebenfalls Einfluss, da die Querkraftübertragung zu den Nachbar-
steinen mit steigender Fugenfläche ansteigt. Die nach  
EN 1338 für Pflastersteine vorgeschriebene Spaltzugfestigkeit von 
mind. 3,6 N/mm2 lässt hohe, senkrecht auftretende Belastungen auf 
Pflastersteine zu, ohne diese zu beschädigen. Um die komplette  
Pflasterfläche vor Beschädigungen (z. B. gebrochene Steine, Ver
drückungen) zu schützen, ist es notwendig, den kompletten Oberbau 
entsprechend der vorgesehenen Belastung auszulegen, um die vom 
Pflasterstein auf die Bettung übertragenen Kräfte sicher in den  
Untergrund ableiten zu können. 

Neben den senkrechten Belastungen treten durch rollende Lasten 
Kräfte parallel zum Pflasterbett auf. Diese entstehen zum Beispiel 
durch Brems- oder Lenkbewegungen von Fahrzeugen auf der Pflaster
fläche, wodurch der Pflasterstein horizontal belastet wird. Diese 
Kräfte können von Steinen mit großer Dicke wesentlich besser aufge-
nommen werden als von flacheren Steinen, weil die der Verdrehung 
entgegenwirkende Stützfläche zwischen den Steinen größer ist. Je 
geringer die Steindicke und damit die Stützfläche ist, umso mehr kann 
sich der Stein verdrehen, wodurch die in der Bettung auftretenden 
Schubbeanspruchungen größer werden. Aus diesem Grund sind bei 
gleichem Oberbau die zu erwartenden Deformierungen bei flacheren 
Steinen in der Regel größer als bei höheren. 

Der Lastabtrag kann bei dickeren Steinen in stärkerem Maße vertikal 
erfolgen, sodass die Kantenpressung auf der Unterseite des Steines 
geringer ist (vgl. Abb. 8). 

Während des Verlegevorgangs ist die Fläche ständig mit Hilfe einer 
Schnur auf den fluchtgerechten Einbau zu überprüfen. Korrekturen sind 
mit dem Richteisen und dem Gummihammer vorzunehmen. Pflaster-
steine mit Beschädigungen sind während des Verlegens auszusortie-
ren und seitlich zu lagern. Zum Teil können sie später als Passstücke 
verwendet werden.

Wegen zulässiger und fertigungstechnisch unvermeidbarer Farb
differenzen ist Folgendes zu beachten:

	§ Mischen der Steine aus unterschiedlichen Paketen
	§ Mischen von unterschiedlichen Lagen

Die Steine möglichst nicht lagenweise verlegen!

Der Verbund der Pflasterfläche ist immer in Abhängigkeit von der ge-
wählten Steinform, z. B. mit seitlichem Verbund, und der Verlegeart zu 
sehen. Bei der Verlegung ist ein Fischgrät- oder ein Diagonalverband 
immer stabiler als ein orthogonal zur Fahrtrichtung eingebauter Rei-
henverband. Das liegt an der besseren Lastverteilung der durch die 
Verkehrsbelastung auftretenden horizontalen (Schub-) Kräfte. Bei 
einem Diagonal- oder Fischgrätverband werden die auftretenden 
Kräfte auf mehr Steine verteilt als bei orthogonaler Verlegung (vgl. 
Abb. 9 – 11). Daraus resultieren geringere Spannungen unter den Stei-
nen auf der Bettung und damit auf der Tragschicht. Die Gefahr, dass 
bleibende (plastische) Verformungen entstehen, sind deshalb bei den 
Fischgrät-, Ellenbogen- oder Diagonalverbänden geringer.

Parkettverband und Kreuzfugen sollten auf befahrenen  
Flächen nicht verlegt werden; diese sind nur reine Zier
verbände und nicht für höhere Belastungen geeignet!

Es wird deutlich, dass die Stabilität von Pflasterflächen von verschie-
denen Faktoren abhängt und deshalb die Planung der Fläche nicht 
ausschließlich nach gestalterischen Aspekten erfolgen kann.

Pflasterdecke und -verlegung

Abstützung im
unteren Bereich

Abstützung im
oberen Bereich

Hauptfahrtrichtung

Abb. 9

Abstützung im oberen Bereich

Hauptfahrtrichtung

Abstützung im 
unteren Bereich

Hauptfahrtrichtung

Abstützung im
unteren Bereich

Abstützung im
oberen Bereich

Fahrtrichtung

Abb. 10

Fahrtrichtung

Fahrtrichtung
Fahrtrichtung

Fahrtrichtung

Fahrtrichtung

Fahrtrichtung

Abb. 8: Verdrehung/Verkantung in Abhängigkeit von der Steindicke
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Randeinfassungen und Rinnenelemente

Eine Pflasterfläche bedarf stets einer allseitigen Einspannung durch 
Randeinfassungen, um Verschiebungen während der Herstellung und 
Nutzung der Pflasterdecke zu verhindern. Gemäß DIN 18318 werden 
Bord- und Einfassungssteine aus Beton verwendet, welche der DIN 483 
bzw. EN 1340 entsprechen müssen. Als Rand- und Einfassungselemente 
werden Hoch-, Rund- oder Tiefbordsteine sowie Einfassungssteine ver-
wendet. Randeinfassungen sind vor der Pflasterung einzubauen (Einbau 
einer Randeinfassung vgl. Abb. 12). Der Abstand der Randeinfassungen 
ist auf das Rastermaß des jeweiligen Steinsystems abzustimmen. Pfla-
stersteine können fertigungsbedingt geringfügige Maßtoleranzen auf-
weisen. Um unnötige Schneidearbeiten zu vermeiden, sollten einzelne 
Steinreihen in der gewünschten Verlegebreite ausgelegt werden, um 
den genauen Abstand der Randeinfassung zu ermitteln.

Rinnenelemente, Bord- und Einfassungssteine sind auf ein Fundament 
mit Rückenstütze aus unbewehrtem Beton zu versetzen (vergleiche DIN 
13318). Die Abmessungen von Fundament und Rückenstütze, sowie die 
Betongüte des zu verwendenden Betons sind abhängig von der Nutzung 
der angrenzenden Flächen. Rinnensteine, Bord- und Einfassungssteine 
von befahrenen Flächen sind auf ein mindestens 20 cm dickes Funda-
ment und mit einer Rückenstütze von mindestens 15 cm aus Beton 
C 20/25 zu versetzen. Bei begehbaren Flächen ist das Fundament und 
die Rückenstütze mindestens 8 cm dick in der Betongüte C 16/20 auszu-
führen. Die Rückenstütze ist bis 2/3 der Höhe der Einfassung bzw. des 
Rinnenelementes herzustellen. Die Oberfläche der Rückenstütze ist nach 
außen abzuschrägen. 

Einfassungselemente sind auf den noch frischen Fundamentbeton zu 
versetzen. Sie müssen ggf. vorgenässt werden, damit dem Frischbeton 
kein Wasser entzogen wird. Der Beton für die Rückenstütze ist frisch in 
frisch mit dem Fundamentbeton zu verarbeiten. Die Rückenstütze muss, 
wie das Fundament, unter Verwendung einer Schalung hergestellt wer-
den, um eine ausreichende Verdichtung erzielen zu können. Die Einfas-
sungselemente, die nicht verfugt zu werden brauchen, sind mit einer 
etwa 4 mm breiten Stoßfuge zu versetzen. Trotzdem sollten die Stoßfu-
gen immer dann an der Rückseite geschlossen oder abgedichtet werden, 
wenn eine Pflasterdecke oder ein Plattenbelag in ungebundener Ausfüh-

rung anschließt, um ein Ausrieseln von Bettungs- und Fugenmaterial zu 
verhindern. Dafür eignet sich z. B. ein einfacher Mörtelstrich. 

Werden Rinnensteine zusammen mit Randeinfassungen verwendet, sind 
die Bewegungsfugen der Entwässerungsrinne im Fundament und in der 
Rückenstütze durchgängig und an gleicher Stelle wie in der Einfassung 
auszubilden. Entwässerungsrinnen, z. B. aus Pflastersteinen, Platten, 
Muldensteinen, Bordrinnensteinen, werden mit Fugenbreiten von ca.  
10 mm eingebaut. Das Längsgefälle von Entwässerungsrinnen muss  
≥ 0,5 % betragen. Die Rinnenelemente werden auf der Steinunterseite mit 
einem Haftvermittler behandelt und in den noch nicht erhärteten Funda
mentbeton gesetzt. Die Fugen werden mit einem gebundenen Fugenstoff 
gemäß den Anforderungen der DIN 18318 gefüllt. Damit der Fugenmörtel 
nicht seitlich entweichen kann, sollten die Fugen an den Rändern vor dem 
Verfüllen seitlich abgedichtet werden (z. B. mit einem Mörtelstrich).

Bei Entwässerungsrinnen sind Bewegungsfugen im Abstand ≤ 12 m, bei 
befahrenen Entwässerungsrinnen im Abstand von 4 m bis 6 m, durch-
gängig durch Rinne und Fundament einschließlich der ggf. vorhandenen 
Rückenstütze herzustellen. Bewegungsfugen sind mindestens 8 mm und 
höchstens 15 mm breit sowie reversibel komprimierbar auszuführen.

Folgendes wird empfohlen:

Hohe Verkehrsbeanspruchung, hohe Horizontalbeanspruchung 
(Belastungsklassen Bk3,2 und Bk1,8 nach RStO):

	§ Steindicke mind. 12 cm
	§ Verbundsteine mit seitlicher Profilierung verwenden
	§ Möglichst Fischgrät- oder Ellenbogenverband wählen

Mittlere bis geringe Verkehrsbeanspruchung  
(Belastungsklassen Bk1,0 und Bk0,3 nach RStO):

	§ Steindicke Bk0,3 mind. 8 cm / Bk1,0 mind. 10 cm
	§ �Fast alle Steinformate möglich  
(Steine mit kubischer Form, besonders kleinformatige meiden)

	§ Freie Wahl des Verbandes, aber Kreuzfugen vermeiden

Rad- und Gehwege sowie Flächen, bei denen das Befahren 
durch Kraftfahrzeuge ausgeschlossen ist:

	§ Steindicke mind. 6 cm
	§ Jede Steinform möglich
	§ Freie Wahl des Verbandes

Abb. 12: �Einbaubeispiel für eine Randeinfassung mit einem  
Hochbordstein aus Beton und Entwässerungsrinne

Bettung

Pflasterbelag

Rinnenpflaster

Tragschicht

Frostschutzschicht

Untergrund bzw. Unterbau

Pflasterbelag

Bettung

Bordstein
DIN 483

Tragschicht

Fundament und
Rückenstütze aus
Beton C 20/25

≥ 15 cm

≥ 
20

 c
m

GehwegStraße

Abb. 11: �Wird der Pflasterstein diagonal (z. B. unter 45°) zur Hauptfahrtrich-
tung angeordnet, werden die Lasten, die den Stein auf Verdrehung 
beanspruchen, über alle 4 Steinseiten abgetragen.

Abstützung im
oberen Bereich

Abstützung im
unteren Bereich

Hauptfahrtrichtung

Abstützung im oberen Bereich

Abstützung im unteren Bereich

Hauptfahrtrichtung

Haftvermittler
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Da das Erscheinungsbild von Pflastersteinen durch Form, Größe,  
Kantenausbildung, Farbe und Struktur fast beliebig variiert werden 
kann, ist eine sehr große Produktvielfalt auf dem Markt erhältlich.

Grundsätzlich werden 3 Pflasterarten unterschieden:

Verschiedene Pflastersteinarten

1. �Gestaltungspflaster, z. B.:

	§ Adina
	§ Nimbus 
	§ Germania antik
	§ Kibo
	§ La Tierra
	§ MultiTec-Color
	§ Planolith
	§ Stratos

	§ Via Leano
	§ Vios
	§ Vios RX40
	§ Zentano Antik 
	§ Zentano Pur

2.  �Funktionspflaster, z. B.:

	§ Doppel-T-Verbundpflaster
	§ MultiTec
	§ Rechteckpflaster
	§ Uni-Coloc Ankerverbundstein
	§ Universal-Verbundstein

3.  �Ökologische Pflastersteinsysteme, z. B.:

Pflasterfuge

Der Zwischenraum zwischen den Pflastersteinen bzw. -platten wird als 
Fuge bezeichnet und ist Teil der Pflasterdecke. Nach DIN 18318 ist 
eine Breite von 4 mm vorgeschrieben bzw. 6 mm bei Steinen mit einer 
Nenndicke ab 12 cm. Eine so genannte „Knirsch“-Verlegung, bei der 
die Steine oder deren Abstandhalter (Abstandhilfen) direkt aneinan-
dergelegt werden, ist nicht zulässig (vergleiche auch ZTV Pflaster-StB), 
weil dadurch Schäden an den Pflastersteinen, wie zum Beispiel Kan-
tenabplatzungen, entstehen können. Außerdem dient die Fuge dazu, 
fertigungsbedingte und produktionstechnisch unvermeidbare, nach EN 
1338 zulässige Maßtoleranzen der Steine auszugleichen. Es sei des-
halb an dieser Stelle noch einmal deutlich darauf hingewiesen, dass 
auch die Steintypen mit Abstandhilfen unbedingt mit Fuge untereinan-
der zu verlegen sind. Zu beachten ist daher, dass die Fuge nicht durch 
den Abstandhalter vorgegeben wird, sondern vom Verarbeiter einzu-
halten ist. Abweichungen von der DIN-Fuge gibt es z. B. bei ökologi-
schen Pflastersystemen wie MultiTec-Aqua oder Großpflastersteinen, 
weil hier besondere Anforderungen an die Fuge gestellt werden. Die 
Fuge ist der elastische Teil der Fläche und verbindet die Einzelsteine zu 
einer stabilen Einheit, um so die auf der Fläche auftretenden Kräfte 
sicher in die Tragschicht abführen zu können. Sind die Fugen nicht oder 
nur teilweise mit entsprechendem Fugenmaterial gefüllt, können sich 
die einzelnen Steine verschieben, verdrehen oder kippen. 

Als Fugenmaterial sind gebrochene, kornabgestufte Gesteinskörnun-
gen bzw. Baustoffgemische (frühere Bezeichnung: Brechsand-Splitt-
Gemische) besonders geeignet. Das Größtkorn ist auf die Fugenbreite 
abzustimmen. Das Fugenmaterial sollte sich leicht in die Fugen einkeh-
ren lassen, andererseits aber einen hohen Widerstand gegen Aus
tragen, z. B. durch Kehrsaugmaschinen, besitzen. Unmittelbar nach 
dem Verfugen sind die Pflastersteine von Resten des Fugenfüllmateri-
als zu reinigen. Falls Rückstände des Einkehrmaterials, insbesondere 
dunkle Sande (z. B. Basalt Sande) auf hellen Oberflächen verbleiben, 

kann es sonst zu dauerhaften Verschmutzungen bzw. Grauschleiern 
kommen, da Feinstanteile in die Oberfläche eindringen können.

Die ZTV Pflaster-StB lassen Baustoffgemische der Körnungen 0/4, 0/5 
und 0/8 mm als Fugenmaterial zu. Um ein vollständiges Einkehren des 
Fugenmaterials zu gewährleisten und das Blockieren der Fugenöffnung 
durch gröbere Gesteinskörner möglichst zu vermeiden, wird empfoh-
len, das Größtkorn nicht größer als die maximale Fugenbreite zu wäh-
len. Es sollten daher in der Regel Fugenmaterialien 0/4 und 0/5 mm 
verwendet werden. Bei Einsatz von Verbundpflastersteinsystemen mit 
geringen Fugenbreiten kann die Verwendung einer Gesteinskörnung 
0/2 mm oder 0/3 mm als Fugenmaterial zweckmäßig sein. Für Ver-
kehrsflächen gemäß den Belastungsklassen nach RStO sind Fugenma-
terialien zu verwenden, die folgende Anforderungen der ZTV Pflaster 
StB 20 und den TL Pflaster-StB an ihre Korngrößenverteilung erfüllen:

	§ �Bk0,3 sowie Rad- und Gehwege: 
Fugenmaterial 0/4, 0/5 mm oder 0/8 mm mit erhöhten Anforderun-
gen an die Korngößenverteilung gemäß Tabellen 11 und 12, Zeile 1

	§ �Bk1,0 und Bk1,8: 
vorzugsweise 0/4, 0/5 oder 0/8 nach den TL Pflaster-StB mit er-
höhten Anforderungen an Korngrößenverteilung gemäß Tabellen 
11 und 12, Zeile 1, sowie Forderung SZ22, ECS35 und mind. C90/3 

	§ �Bk3,2 und bei Verwendung einer oberen Tragschicht  
mit Bindemittel (TmB): 
vorzugsweise 0/4, 0/5 oder 0/8 nach den TL Pflaster-StB mit er-
höhten Anforderungen an Korngrößenverteilung gemäß Tabellen 
11 und 12, Zeile 1, sowie Forderung SZ18, ECS35 und mind. C90/3

Hierbei ist nachzuweisen, dass die Filterstabilität zwischen Fugen- und 
Bettungsmaterial gewährleistet ist. Dies ist immer der Fall, wenn je-
weils das gleiche Material verwendet wird. Andernfalls muss die Filter-

	§ Doppel-T-Aqua
	§ Filterstein Micro Plus
	§ Germania antik-Aqua
	§ La Tierra-Aqua
	§ MultiTec-Aqua
	§ MultiTec-Öko

	§ Planaro 
	§ Stratos-Aqua
	§ Uni-Coloc Aqua
	§ Vios-Aqua
	§ Zena
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stabilität anhand der Sieblinien des Bettungs- und Fugenmaterials und 
natürlich auch des Bettungsmaterials gegenüber der Tragschicht mit 
Hilfe der Filterregeln nachgewiesen werden. Wird dies nicht beachtet, 
rieselt das Fugenmaterial in die Bettung ein und die Fugen entleeren 
sich. Als Folge verliert die Fläche deutlich an Stabilität, verschieben sich 
die Steine und die Pflasterfläche wird beschädigt. Hinweise zur Filter-
stabilität und deren Nachweis enthält die DIN 18035, Teil 5 und die ZTV 
Pflaster-StB. Die Füllung der Fugen ist fortlaufend während des Verle-
gens durchzuführen. Sinnvoll ist ein Verfüllen nach dem Ausrichten 
eines Abschnittes. Nach dem Abrütteln ist die Fläche, bis zum vollstän-
digen Fugenschluss, unter Zugabe von Wasser einzuschlämmen. Gege-
benenfalls ist das Füllen der Fugen nach einiger Zeit zu wiederholen. 

Unabhängig von evtl. zu Grunde liegenden Regelwerken (z. B.  
DIN 18318, ZTV-Pflaster, ZTV-Wegebau etc.) gelten in Bezug auf die 
einzuhaltenden Fugenbreiten unsere Vorgaben.

Gefahr von Verfärbungen durch Fugenmaterial

Die im Fugenmaterial enthaltenen, feinen staubigen Anteile können 
in die Oberfläche von Pflastersteinen und Platten eindringen und zu 
dauerhaften Verschmutzungen bzw. Grauschleiern führen. Um diese 
Gefahr zu minimieren bzw. zu verhindern, beachten Sie bitte fol-
gende Empfehlungen. Verwenden Sie Fugenfüllmaterialien, die den 
TL Pflaster entsprechen und einen Feinkornanteil von unter 9 % auf-

weisen. Bei sehr empfindlichen bzw. hochwertigen Oberflächen 
sollte der Feinkornanteil deutlich unter 9 % liegen. Fugenfüllmaterial 
mit deutlich reduziertem Feinanteilen sind gewaschene oder entfül-
lerte Sande bzw. Brechsande.

Wählen Sie ein Fugenmaterial, das farblich an den Oberflächenbelag 
angepasst ist. Insbesondere dunkle Sande, wie zum Beispiel Basalt
sande können auf hellen aber auch auf dunklen/anthrazit farbenen 
Oberflächen zu teilweise dauerhaften und schwer zu entfernbaren 
Verschmutzungen führen. Beim Einkehren von Fugenfüllmaterialien 
sollten die Fläche und das Einkehrmaterial trocken sein. Überschüssi-
ges Fugenmaterial ist unmittelbar nach der Verfugung von der Ober
fläche zu entfernen. Nach dem Abrütteln müssen die Fugen bei Bedarf 
nachgefüllt werden. Um dauerhafte Verschmutzungen durch feine 
Bestandteile des Fugenmaterials zu vermeiden, ist direkt im Anschluss 
an der verfugten Fläche eine Nassreinigung mit einem Flächenreinger 
mit Niederdruck (unter 100 Bar) durchzuführen. Bitte beachten Sie 
hierzu auch unsere Hinweise im Kapitel „Bauabschlussreinigung“. 

Sollten keine Erfahrungen mit dem Fugenfüllmaterial und dem zu 
verfugenden Oberflächenbelag vorliegen ist es ratsam, vorab an 
einem Musterstein oder an einer kleinen Versuchsfläche zu testen, 
ob es durch das Fugenfüllmaterial zu Verschmutzungen oder Ver
färbungen kommen kann.

*oder gleichwertige Alternative

Tabelle 13: Empfehlungen Fugenmaterial

Produkt Empfehlung Bemerkungen

Funktionspflastersteine
KANN Basalt-Einkehrsand 0,02/2,2 mm
Baustoffgemische der Körnung 0/2, 0/4, 0/5, 0/8 oder 
0/11 gemäß den Anforderungen der TL Pflaster 

Korngrößen in Abhängigkeit der Fugenbreiten und Verkehrs
belastungen und zur Sicherstellung der Filterstabilität wählen.

Versickerungsfähige Pflastersteine
KANN Basalt-Splitt 1/3 mm*
KANN Basalt-Splitt 2/5 mm*
KANN Basalt-Splitt 0,5/1 mm* 

Korngrößen gemäß Versickerungszertifikat wählen, um die  
Versickerungsleistung zu gewährleisten.

Gestaltungspflastersteine, gestalterisch 
anspruchsvolle Flächen und farbige 
oder helle Pflastersteine

KANN Basalt-Splitt 0,5/1 mm*
KANN Glanzkies-Fugensplitt 0,5–1,4 mm
Gewaschener oder entfüllerter Brechsand 

Die Farbe des Fugenmaterials sollte auf die Farbe der Oberfläche 
angepasst sein.

Terrassenplatten ohne  
Oberflächenschutz

KANN Basalt-Splitt 1/3 mm*
KANN Basalt-Splitt 2/5 mm*
KANN Basalt-Splitt 0,5/1 mm*
KANN Glanzkies-Fugensplitt 0,5–1,4 mm
Gewaschener Brechsand
Feste Fugenfüllung
Offene Fugen mit Fugenkreuzen zur Sicherung 

Eignung von festen Fugen vorab prüfen (Bindemittel des festen 
Fugenfüllers können Rückstände auf der Plattenoberfläche  
hinterlassen).

Terrassenplatten mit Oberflächenschutz

KANN Basalt-Splitt 1/3 mm*
KANN Basalt-Splitt 2/5 mm*
KANN Basalt-Splitt 0,5/1 mm*
KANN Glanzkies-Fugensplitt 0,5–1,4 mm
Gewaschener Brechsand 
Offene Fugen mit Fugenkreuzen zur Sicherung

Vorsichtiges Einkehren und Verarbeiten des Fugenfüllmaterials,  
um Kratzer auf der Oberfläche zu vermeiden.
Feste Fugenfüller können bei oberflächengeschützen Platten  
den Oberflächenschutz angreifen. 
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Maschinelle Verlegung

Für die Verlegung von Pflastersteinen mit Maschinen gelten grund
sätzlich die gleichen Regelwerke und Anforderungen wie für Pflaster
steine, die mit der Hand verlegt werden. Mehrfarbige, so genannte 
nuancierte Produkte sind für eine maschinelle Verlegung nicht geeig-
net. Durch die lagenweise Verlegung mit einer Maschine lässt sich 
keine homogene Farbvermischung auf der Fläche erzielen. Die Ver
legeeinheiten sind unter Umständen deutlich zu erkennen.

Das Verlegegerät sollte für die Verlegung von Pflastersteinen aus
gelegt sein. Die Verlegeklammer muss vierseitig greifen und ein  
Gewicht von mindestens 300 kg sicher halten können. Optimal ist eine 
Klammer mit Anlegehilfe oder Abdrückvorrichtung.

Für die maschinelle Verlegung von großformatigen Pflastersteinen und 
Platten beachten Sie bitte unsere Hinweise im Kapitel „Großformatige 
Pflastersteine und Platten“. 

Die Randeinfassungen sind vor Beginn der Verlegung einzubauen. Um 
die maschinelle Verlegung möglichst wirtschaftlich zu halten, sind Ab-
stände der Randeinfassungen zueinander auf das Rastermaß des 
Steinsystems abzustimmen. So werden aufwändige Schneidearbeiten 
vermieden. Das exakte Rastermaß der Steine ist unbedingt vor Beginn 
der Verlegung zu ermitteln, indem einzelne Steinreihen mit der Hand 
ausgelegt werden. Dabei ist auf eine ausreichende Fugenbreite nach 
DIN 18318 zu achten. Die vorab ausgelegten Steinreihen dienen später 
zum Anlegen der Verlegeeinheiten und erleichtern das Ausrichten. 

Bei der maschinellen Verlegung sollten nur Pflastersteine mit ange-
formten Abstandhilfen zum Einsatz kommen. Diese sind in der Regel 
2–2,5 mm stark und erzeugen einen Mindestfugenabstand. Dieser 
Mindestfugenabstand ist noch keine ausreichende Fugenbreite nach 
DIN 18318. Beim Ablegen der geklammerten Steine lässt die Ein-
spannkraft der Lage nach und die Lage fällt bogenförmig aus der Ver-
legeklammer. Dadurch vergrößern sich auch die Fugenbreiten auf rund 
3 mm. Verlegeklammern mit Anlegehilfe oder Abdrückvorrichtung un-
terstützen diesen Vorgang.

Jede Verlegeeinheit ist nach dem Ablegevorgang auszurichten, das 
heißt auf eine ausreichende Fugenbreite zu bringen und entsprechend 
dem Fugenverlauf zu korrigieren. Dies geht am zweckmäßigsten mit 
einem Richteisen. Werden die Steine z. B. mit Hilfe von Kantholz und/

oder Vorschlaghammer zusammengetrieben, ist das Vermitteln von 
Maßtoleranzen nicht mehr möglich und die Fugen lassen sich nicht mit 
geeignetem Fugenmaterial füllen. 

Press- oder Knirschfugen sind eine häufige Schadensursache. Es ist 
darauf zu achten, dass die Fugen meist in der Nähe des unteren Grenz-
wertes von 3 mm liegen und dass somit das Fugenmaterial darauf 
abgestimmt werden muss. Daraus folgt auch die Zusammensetzung 
des Bettungsmaterials und der oberen Tragschicht (Filterstabilität). Mit 
dem Fortgang der Arbeiten ist die Fläche zu verfugen. Anliefernde 
Fahrzeuge dürfen nicht die unverfugten Flächen befahren. Zum einen 
kann es zu Verschiebungen kommen, zum anderen können sich Fahr-
spuren auf der noch unverdichteten Pflasterfläche bilden.

Abb. 14: Arbeitsweise der Verlegeklammer

VerlegeklammerVerlegeklammer

Vorsprungsmaß des
Abstandhalters

Sollfuge gemäß
DIN 18318

Pflasterfuge = 
Vorsprungsmaß
des Abstandhalters

3-5  mm 

Abb. 15: Vorsprungsmaß des Abstandhalters ist nicht gleich Sollfuge.

Sollfuge 
gemäß 
DIN 18318

Vorsprungsmaß des 
Abstandhalters

3 – 5 mm

Pflasterfuge =
Vorsprungsmaß des 

Abstandhalters

Abstandhilfen

Die Abstandhilfen allein geben nicht die Fugenbreite vor. 
Durch die werkseitig angebrachten Abstandhalter ist jedoch we-
nigstens eine kleine Fuge sichergestellt. Sollfugen sind gemäß  
DIN 18318 geregelt.

Abb. 13: �Sollfugenmaß und  
zulässige Toleranz 
gemäß DIN-Vorschrift

Zulässige Toleranz
gemäß DIN EN 1338
für Steindicke
< 100 mm ±  2 mm
≥  100 mm ±  3 mm

< 100 mm: ± 2 mm
≥ 100 mm: ± 3 mm 

Zulässige Toleranz gemäß  
EN 1338 für Steindicke Vorsprungmaß 

der Abstandhalter

Sollfuge gemäß
DIN 18318
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Das zur Entwässerung der Pflasterfläche notwendige Gefälle muss 
schon in der Tragschicht vorhanden sein und sollte 2,5 % betragen. 
Bei der Flächenentwässerung werden unterschieden:

	§ Punktentwässerung
	§ Linienentwässerung

Beide Systeme werden an die Grundleitung angeschlossen. Die  
zunehmende Flächenversiegelung führt bei Starkregenereignissen zu 
einem immer schnelleren Anstieg der Flüsse und damit zu Hochwasser. 
Eine Versickerung des unbelasteten, anfallenden Regenwassers vor 

Ort über Rigolen, Mulden oder Gräben wirkt sich positiv auf den na-
türlichen Wasserhaushalt aus. Das Regenwasser versickert dann 
durch den anstehenden Boden und wird langsam dem Grundwasser 
zugeführt. Auf diesem Weg benötigt es viel länger um bis zu den 
Flüssen zu gelangen und die Hochwassergefahr wird vermindert. 
Wichtig ist aber, dass die Entwässerung auf dem eigenen Grund-
stück stattfindet und benachbarte Grundstücke nicht beeinträchtigt 
werden. Auch bei versickerungsfähigen Ökopflastersystemen ist 
eine so genannte Notentwässerung vorzusehen, um bei starken  
Regenereignissen das anfallende Wasser aufnehmen zu können.

Entwässerung

Abb. 17: �Querschnitt der Fahrbahnkonstruktion und der Entwässerungsein-
richtungen in geschlossenen Ortslagen (Querneigung der Pflaster-
decke ≥ 3,0 % in Anlehnung an RAS-Ew, Abb. aus SLG-Broschüre 
„Dauerhafte Verkehrsflächen mit Betonpflastersteinen“)

Bordrinne
≥ 2,5 %

≥ 2,5 %

≥ 2,5 (4) %

≥ 2,5 %

≥ 2,5 (4) %

≥ 2,5 %

Drainage

Straßenablauf

Prüfschacht

Regenwasserleitung

≥ 2,5 %
Bordrinne ≥ 2,5 %

≥ 2,5 (4) %

Drainage

Straßenablauf

Prüfschacht

Regenwasserleitung

≥ 2,5 %

≥ 2,5 (4) %

≥ 2,5 %

Abb. 16: �Fahrbahnquerschnitt von Straßen außerhalb geschlossener Ortslagen (in Anlehnung an RStO 12, Abb. aus SLG-Broschüre „Dauerhafte  
Verkehrsflächen mit Betonpflastersteinen“)

Planum Oberbau

Mulde und Graben

Sickerstrang

≥ 2,5 %

≥ 2,5 (4) %

Planum Oberbau

≥ 2,5 %

≥ 2,5 (4) %

Mulde und Graben
Sickerstrang
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Oberflächenbelag  
L= Länge; B=Breite; D= Dicke

Vibrationsplatte mit Plattengleitvorrichtung Spezialrüttler zur Pflasterverdichtung Hinweise

6 cm Pflaster

L/D ≤ 4

Flächenrüttler mit einem Betriebsgewicht von 
max. 130 kg und einer Zentrifugalkraft von  
15 bis etwa 20 kN.

	� BOMAG BPR 25/50 STONEGUARD
	� BOMAG BPR 35/60 STONEGUARD
	� Weber Rollenrüttler VPR 450

Bei Standard-Vibrationsplatten 
immer Plattengleitvorrichtung 
montieren

8 und 10 cm Pflaster

L/D ≤ 4

Flächenrüttler mit einem Betriebsgewicht von 
150 bis 200 kg und einer Zentrifugalkraft von  
20 bis 30 kN.

	� BOMAG BPR 25/50 STONEGUARD
	� BOMAG BPR 35/60 STONEGUARD
	� Weber Rollenrüttler VPR 700

Bei Standard-Vibrationsplatten 
immer Plattengleitvorrichtung 
montieren

≥ 12 cm Pflaster

L/D ≤ 4

Flächenrüttler mit einem Betriebsgewicht von 
200 bis etwa 400 kg und einer Zentrifugalkraft 
von ca. 30 bis 50 kN.

	� BOMAG BPR 35/60 STONEGUARD
	� BOMAG BPR 50/65 STONEGUARD

Bei Standard-Vibrationsplatten 
immer Plattengleitvorrichtung 
montieren

BETONPLUS
5 cm

ungeeignet ungeeignet Darf nicht abgerüttelt werden

Rasengitterplatten

Flächenrüttler mit einem Betriebsgewicht von max. 
130 kg und einer Zentrifugalkraft von 15 bis etwa 
20 kN

	� BOMAG BPR 25/50 STONEGUARD
	� BOMAG BPR 35/60 STONEGUARD
	� Weber Rollenrüttler VPR 700

Bei Standard-Vibrationsplatten 
immer Plattengleitvorrichtung 
montieren

Schmale Formate

L/B > 2

Flächenrüttler mit einem Betriebsgewicht von max. 
100 kg. Erhöhte Bruchgefahr

	� BOMAG BPR 25/50 STONEGUARD
	� BOMAG BPR 35/60 STONEGUARD
	� Weber Rollenrüttler VPR 700
	� Weber Rollenrüttler VPR 450

Steine längs oder diagonal abrüt-
teln. Spezialrüttler verwenden! 
Auch leichte Standard Vibrations-
platten mit Plattengleitvorrich-
tung erzeugen hohe Bruchquote

Großformate

L ≥ 60 cm + D ≥ 8 cm

ungeeignet
	� BOMAG BPR 25/50 STONEGUARD
	� BOMAG BPR 35/60 STONEGUARD
	� Weber Rollenrüttler VPR 700

Das Abrütteln dient hauptsächlich 
zur Verdichtung des Fugenma-
terials

Platten

L/D > 4 

ungeeignet 	� Weber Rollenrüttler VPR 450

Empfohlen nur bei Platten mit 
einer Kantenlänge bis 60 cm. 
Platten mit Oberflächenschutz 
nicht abrütteln. 

Abrütteln

Vor dem Abrütteln sind die Fugen der Fläche vollständig zu füllen 
und überschüssiges Fugenmaterial gründlich abzukehren. Die Flä-
che muss sauber und trocken sein, um bleibende, hartnäckige 
Verunreinigungen, insbesondere Fleckenbildungen auf den Ober-
flächen zu verhindern. Flächen mit nicht verfüllten Fugen dürfen 
nicht abgerüttelt werden, da sich sonst der Oberflächenbelag 
beim Abrütteln verschieben kann und es zu erhöhten Bruchquoten 

kommt. Damit das Abrütteln ohne Beschädigungen gelingt, muss 
das Verdichtungsgerät auf die Steinabmessungen und die Ober-
flächen abgestimmt werden. Flächenrüttler sind grundsätzlich mit 
einer Plattengleitvorrichtung zu verwenden. Wir empfehlen Geräte, 
die auf die Verdichtung von Pflaster- und Plattenbelägen ausgelegt 
sind, wie zum Beispiel BOMAG STONEGUARD Pflasterplatten oder 
Weber Rollenrüttler VPR.
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Bauabschlussreinigung

Während der Baumaßnahme kommt es oft unweigerlich zu Verschmut-
zungen der Oberflächen von Terrassenplatten oder Pflastersteinen. Sei 
es durch Erdreich, Lehm, Staub oder auch durch Reste des Fugenfüllma-
terials (siehe besondere Hinweise im Kapitel „Gefahr von Verfärbungen 
durch Fugenmaterial“). Damit diese nicht zu dauerhaften und manchmal 
schwer zu entfernenden Verschmutzungen oder Verfärbungen führen, 

muss unmittelbar nach Abschluss der Bauarbeiten oder vor längeren 
Unterbrechungen (mehr als 3 Tage) eine gründliche Nassreinigung ggf. 
mit Reinigungsmitteln durchgeführt werden. Für diese Bauabschluss
reinigung sollte ein Flächenreiniger mit Niederdruck (unter 100 Bar) ver-
wendet werden. Unabhängig davon müssen gröbere Verschmutzungen 
bereits während des Einbaus regelmäßig entfernt werden.

Vor einer großflächigen Anwendung des Rüttlers sollte in einem 
kleineren Bereich der Fläche die Eignung geprüft werden. Sofern 
hier Schäden wie Bruch oder Kantenabplatzungen festgestellt wer-
den ist ein kleinerer Rüttler oder ein anderer Typ zu verwenden. Das 
Verdichten bzw. Abrütteln des Oberflächenbelages sollte optima-
lerweise in zwei Abschnitten erfolgen. Beim ersten Abrütteln wird 
der verfugte und saubere Belag mit einer leichten Vibrationsplatte 
vorverdichtet. Fehlendes Fugenmaterial wird im Anschluss aufge-
füllt. Beim zweiten Übergang wird der Oberflächenbelag mit einem 
auf den Belag abgestimmten Flächenrüttler bis zur Standfestig-

keit abgerüttelt. Abgerüttelt wird von den Rändern beginnend von  
Außen nach innen mit überlappenden Bahnen. Um Verschiebun-
gen und seitlichem Abwandern vorzubeugen, sollte die Fläche an 
allen Seiten durch Randsteine, Palisaden oder Mauern eingefasst 
sein. Nach dem Verdichten werden die Fugen nochmals vollständig 
verfüllt und überschüssiges Material unmittelbar danach entfernt. 
Falls Rückstände des Fugenfüllmaterials, insbesondere dunkle  
Sande (z. B. Basalt-Sande) auf hellen Oberflächen verbleiben, kann 
es sonst zu dauerhaften Verschmutzungen bzw. Grauschleiern  
kommen, da Feinstanteile in die Oberfläche eindringen können.

Hinweis:

Bei den Empfehlungen zur Auswahl des Rüttlers handelt es sich um Richtwerte: Die Eignung ist auch von Parametern wie Schlagwirkung des Rüttlers, 
Schichtsteifigkeiten und Bettungsdicke abhängig. Die Eignung von Geräten ist daher vor Baubeginn zu prüfen. 

Vor der großflächigen Anwendung eines Rüttlers ist in einem kleineren Bereich der Fläche die Eignung nochmals zu prüfen. Sofern hier Schäden wie 
Bruch oder Kantenabplatzungen festgestellt werden, ist ein kleinerer Rüttler oder ein Spezialrüttler zu verwenden.

MultiTec-Aqua, muschelkalk-nuanciert, 40/20 in M 104, Bürgerhaus in Mönstetten
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Ökologische Pflasterdecken
Grundlagen Aufbau ökologischer Pflasterflächen

Einleitung

Seit vielen Jahren kommen versickerungsfähige Pflastersysteme zum 
Einsatz. Ursache hierfür ist die in der Vergangenheit zunehmende Ver-
siegelung der Oberfläche samt ihren negativen Folgen für die Umwelt, 
wie z. B. beschleunigter Anstieg der Flüsse und somit Hochwasser. 
Durch den Einsatz von versickerungsfähigem Pflaster werden die Nie-
derschläge direkt von der Fläche aufgenommen und somit die Kanali-
sation entlastet. Die Flächenversickerung ist ein wichtiger Baustein im 
Gesamtkomplex des ökologischen Managements von Niederschlags-
wasser. Gemeinsam mit Dachbegrünung, Regenwassernutzung, Mul-
den- und Rigolenversickerung wird mit der Flächenversickerung 
versucht, Niederschlagswasser in nur geringem Umfang in die Kana
lisation zu leiten und überwiegend dem Grundwasser zuzuführen. Die 
Verkehrsbelastung ist zum Schutz vor schädlichen Verunreinigungen zu 
begrenzen, außerdem sind Mindestabstände bis zur Grundwasserober-
fläche einzuhalten. 

Um Boden und Grundwasser zu schützen, darf die  
Versickerung nur vorgenommen werden:

	§ außerhalb von Wasserschutzgebieten
	§ �bis zu einer Verkehrsbelastung der Belastungsklasse  
Bk0,3 gemäß RStO

	§ �bei Grundwasserstand von mind. 2 m unterhalb  
Geländeoberkante

	§ bei Verzicht auf den Einsatz von Streusalzen im Winterdienst

Die Befestigung mit versickerungsfähigem Pflaster ist auf die Bela-
stungsklasse Bk0,3 beschränkt. Diese Einschränkung wurde aus Um-
weltschutzgründen getroffen, da auf stärker frequentierten Straßen 
von einer höheren Schmutzfracht im Oberflächenwasser ausgegangen 
wird. Darüber hinaus kann von der nach RStO vorgenommenen Zuord-
nung von Verkehrsflächen und Belastungsklassen im nicht-öffentlichen 
Bereich abgewichen werden. Hier können zwar hohe Achslasten auf-
treten, aber die absolute Verkehrsmenge ist in der Regel eher gering. 
Dies gilt z. B. für industriell und gewerblich genutzte Verkehrsflächen 
wie Parkplätze, Lade-, Umschlag- und Abstellflächen. Der Nachweis, 
dass keine schädliche Verunreinigung des zu versickernden Ober
flächenwassers auftritt, ist dann im Einzelfall zu führen.

Untergrund

Der Untergrund sowie die Trag- und Deckschicht müssen eine ent-
sprechende Wasserdurchlässigkeit aufweisen, damit das anfallende 
Regenwasser versickern kann.

Der Untergrund sollte eine Durchlässigkeit von mind. 5,4 × 10–6 m/s 
besitzen, um eine Versickerung ohne weiteren Aufwand durchführen 
zu können. Dieser Wert kann innerhalb eines bodenkundlichen Gut
achtens ermittelt werden. Die Durchführung wird in der DIN 18130  
beschrieben.

Oberbau/Tragschichten

Der Oberbau sollte möglichst ungebunden ausgeführt werden. Er 
wird schichtenweise eingebracht und verdichtet. Als Materialien 
sind Sand-, Kies- oder Schottertragschichten zu verwenden. Die 
Durchlässigkeit muss mindestens 5,4 × 10-5 m/s betragen. Um diese 
Forderung zu erfüllen, sollten die Sieblinien der verwendeten Mineral-
stoffgemische sich im unteren Bereich der Sieblinienbereiche gem. 
ZTV SoB-StB befinden. Für untergeordnete Anwendungen des Gar-
ten- und Landschaftsbaus kann auch Schotter der Körnung 2/32 mm 
verwendet werden, wenn dieser örtlich angeboten wird. Für hochbe
lastete Verkehrsflächen können auch Drainbetontragschichten ein-
gebaut werden, die grundsätzlich die Anforderungen des Merkblatts 
für wasserdurchlässige Befestigungen von Verkehrsflächen erfüllen 
müssen. Die Bemessung des Oberbaus erfolgt lt. RStO. Sollten die 
Baugründe nicht durchlässig genug sein, muss die Dicke des Ober-
baus verstärkt werden.

Fuge und Bettung

Der Anteil der Sickeröffnungen und das Mineralstoffgemisch bestim-
men die Durchlässigkeit der Fuge. Fugen- und Bettungsmaterial soll-
ten aus dem gleichen Mineralstoffgemisch bestehen, damit die 
Filterstabilität erreicht werden kann. Werden unterschiedliche  
Materialien verwendet, ist die Filterstabilität der Mineralstoffge
mische mit der Filterregel nach ZTV Pflaster-StB nachzuweisen.

Die Durchlässigkeit der Mineralstoffgemische sollte wegen der zu 
erwartenden Verschmutzung mindestens 5,4 × 10-4 m/s sein. Als Bet-
tungsmaterialien sind Splitt der Körnung 2/5 oder 1/3 mm zu verwen-
den. Bei der Auswahl des Fugenmaterials ist auf eine ausreichende 
Wasserdurchlässigkeit und die Korngröße zu achten. Geeignet sind 
Mineralstoffgemische ohne Feinst- bzw. Nullanteile wie z. B. Splitt 
0,5/1 oder 1/3 mm. Es ist grundsätzlich darauf zu achten, dass die 

Durchlässigkeit aller Schichten d. Oberbaus > 5,4 × 10-5 m/s

Um Verkehrsflächen ordnungsgemäß zu entwässern,  
müssen 270 l/(s × ha) dauerhaft versickert werden.

Abflussbeiwert: qr = ψ × rD(n) [l/(s × ha)]
Der Abflussbeiwert (ψ) für geschlossene Pflasterdecken liegt bei 0,75 – 0,85. Bei versickerungs
fähigen Pflasterflächen kann ein Beiwert von 0,3 bis 0,5 gemäß dem Merkblatt für wasserdurch-
lässige Befestigungen von Verkehrsflächen der FGSV angesetzt werden.

Tabelle 14: �Anforderungen an Tragschichten für Versickerungsfähige  
Pflasterbauweisen

1) Im eingebauten Zustand. Bei Anlieferung sollte der Feinanteil 3 Masse-% nicht überschreiten

Bezeichnung Verformungs-
widerstand  

Ev2

Feinanteil Durchlässigkeit k im 
eingebauten Zustand

MN/m2 M.-% m/s

Frostschutzschicht  ≥ 100

≤ 5 1) ≥ 5,4 × 10-5Kiestragschicht  ≥ 120

Schottertragschicht  ≥ 120
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versickerungsfähigen Flächen nicht übermäßig verschmutzt oder mit 
Pflastersand (z. B. 0/2 oder 0/5 mm) eingesandet werden, da sonst die 
Versickerungsfähigkeit durch die Feinstanteile um mindestens eine 

Zehnerpotenz herabgesenkt wird (geringere Versickerungsleistung). 
Zu grobes Material passt nicht in die Fuge.

Pflastersysteme mit sickerfähigen Fugen und Öffnungen

Je nach Verkehrsbelastung können verschiedene, entsprechend versic-
kerungsfähige Pflastersysteme ausgewählt werden. Man unterschei-
det hierbei drei Systeme, die nachfolgend näher beschrieben werden. 

I. Pflastersteine aus haufwerksporigem Beton

Das anfallende Wasser kann durch das erhöhte Porenvolumen im Stein 
selbst aufgenommen und weitergeleitet werden. Dadurch ist aber auch 
eine geringere Belastbarkeit zu berücksichtigen. Die Steine besitzen nur 
einen geringen Widerstand gegenüber Taumitteln. Aus diesem Grund 
sowie unter ökologischen Gesichtspunkten muss auf die Anwendung von 
Taumitteln verzichtet werden. Auch auf nur gelegentlich mit PKW befahr
enen Flächen kann es durch von Fahrzeugen herabfallenden oder tropfen-
den Taumittelresten zu einer Schädigung der Oberfläche kommen. 

II. �Pflastersteine mit dauerhaft aufgeweiteten 
Fugen

Fest angeformte Abstandhalter ergeben eine aufgeweitete Fuge, 
durch die das anfallende Regenwasser versickern kann. Die Fugen-
breite beträgt in der Regel zwischen 5 mm und 10 mm.

III. Pflastersteine mit Aussparungen

Der Öffnungsanteil beträgt in der Regel ca. 10 % der verlegten Fläche 
und wird über Aussparungen oder Öffnungen des Steins erreicht.

Abflußbeiwert von versickerungsfähigen  
Pflasterflächen

Maßstab für die Versickerung ist der Abflussbeiwert ψ (griech. Psi). Er 
gibt das Verhältnis des Teils des Niederschlages an, der direkt abfließt. 
Dieser Abflussbeiwert ist ein allgemein angesetzter Wert aus der 
Fachliteratur. Er ist Produkt unabhängig und wird für versickerungsfä-
hige Pflasterflächen mit im Mittel von ψ = 0,4 angenommen. Der Ab-
flußbeiwert von 0,4 bedeutet, dass mindestens 60 % (0,6) des auf der 
versickerungsfähigen Fläche anfallenden Oberflächenwassers versic-
kern. Die tatsächliche Versickerungsleistung wird anhand von Versic-
kerungsgutachten ermittelt und in Liter pro Sekunde und Hektar 
angegeben. Dieser Messwert liegt deutlich über dem anfallenden 
Regenwasser, ebenfalls in Liter pro Sekunde und Hektar gemessen. 
Das würde für den Abflussbeiwert bedeuten, dass er Null ist. Daher 
der allgemeine Wert, der berücksichtigen soll, dass durch die Nutzung 
bzw. Verschmutzung im Laufe der Zeit dann ein gewisser Anteil des 
Wassers abfließt.

Notentwässerung

Trotz der hohen Durchlässigkeiten sind versickerungsfähige Pflaster-
flächen zur Sicherheit vor möglichen Starkregenereignissen und unter 
der Annahme, dass die Versickerungsleistung im Verlauf der  
Nutzung durch Verschmutzung abnimmt, mit einer Notentwässerung  
zu versehen. Diese Notentwässerung kann jedoch mit einem abgemin-
derten Abflussbeiwert von ψ = 0,4 bemessen werden. Das heißt, die 
anrechenbare Regenmenge bezogen auf die Fläche, reduziert sich auf 
40 %. Dadurch können die Entwässerungseinrichtungen geringer  
dimensioniert werden, als es bei versiegelten Flächen der Fall wäre. 

Damit das evtl. anfallende Regenwasser kontrolliert abgeführt werden 
kann, ist eine Pflasterfläche mit einem Gefälle von mindestens 1% 
auszuführen und anfallendes Regenwasser entweder seitlich abzulei-
ten oder innerhalb des Grundstückes in Mulden oder Rigolen an geeig-
neter Stelle zu versickern.

Die Notentwässerung kann auch in Form eines Kanalanschlusses er-
folgen. Dies sollte jedoch vermieden werden, um die ökologischen und 
wirtschaftlichen Vorteile dieser Bauweise auch nutzen zu können. 

Einbauort:
	§ privater Bereich
	§ nicht befahrener, wenig belasteter Wegebau

Ausführung:
Es muss auf jeden Fall gröberes Mineralstoffgemisch zum  
Verfugen verwendet werden, da sonst die Poren des Steins  
verstopfen können. Auf die Einhaltung der Fuge von 3 – 5 mm 
gemäß DIN 18318 ist zu achten, um Splitt (0,5/1 oder 1/3 mm) 
als Fugenfüllmaterial verwenden zu können.

Einbauort:
	§ privater Bereich
	§ Lagerflächen, Parkplätze, Zufahrten

Ausführung:
Die Öffnungen sind ebenfalls mit wasserdurchlässigen Mineral
stoffgemischen (Splitt 1/3 oder 2/5 mm) zu verfüllen. Vorzugs-
weise werden Steinformate mit Verbundwirkung verwendet.

Einbauort:
	§ privater Bereich
	§ Parkflächen mit geringerer Verkehrsfrequenz 

Ausführung:
Die Fugen sind mit wasserdurchlässigen Mineralstoff- 
gemischen (Splitt 1/3 oder 2/5 mm) zu füllen.

versickerungsfähiges Pflaster

Trag- und Frostschutzschichtenr

Unterbau

Baugrundkf> 5,4 x 10-6 m/s

kf> 5,4 x 10-6 m/s

< 1%

dauerhaft 40 % der Bemessungsregenspende [270 l/(s x ha)]Versickerungsmulde als Notentlastung,
bemessen mit einem Abflussbeiwert von 
ψ = 0,4 (40 % der Bemessungsregenspende)

Pflasterbett

kf> 5,4 x 10-5 m/s

kf> 5,4 x 10-4 m/s

kf> 1 x 10-6 m/s

Abb. 18: Regelaufbau für versickerungsfähige Pflastersysteme

kf > 5,4 × 10-6 m/s

kf > 5,4 × 10-6 m/s

kf > 5,4 × 10-5 m/s

kf > 5,4 × 10-4 m/s

Baugrund

Unterbau

Trag- und
Frostschutzschichten

Pflasterbett

versickerungsfähiges
Pflaster

dauerhaft 40 % der Bemessungsregenspende [270 l/(s × ha)]
Versickerungsmulde als Notentlastung,
bemessen mit einem Abflussbeiwert  
von ψ = 0,4 (40 % der  
Bemessungsregenspende)

< 1%

kf > 1 × 10-6 m/s
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Diese dienen in erster Linie der Gestaltung von befestigten Flächen und 
der Integration befestigter Flächen in Vegetationsbereiche. Die Ver
sickerungsleistung ist aufgrund der geringeren Durchlässigkeit der mit 
Humus und Feinanteilen gefüllten Öffnung deutlich niedriger. Durch das 
Regenrückhaltevermögen infolge des Graswuchses und der stark struk-
turierten Fugen kann jedoch auch für diese Flächen ein Abflussbeiwert 
von 0,4 angesetzt werden. Auf eine zusätzliche Notentwässerung kann 
aus o. g. Gründen nicht verzichtet werden.

Dimensionierung und Ausführung begrünbarer 
Beläge

Detaillierte Empfehlung zur Dimensionierung, Einsatz und Unterhalt 
von begrünbaren Belägen gibt die FLL „Richtlinie für Planung und  
Instandhaltung von begrünbaren Flächenbefestigungen“. In der  
FLL Richtlinie werden sogenannte Nutzungskategorien (N) unterschie-
den. Nutzungskategorien definieren sich über die zugehörigen Be
lastungen durch Fahrzeuge. Analog den RStO werden für diese 
Belastungen Schichtmächtigkeiten, Schichtsteifigkeiten und Dicke 
der Oberflächenbeläge vorgegeben.

	§ �N1: begehbare, nicht mit Kfz befahrbare Flächenbefestigungen. 
Rasenfugenpflaster min. 6 cm Steinstärke; Rasengittersteine 
min. 8 cm Steinstärke

	§ �N2: Befahrbare Flächenbefestigungen für Fahrzeuge bis 3,5 t  
zul. Gesamtgewicht. Rasenfugenpflaster min. 8 cm Steinstärke; 
Rasengittersteine min. 10 cm Steinstärke

	§ �N3: Befahrbare Flächenbefestigungen wie N2, jedoch mit gele-
gentlichen Befahrungen (3–4 mal pro Woche) mit Fahrzeugen bis 
20 t zul. Gesamtgewicht. Rasenfugenpflaster min. 12 cm Stein-
stärke; Rasengittersteine min. 12 cm Steinstärke

	§ �N Fw: Flächenbefestigungen für Feuerwehrzufahrten, Aufstell- 
und Bewegungsflächen für die Feuerwehr, die mit Fahrzeugen bis 
16 t Gesamtgewicht und 10 t Achslast befahrbar sein müssen. 
Rasenfugenpflaster min. 12 cm Steinstärke; Rasengittersteine 
min. 12 cm Steinstärke.

Die Schichten von begrünbaren Flächenbefestigungen müssen sowohl 
bautechnische, als auch vegetationstechnische Anforderungen erfül-
len, damit sie dauerhaft funktionieren. 

Als Bettungs- und Fugen-Füllsubstrat werden Gesteinskörnungen nach 
den TL-Pflaster in den Körnungen 0/4 mm bis 0/11 mm empfohlen. 
Zum Beispiel ein Brechsand/Splitt–Gemisch der Korngröße 0/5 mm 
mit einem Sandanteil von 30  M.-% und mit einem Feinstanteil  
(0,063 mm) von weniger als 5 M.-%. Dem Gemisch sind zwischen  
1 M.-% bis 3 M.-% organischer Substanz beizumengen. Der Salzgehalt 
ist auf ≤ 150 mg/100g zu begrenzen. Für Bettungs- und Fugenmaterial 
sollte das gleiche Baustoffgemisch verwendet werden. 

Das Gemisch wird auf den Belag aufgebracht und eingekehrt. Die 
Befüllung der Fuge ist bis 1 cm unter der Oberkante des Steines 
auszuführen. Dies ist notwendig, um den Vegetationspunkt der  
Gräser vor Überrollung zu schützen. Zusätzlich dient dieser Bereich 
als Retentionsvolumen für Niederschlagswasser. Die Fugen sind mit 
Rasenmischungen gemäß RSM-Regel-Saatgut-Mischung der FLL 
anzusäen. Für die Begrünung haben sich die Regelsaatmischungen 
RSM 5.1 Parkplatzrasen und RSM 7.2 Landschaftsrasen-Trocken
lagen bewährt.

Es werden folgende begrünbare Pflastersysteme  
unterschieden:

	§ aufgeweitete Fuge 
	§ aufgeweitete Fuge mit Verbundwirkung 
	§ Sickerkammern (Rasengitter) 
	§ Sickerkammer mit Verbund

Achtung! Je nach Abwassersatzungen der einzelnen Kommunen kön-
nen versickerungsfähige Flächen auch durch Reduzierung der Abwas-
sergebühren gefördert werden, weil sie den Anteil von versiegelten 
Flächen eines Grundstückes reduzieren. Das versickerte Oberflächen-
wasser muss nicht der Kanalisation zugeführt werden. Die Förderung 
bzw. die Anerkennung sollte jedoch im Vorfeld der Baumaßnahme 
geklärt werden, da sich die Abwassersatzungen und die Anerken-
nungsmodalitäten der Kommunen bei versickerungsfähigen Flächen 
stark unterscheiden können.

Winterdienst

Auf wasserdurchlässigen Belägen darf aus Gründen des Grundwasser
schutzes grundsätzlich kein Streusalz eingesetzt werden. Es wird emp-
fohlen, die Flächen im Winter mit abstumpfenden Mitteln, wie z. B. 
Splitt, verkehrssicherer zu machen.

Pflastersysteme mit begrünbaren Fugen und Öffnungen

Ragit Rasengitterplatte, grau, Wohnsiedlung in Wetzlar
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Baugrundsätze

Aufgrund der ungewöhnlichen Abmessungen, die nicht in den aktuel-
len technischen Regelwerken berücksichtigt sind, weicht die Bau-
weise streng genommen von der sogenannten Regelbauweise ab. 
Dennoch sollten bei der Planung und Ausführung von Flächen mit 
großformatigen Pflastersteinen und Platten die gültigen Normen und 
Richtlinien berücksichtigt werden. Dies sind z. B.:

	§ �RStO 12; Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues von 
Verkehrsflächen. Ausgabe 2012. 

	§ �DIN 18318 – VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen, Teil C:  
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen 
(ATV); Verkehrswegebauarbeiten; Pflasterdecken und Platten
beläge in ungebundener Ausführung, Einfassungen. Ausgabe 
September 2019.

	§ �ZTV Pflaster – StB 20; Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen 
und Richtlinien zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen 
und Einfassungen. Ausgabe 2020.

	§ �MFG; Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Großformaten;  
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen.  
Ausgabe 2013.

	§ �MFP 1; Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflasterdecken und 
Plattenbelägen Teil 1: Regelbauweise (Ungebundene Ausführung), 
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen.

	§ �Merkblatt für die Planung und Ausführung von Verkehrsflächen mit 
großformatigen Pflastersteinen und Platten aus Beton.

	§ �Planungsleitfaden Plattenbeläge aus Beton für befahrene Verkehrs-
flächen; SLG Betonverband Straße, Landschaft und Garten e. V.

Die Belastbarkeit einer Verkehrsfläche ist neben der Dimensionierung 
der Frost- und Tragschichten auch von den Abmessungen der verwen-
deten Elemente abhängig. Bei hohen Verkehrslasten müssen groß
formatige oder langformatige Steine eine entsprechend große Dicke 
haben, um die Lasten sicher aufnehmen zu können. Groß- und lang
formatige Steine sollten nicht in Bereichen mit großem Gefälle oder 
Gefällewechseln eingesetzt werden.

Die im Verhältnis zu ihrer Länge dünnen Platten sollten maximal bis zu 
einer Belastungsklasse Bk0,3 nach RStO eingesetzt werden. Großfor-
matige Pflastersteine können höhere Belastungen aufnehmen. Diese 
eignen sich für Flächenbefestigungen bis Belastungsklasse Bk1,8 nach 
RStO. Generell muss jedoch bei großformatigen Elementen darauf ge-
achtet werden, dass keine hohen dynamischen Beanspruchungen auf 
den Flächen stattfinden. D. h. Flächen mit zulässigen Geschwindigkei-
ten von über 20 km/h sollten nicht mit Großformaten befestigt werden. 

Für Hauptverkehrsstraßen oder Industriestraßen sind daher großfor-
matige Elemente nicht zu empfehlen. Hier sollte der technische Aspekt 
dem gestalterischen Aspekt vorgezogen werden.

Oberbau

Frostschutz- und Tragschichten

Die Bemessung des Oberbaues erfolgt in Anlehnung an die RStO. Ins-
besondere bei hohen Belastungen wie PKW oder Schwerverkehr soll-
ten jedoch zusätzlich einige Dinge berücksichtigt werden. Abweichend 
von den Angaben der RStO müssen die Schichtsteifigkeiten höher, das 
heißt verformungsärmer sein. Zu weiche Tragschichten hätten zu große 
Verformungen, ein mögliches Kippverhalten der Elemente und damit 
Schäden zur Folge. Im Hinblick auf die hohe Verformungsbeständigkeit 
sind Schottertragschichten den Kiestragschichten vorzuziehen.

Frost- und Tragschutzschichten verteilen die auftretenden Verkehr
lasten und leiten diese in den Untergrund ab. Sie müssen den in den 
ZTV SoB-StB beschriebenen Anforderungen genügen. Generell sind 
diese Schichten ungebunden und wasserdurchlässig auszuführen. Die 
Dicke der Schichten wird in Abhängigkeit der Verkehrsbelastung, der 
Frostempfindlichkeit des anstehenden Baugrundes und der Frost
einwirkungszone bestimmt. Abweichend zu den gültigen Regelwerken 
ist zu beachten:

	§ �Verformungsmodul auf oberer Tragschicht – abweichend  
von den RStO –: 
Für Belastungsklasse Bk1,8 und Bk1,0 ≥ 180 MN/m2 
Für Belastungsklasse Bk0,3 ≥ 150 MN/m2 
Verhältnis der Verformungsmodule Ev2/Ev1 ≤ 2,2

	§ �Die Unebenheit der Oberfläche – bezogen auf eine 4 m lange 
Messstrecke – sollte abweichend von den ZTV SoB-StB 04, 
Abschnitt 2.3.4.4, nicht mehr als 1 cm betragen

Zusätzlich entstehen bei hohen Verkehrslasten hohe Biegespannungen 
in großformatigen Elementen. Für solche Lastfälle sind die Elemente 
zur Oberflächenbefestigung ausreichend dick zu dimensionieren. In der 
RStO sind nur Pflasterstein-Flächenbefestigungen mit Dicken bis 10 cm 
berücksichtigt. Bei großformatigen Elementen können die größeren 
Dicken in Verbindung mit den örtlichen Bedingungen wie Baugrund
beschaffenheit und Frostsicherheit zu größeren Oberbaudicken führen, 
als es nach RStO erforderlich wäre.

Tragschichten mit Bindemittel, z. B. Dränbetontragschicht oder  
wasserdurchlässige Asphalttragschicht, sind nach den technischen 
Regeln grundsätzlich zulässig. Diese sind nach dem „Merkblatt für 
Dränbetontragschichten“ und dem Arbeitspapier „Flächenbe
festigungen mit Pflasterdecken und Plattenbelägen in gebundener 
Ausführung" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrs-
wesen auszuführen. Mangelnde baupraktische Erfahrungen und hohe 
Fehleranfälligkeit sprechen derzeit jedoch gegen eine Empfehlung der 
gebundenen Bauweise.

Großformatige Pflastersteine und Platten
Grundlagen für den Einbau

Tabelle 15: �Pflastersteine und Platten werden aufgrund ihrer Abmessungen 
unterschieden. 

Verhältnis Definition Großformatig

größte Seitenlänge 

Steindicke

≤ 4 Pflasterstein
Nennlänge > 32 cm 

und ≤ 80 cm

> 4 Platte
Nennlänge > 60 cm 

und ≤ 125 cm
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Bettung

Die Bettungsschicht bildet das Auflager für die großformatigen Pfla-
stersteine und Platten. Aufgrund des hohen Eigengewichtes und der 
großen Auflagefläche lassen sich die Platten nur noch geringfügig 
einrütteln. Daher ist besonders auf einen höhen- und fluchtgerechten 
Einbau dieser Schicht zu achten. Um zu große Verformungen zu verhin-
dern, ist die Schichtstärke der Bettungsschicht im unteren Bereich der 
ZTV Pflaster-StB angegebenen Werte anzusetzen. Sie sollte zwischen 
3 und 4 cm Dicke im verdichteten Zustand sein. Die vorbereitete  
Bettungsschicht darf in keinem Fall begangen oder befahren werden.

Als Material sind kornabgestufte Baustoffgemische mit auf 5  %  
begrenztem Feinkornanteil (Korndurchmesser < 0,063 mm) wie z. B. 
Brechsand-Splitt 0/5 oder 0/8 mm aus Hartgestein (Schlagzer
trümmerungswert SZp ≤ 18) zu verwenden, die den Anforderungen der 
ZTV Pflaster-StB genügen. Das Bettungsmaterial muss filterstabil zum 
Tragschichtmaterial sein.

Fugen und Fugenfüllung

Die Fuge ist ein wichtiger Teil einer Pflaster- oder Plattenfläche. Sie 
gewährleistet die Aufnahme der auftretenden Kräfte und die Weiter-
leitung der Kräfte an die benachbarten Elemente. Die Fugenbreiten 
sind in Abhängigkeit der Elementdicken zu wählen. Bis zu einer Dicke 
von einschließlich 10 cm sind die Elemente mit Fugenbreiten von  
3 bis 5 mm, ab 10 cm Dicke mit Fugenbreiten von 5 bis 8 mm zu ver-
setzen. Gerade bei dicken Elementen von über 12 cm haben sich Nenn-
fugenbreiten von 8 mm, sowohl aus gestalterischer, als auch aus 
technischer Sicht bewährt. So ist gewährleistet, dass sich die Fugen 
vollständig und mit geeignetem Fugenfüllmaterial schließen lassen. 
Mit Hilfe von Fugenlehren gelingen die Fugen besonders einfach und 
gleichmäßig. Diese ersetzen jedoch nicht die regelmäßige Kontrolle 
der Fugenachsen durch Hilfsschnüre. 

Bei über 10 cm dicken Elementen ist es zweckmäßig, die Fuge aus zwei 
verschiedenen Materialien herzustellen. Eine Gesteinskörnung zur  
Fugenfüllung und eine zum Fugenschluss. Das Fugenfüllmaterial ist 
vorzugsweise das gleiche Material, das für die Bettungsschicht ver-
wendet wurde (0/5 mm oder 0/8 mm). Es stützt durch seine enthal
tenen gröberen Körnungen die Fuge und auf den Nachweis der 
Filterstabilität kann in diesem Fall verzichtet werden. Das Fugen-
schlussmaterial wird nach dem Einrütteln des Fugenfüllmateriales in 
die Fuge unter Wasserzugabe eingeschlämmt. Das Fugenschluss
material sollte höchstens die oberen 10 mm der ansonsten mit Fugen-
füllmaterial geschlossenen Fuge ausfüllen. Zum Fugenschluss 
geeignet sind Edelbrechsand 0/2 mm oder Brechsand-Splitt-Gemische 
0/5 mm. Gebrochene Materialien verkrallen sich besser in der Fuge 
und verringern so z. B. den Austrag von Material durch Kehrmaschinen. 

Bei den Fugenmaterialen ist darauf zu achten, dass keine bleibenden 
Verfärbungen durch das Fugenfüllmaterial auf der Oberfläche zurück-
bleiben. Mineralstoffgemische, bei denen der Feinstanteil durch  
waschen reduziert wurde, sind in dieser Hinsicht besonders geeignet.

Beispiele für die Ausführung des Oberbaues mit  
großformatigen Elementen

Die Schichtdicken sind beispielhaft und können je nach Belastung und 
Frosteinwirkungszonen variieren.

Abb. 20: �Frostschutzschicht und Tragschicht aus Schotter oder  
Schotter-Splitt-Sand-Gemisch mit erhöhten Anforderungen  
an die Tragfähigkeit

Tragschicht(en)

Unterbau ggf.

Untergrund

Ev2≥
180 MN/m2

Ev2≥
100 MN/m2

Ev2≥
45 MN/m2

großformatige Pflastersteine bzw.  
großformatige Platten

3 – 4 cm Bettung 

30 cm Tragschicht aus Schotter  
oder Schotter-Splitt-Sand-Gemisch*

20 cm Frostschutzschicht aus Schotter 
oder Schotter-Splitt-Sand-Gemisch*

F2- oder F3-Untergrund

Ok Planum

fro
st
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er
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Fugenfüllung

* �Verdichtungsgrad DPr ≥ 103 %; Verhältniswert Ev2/Ev1 ≤ 2,2  
(siehe ZTV SoB-StB 04, Abs. 2.2.4.2 und 2.3.4.2)

Abb. 21: Frostschutzschicht und Tragschicht aus Kies-Sand-Gemisch

Tragschicht(en)

Unterbau ggf.

Untergrund

Ev2≥
180 MN/m2

Ev2≥
120 MN/m2

Ev2≥
45 MN/m2

großformatige Pflastersteine bzw.  
großformatige Platten

3 – 4 cm Bettung 

Tragschicht aus Kies-Sand-Gemisch
Dicke mind. 30 cm*

35 cm Frostschutzschicht aus 
Kies-Sand-Gemisch*

F2- oder F3-Untergrund

Ok Planum
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Fugenfüllung

Abb. 19: �Frostschutzschicht und Tragschicht aus Schotter oder  
Schotter-Splitt-Sand-Gemisch mit erhöhten Anforderungen  
an die Frostsicherheit

Tragschicht(en)

Unterbau ggf.

Untergrund

Ev2≥
180 MN/m2

Ev2≥
120 MN/m2

Ev2≥
45 MN/m2

großformatige Pflastersteine bzw.  
großformatige Platten

3 – 4 cm Bettung 

20 oder 25 cm Tragschicht aus Schotter 
oder Schotter-Splitt-Sand-Gemisch*

30 cm Frostschutzschicht aus Schotter 
oder Schotter-Splitt-Sand-Gemisch*

F2- oder F3-Untergrund

Ok Planum
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si
ch

er
er
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Fugenfüllung

Sonderproduktion MultiTec, grau 80/80386



Maschinelle Verlegung

Großformatige und schwere Platten lassen sich in der Regel nicht 
mehr per Hand, sondern nur noch mit Hilfe von speziellen Hebewerk-
zeugen und Trägergeräten (Bagger, Kran etc.) verlegen. Dabei gibt es 
zwei Möglichkeiten. Entweder mit Vakuum-Geräten oder mit Verlege-
zangen. Die Verlegung mit Vakuumhebern ist der mit Klammern vorzu-
ziehen. Mechanische Verlegeklammern packen die Platten an den 
Seitenflächen. Durch das Eigengewicht der Platte ziehen sich die 
Klammern zusammen und halten diese. Damit greifen die Klammern 
gerade an der empfindlichen Plattenkante an und können sichtbare 
Spuren wie zum Beispiel Kantenabplatzungen hinterlassen. Daher soll-
ten Verlegezangen unbedingt mit Gummigreifbacken ausgerüstet sein, 
um Schäden zu verhindern. Außerdem benötigen die Klammern zum 
Lösen nach dem Ablegen einen gewissen Raum, den eine schmale 
Fuge nicht immer bieten kann. Hier empfiehlt es sich, Zangen zu ver-
wenden, die mit einer Auslösemechanik ausgerüstet sind. Aufgrund 
der Schadensanfälligkeit und des schlechten Handlings von Verlege-
klammern empfehlen wir den Einsatz von Vakuumgeräten.

Vakuum-Hebezeuge erzeugen einen Unterdruck, mit dem die Platten 
angesaugt und gehalten werden. Vorteile der Vakuum-Hebetechnik 
sind die Verlegung ohne das Pflasterbett zu stören und das problem-
lose Ausrichten und Wiederaufnehmen der Platten. Diese Geräte  
arbeiten entweder mit Pumpen- oder Gebläsetechnik. Herkömmliche 
Vakuum-Hebezeuge mit Pumpen-Antrieb eignen sich jedoch nicht für 
alle Betonplatten. Herstellungs- und werkstoffbedingt besitzen Beton-
platten eine Mikro-Porosität. Dadurch kann nicht genügend Unterdruck 
aufgebaut werden, da die abgesaugte Luft durch die Betonporen nach-
strömt. Die Praxis hat gezeigt, dass nur Geräte mit Gebläsetechnik 
leistungsfähig genug sind, einen ausreichenden Unterdruck zu erzeu-
gen. Wir empfehlen daher Geräte mit leistungsfähiger Gebläsetechnik 
(z. B. Probst Quickjet QJ 600-e oder vergleichbar). Die Saugplatte des 
Vakuum-Hebezeuges ist auf das Gewicht und die Größe der jeweiligen 
Platten abzustimmen. Die Kombination aus Gerät und Saugplatte ist 
vorab auf Eignung zu testen. Bei nassen Betonwaren kann es bei  
Arbeiten mit Vakuum-Verlegegeräten zu Fleckenbildung auf der Ober-
fläche kommen. Wir empfehlen daher die Produkte im trockenen  
Zustand zu verlegen oder vorab zu reinigen.

Einbau

Im Regelfall wird eine Fläche „über Kopf“, also von der bereits ver- 
legten Fläche aus, verlegt. Fahrbewegungen auf noch nicht eingefugten 
und abgerüttelten Bereichen sind zu vermeiden. Dies gilt sowohl für 
das Gerät, das die Fläche verlegt, als auch besonders für anliefernde 
Fahrzeuge. Verlegte Elemente sind unmittelbar im Anschluss zu ver
fugen. Vor dem Abrütteln dürfen auf keinen Fall Punktlasten auf der 
Fläche abgestützt werden. Bei kleinen oder verwinkelten Baustellen-
verhältnissen, die ein häufiges und starkes Rangieren erfordern, ist es 
sinnvoll, die verlegte Fläche übergangsweise mit Holzplatten abzu
decken. So wird die Gefahr von Verschiebungen und Kantenpressun-
gen stark minimiert. Es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass 
Holztafeln nicht über einen längeren Zeitraum und im feuchten  
Zustand auf der Fläche liegenbleiben, da sie sonst zu Verfärbungen auf 
der Oberfläche führen können.

Zuschnitt

Der Zuschnitt erfolgt vorzugsweise im Nass-Schnitt. Entweder im be-
reits verlegten Zustand mit einem auf die Schnitttiefe ausgelegten 
Fugenschneider oder durch Steintrennsägen mit Tisch. Aussparungen 
für Masten, Poller oder Hydranten sind mittels Kernbohrungen einfach 
und sauber herzustellen. Bei zugeschnittenen Elementen sollte das 
Verhältnis der Gesamtlänge zur Gesamtbreite nicht mehr als 2,0 betra-
gen und die verbleibende kürzere Seite mindestens der 2-fachen  
Bauteildicke entsprechen. Um das Verschmutzen der zu schneidenden 
Elemente zu verhindern, sind diese mit Wasser satt vorzunässen und 
unmittelbar nach dem Schnitt mit klarem Wasser abzuspülen, sonst 
kann es zu Fleckenbildung durch Sägeschlämme kommen.

Verfugung

Die Fugen sind vor dem Abrütteln der Fläche mit einem Besen einzukeh-
ren und bis zum Rand zu füllen. Bei Elementen mit Dicken von 10 cm und 
größer ist es sinnvoll das Fugenfüllmaterial beim Einkehren mit einem 
Fugeneisen oder einem ähnlichen Werkzeug nachzustopfen. Das Nach-
stopfen gewährleistet einen vollständigen Fugenschluss. So wird ver-
hindert, dass es beim Abrütteln der Elemente zu Verschiebungen kommt.

Praxistipps für Einbau und Verarbeitung großformatiger Pflastersteine  
und Platten

Vios, anthrazit, 60/30 in M 104, Der Grüne Punkt in Köln 387KANN | Technik Pflastersteine
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Tabelle 16: Produktübersicht großformatige Pflastersteine und Platten 

Produkteigenschaften Einsatzbereiche*

Bezeichnung Rastermaße  
in cm

Dicke in cm Überwiegend 
Schwerverkehr

Pkw-Verkehr  
mit geringem 

Schwer
verkehrsanteil

Überwiegend  
Pkw,  

gelegentlicher 
Lieferverkehr

Gelegentliche  
Pkw-Nutzung,  

ruhender  
Verkehr

Ausschließlich  
Fußgänger

MultiTec 40 × 20; 40 × 40 8     

60 × 40 8     

40 × 20; 40 × 40 10     

60 × 40 10     

40 × 20; 40 × 40 12     

60 × 40 12     

MultiTec-Color 40 × 20; 40 × 40 8     

60 × 40 8     

40 × 20; 40 × 40 10     

60 × 40 10     

40 × 20; 40 × 40 12     

60 × 40 12     

Stratos 60 × 30 8     

Vios 40 × 20 8     

60 × 30 8     

40 × 20 10     

60 × 30 10     

40 × 20 12     

60 × 30 12     

Abrütteln

Das Abrütteln geschieht, wie bei herkömmlichen Oberflächenbelägen 
auch, ausschließlich im sauberen und trockenen Zustand. Rüttel
platten müssen immer mit Plattengleitvorrichtung verwendet werden. 
Großformatige Elemente sind mit einer möglichst hohen Frequenz 
(>  65 Hz) abzurütteln, damit das Gerät nicht auf dem Oberflächenbelag 
springt. Die Verwendung von Zwischenlagen wie z. B. Holzplatten oder 
Gummimatten haben den Vorteil, dass die Kräfte gleichmäßiger ver-
teilt werden und ein Verschieben der Elemente verhindern. Außerdem 
bleibt die Oberfläche geschützt. Großformatige Elemente lassen sich 
besonders schonend mit gummiummantelten Walzenrüttlern abrüt-
teln. Sehr dünne Platten unter 8 cm Dicke dürfen nicht abgerüttelt 
werden, sondern nur unter Zuhilfenahme eines Holzes als Zwischen-
lage und eines Gummihammers vorsichtig angeklopft werden.

Erhaltung

Ein regelmäßiges Erfassen des Zustandes der Fläche ist, wie bei ande-
ren Bauwerken auch, wichtig für die einwandfreie Funktion und eine 
lange Lebensdauer. Besonderes Augenmerk sollte dabei auf die Fuge 
gerichtet werden. Fugen müssen immer vollständig gefüllt sein, um die 
Verkehrskräfte einwandfrei aufnehmen und verteilen zu können.  
Andernfalls muss mit Verschiebungen und Verkantungen gerechnet 
werden. Eventuell infolge Reinigung oder Verkehr ausgetragenes  
Fugenmaterial ist umgehend zu ersetzen. Wir empfehlen erst nach 
einer Liegedauer von einem Jahr maschinell zu reinigen, damit kein 
Fugenmaterial ausgetragen wird. Ist dies nicht möglich, sollte wäh-
rend dieser Zeit auf saugende Beanspruchung – insbesondere in ver-
tikaler Richtung – verzichtet werden. Besser geeignet sind Geräte mit 
einer horizontalen Absaugung oder eine Handreinigung. Den Ursachen 
für einen wiederholten Austrag an Fugenmaterial sollte unbedingt 
nachgegangen werden.
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Einleitung

Die behindertengerechte Ausführung von Wegesystemen bedarf  
planerischer Sorgfalt. Meist müssen auf den ersten Eindruck unver-
einbare Dinge, wie leichte Begeh- und Überquerbarkeit für gehbehin-
derte Menschen und eine deutliche ertastbare bzw. wahrnehmbare 
Umgebung für sehbehinderte Menschen in Einklang miteinander 
gebracht werden. Als taktiles Leit- und Warnsystem dienen Rillen- 
und Noppenplatten.

Rillenprofil

Rillenplatten werden in erster Linie zur Orientierung und Leitung ge-
nutzt. Sie führen entlang eines Weges, zeigen die Gehrichtung bei 
einer Überquerungsstelle oder weisen auf wichtige Ziele im Gehbe-
reich hin (z. B. Eingänge; Informationsquellen, Einstiege in Verkehrs-
mittel) Rippenfelder am Bordstein, parallel zum Bord erfordern 
erhöhte Aufmerksamkeit und signalisieren einen Einstiegbereich in 
Verkehrsmittel oder warnen vor einem niveaugleichen Übergang zur 
Fahrbahn. Die Rippen der KANN Blindenleitsteine sind 5 mm hoch 
und in 23 mm Abständen angeordnet. Das Rillenprofil der KANN Blin-
denleitsteine erleichtert somit die Wahrnehmbarkeit und die Führung 
der Langstockspitze entlang der Rillen. Kleingliedrige Rillenplatten, 

wie früher üblich, entsprechen grundsätzlich nicht mehr dem Stand 
der Technik, da sie mit den heute üblichen Stockspitzen kaum ertast-
bar sind.

Noppenprofil

Noppenplatten werden grundsätzlich zur Aufforderung erhöhter Auf-
merksamkeit und zum Suchen von weiteren Hinweisen eingesetzt. Die 
Aufmerksamkeitsfelder aus Noppen weisen auf Treppen, Hindernisse 
und Gefährdungen hin. In Kombination mit einem Richtungsfeld zeigen 
sie Überquerungsstellen über Flächen die von Fahrzeugen genutzt wer-
den. Innerhalb von einem Leitsystem aus Rippen sind sie Entschei-
dungspunkte für Ab- und Verzweigungen. Die versetzte Anordnung der 
Noppen bei den KANN Noppenplatten erschweren ein Durchrutschen 
des Langstockes zwischen den Noppen. Die Noppenhöhe von 5 mm 
macht die Noppenplatte auch mit Füßen ertastbar.

Durch die Einfärbung der Blindenleitsteine lassen sich deutliche  
Kontraste zu anderen Oberflächen erzielen. 

Behindertengerechte Ausführung von Wegesystemen
Taktile Blindenleitsysteme

KANN taktile Blindenleitsteine entsprechen der 
DIN 32984 (2023-04)

Rillenprofil 

30 cm

30 cm

8,5 cm

8,0 cm
23,2 mm

19,7 mm

8 mm 5 mm

30 cm

30 cm

8,0 cm 7,4 cm

8,5 cm

ø 30,5 mm

R 8

5 mm

Noppenprofil 

Blindenleitsteine, weiß, profiliert, Junior Uni in Daun
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Anwendung

Ein aus Bodenindikatoren bestehendes Leit- und Orientierungssystem 
soll möglichst eindeutig interpretierbar und klar erkennbar gehalten 
sein. Zu viele Informationen oder unterschiedliche Baumaterialien 
und Oberflächen verwirren den Nutzer. Taktile Orientierungshilfen 
müssen sich sowohl optisch durch einen starken Kontrast (K ≥ 0,4), 
als auch durch ihre Struktur deutlich von ihrem Umfeld unterscheiden. 
Ist kein ausreichender Leuchtdichtekontrast K, oder taktiler Unter-
schied zwischen Bodenindikatoren und dem angrenzenden Bodenbe-
lag vorhanden, sind Begleitstreifen erforderlich. In diesen Fällen sind 
die Begleitstreifen von ihrer Farbigkeit so zu wählen, dass der Kon-
trast zu den Bodenindikatoren eingehalten wird und/oder so eben zu 
wählen, dass die Bodenindikatoren eindeutig ertastbar sind.

Nur so ist gewährleistet, dass sie von Sehbehinderten wahrgenom-
men und ertastet werden können. Vor Gefahrenstellen, Hindernissen 
und Richtungsänderungen müssen Bodenindikatoren rechtzeitig einen 
Warn- oder Aufmerksamkeitshinweis geben (siehe DIN 32984). Ge-
fahrenstellen und Hindernisse sind zu kennzeichnen. Bodenindikato-
ren sind in durchlaufenden Streifen oder punktuell als rechteckige 
Felder zu verlegen, den sogenannten Aufmerksamkeitsfeldern (AMF).

Tabelle 17: Beispiele für Anwendungen und Anordnungen von Bodenindikatoren 

Bodenindikator Anwendung Anordnung

Rillenprofil

Leitstreifen Rille parallel zur Gehrichtung

Aufmerksamkeitsfeld 
vor Bordabsenkung

60 – 90 cm tief; Rille parallel 
zum Bordstein

Auffindestreifen zur Anzeige 
von Zielen im Gehbereich

60 – 90 cm; Rille in 
Richtung des Zieles

Richtungsfelder 90 × 120 cm; Rille in
Richtung des Zieles

Noppenprofil

Aufmerksamkeitsfeld 
vor Hindernissen 60 – 90 cm tief

Aufmerksamkeitsfeld an 
Verzweigungen oder bei 
Richtungsänderungen

90 × 90 cm

Anzeige von Querungsstellen 
über die Fahrbahn 30 – 90 cm

Bordsteine/  
Randsteine

als Bord an Querungsstellen Höhe ≥ 3 cm über Rinnen 
Niveau

als Bord längs der Fahrbahn 
zur Längsführung

Höhe ≥ 4 cm über Rinnen 
Niveau

als Kante entlang des 
Gehweges zur Längsführung

Höhe ≥ 3 cm über 
Gehweg Niveau

Abb. 27: �Ungesicherte Überquerungsstelle mit einheitlicher 3 cm  
Bordhöhe an Querungsstelle 

Abb. 24: �Querung an gesicherter Überquerungsstelle mit einheitlicher  
3 cm Bordhöhe

Bordabsenkung
auf 3 cm

Auffindestreifen

Aufmerksamkeitsfeld

Abb. 25: �Richtungswechsel mit Abzweigefeld bei nicht vorhandener oder 
gestörter, innerer Leitlinie

Bordabsenkung
auf 3 cm

Abzweigefeld
bei Richtungsänderung

Aufmerksamkeitssteifen
(bei ungesicherter Querung  
nie mit Auffindestreifen!)

Auffindestreifen

Leitstreifen

Abb. 26: Mittelinsel mit Nullabsenkung

Aufmerksamkeitsfelder

Kontraststreifen

Abb. 28: Niveauwechsel

Aufmerksamkeitsfeld  
unten (optional)

Aufmerksamkeitsfeld oben

Bordabsenkung
auf 3 cm
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Steinauswahl

Vor Baubeginn, also in der Planungsphase, sollte man sich neben der 
gewünschten Farbe und Oberfläche der Pflastersteine auch über die 
Formgebung der Pflasterfläche Gedanken machen. Diese Überlegun-
gen sollten bei der Wahl des Steines berücksichtigt werden, um später 
beim Verlegen die Schneidarbeiten auf ein Minimum zu reduzieren. 
Rechtwinklige Steinsysteme eignen sich bevorzugt für geometrisch-
architektonische Formen. Steinsysteme mit freien und unregelmäßi-
gen Formen eignen sich eher für Flächen mit organischen Formen.

Verband – Fischgrät – Kreuzfuge

Die Stabilität einer Pflasterfläche wird auch durch das Verlegemuster 
beeinflusst. Grundsätzlich gilt, dass diagonal zur Fahrtrichtung verlegte 
Muster einen besseren Lastabtrag bewirken als quer zur Fahrtrichtung 
liegende. Den besten Lastabtrag liefert der so genannte Fischgrät-
Verband. Den schlechtesten Verband stellt der Kreuzverband dar. Im 
Kreuzverband wird die Kraft nur auf den nächsten Stein übertragen, 
deshalb sollte in befahrenen Flächen auf den Kreuzverband verzichtet 
werden.

Geräuschmindernde Diagonalverlegung

Die geräuschmindernde Wirkung der Minimalfase wird durch die dia-
gonale Verlegung der Steine unterstützt (z. B. Planolith und MultiTec). 
Neben dem Diagonalstein empfiehlt es sich, einen großformatigen 
Stein (24/16 cm oder 40/20 cm) zu verwenden, um den Fugenanteil 
weiter zu reduzieren.

Literatur, Normen und Richtlinien

	§ �DIN 18030 Norm-Entwurf; Barrierefreies Bauen – Planungsgrund-
lagen Ausgabe 2006-01

	§ �DIN 18024-1, Barrierefreies Bauen – Teil 1: Straßen, Plätze, 
Wege, öffentliche Verkehrs- und Grünanlagen sowie Spielplätze; 
Planungsgrundlagen Ausgabe 1998-01

	§ �DIN 18024-2, Barrierefreies Bauen – Teil 2: Öffentlich zugängige 
Gebäude und Arbeitsstätten, Planungsgrundlagen Ausgabe 1996-11

	§ �DIN 32975 Gestaltung visueller Informationen im öffentlichen 
Raum zur barrierefreien Nutzung Ausgabe 2009-12

	§ �DIN 32984, Bodenindikatoren im öffentlichen Verkehrsraum  
Ausgabe 2023-04

	§ �DIN 18040-3, Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen – Teil 3: 
Öffentlicher Verkehrs- und Freiraum Ausgabe 2014-12

	§ �Leitfaden „Barrierefreiheit im Straßenraum”  
(Land Nordrhein-Westfalen, Stand Mai 2009)

	§ �Leitfaden unbehinderte Mobilität Hessische Straßen- und  
Verkehrsverwaltung

	§ �Hinweise für barrierefreie Verkehrsanlagen (H BVA); Forschungs
gesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V. Köln, (Juni 2011)

Verlegehinweise für spezielle Gestaltungslösungen
Verbände, Rahmungen und Verlegungen für besondere Anforderungen

Vianova Wegbreite

Fischgrätverband

Geräuschmindernde Diagonalverlegung

Blindenleitsteine, weiß, profiliert, 
Förder- und Wohnstätte in Kettig
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Ausbildung von Kurven- und Kreuzungsbereichen

In Kurven und Kreuzungsbereichen ist die Verlegung im Fischgrät- oder 
Ellenbogenverband, zum Beispiel mit dem Universal-Verbundstein oder 
dem MultiTec-Pflaster sinnvoll, da diese Verlegeart gegenüber einem 
normalen Reihenverband besser Schubkräfte aufnehmen kann. Die 
Randbereiche sind beim Fischgrät- oder Ellenbogenverband in der 
Regel bauseits anzupassen. Für den Übergang vom Reihen- zum Fisch-
grät- oder Ellenbogenverband empfiehlt sich eine Läuferreihe. In Kreu-
zungsbereichen ist die Hauptfahrtrichtung durchzupflastern und 
Nebenstraßen sind entsprechend anzupflastern.

Passstücke

Was den seitlichen Anschluss betrifft, lässt es sich oft nicht vermei-
den, Passstücke herzustellen. Diese sollten in der Regel geschnitten 
und bei gealterten Pflastern geknackt werden. Außerdem ist darauf 
zu achten, dass die Steine nicht zu klein werden. Kleine Teilstücke 
neigen zum Bruch und lösen sich leicht wieder aus der Fläche her-
aus. Gemäß den ZTV Pflaster StB sollten bei Passstücken die ver-
bleibenden kürzesten Seiten mindestens ein Drittel der größten 
Kantenlängen der unbearbeiteten Steine betragen und größer als 
die Hälfte der Dicke der unbearbeiteten Steine, mindestens aber 5 cm. 
Schwierig bis unmöglich kann die Einhaltung dieser Regel bei klas-
sischen Verbundsteinsystemen mit ausgeprägten Steinkonturen 
sein. Hier sollten im Vorhinein zwischen den Beteiligten die möglichen 
Lösungen im Einvernehmen geklärt werden, um Streitigkeiten oder 
Mängelanzeigen zu vermeiden.

Rahmungen – Läuferschicht

Aus gestalterischen Gründen sollten Pflasterflächen stets mit einer 
Läuferschicht abgeschlossen werden. Diese bietet eine Rahmung und 
die Möglichkeit zu einem sauberen Abschluss der Fläche.

Uni-V erbundstein-T rompeten-F ischgrät

Ausbildung von Kurven 
und Trompentenstücken

Läuferverband

Läuferreihe

Läuferverband

Läuferreihe

Ausbildung von Kurven und Trompetenstücken im Fischgrätverband

Hauptfahrtrichtung
Hauptfahrtrichtung

Handwerklich einwandfreie Ausführung bei einem Wechsel der  
Verlegerichtung in Kreuzungsbereichen (Quelle: SLG)

schlecht

schlechte Lösung

gut

gute Lösung

schlecht

schlechte Lösung

gut

gute Lösung
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Odenwälder Verband
Universal-Verbundstein in Kurven verbaut mit halbem Randstein, ganzem 
Randstein und Normalstein

Rechteckpflaster in Kurven verbaut (10 × 10 cm und 20 × 10 cm)

Zeilenaufbau
(Anzahl Steine)

Zeilenbreite
cm

Mindestradius
cm

2 × 0,5 22,50 700,00

1,5 33,75 1.093,75

2,0 45,00 1.487,50

2,5 56,25 1.881,25

3,0 67,50 2.275,00

3,5 78,75 2.668,75

4,0 90,00 3.062,50

4,5 101,25 3.456,25

Zeilenaufbau
(Anzahl Steine)

Zeilenbreite
cm

Mindestradius
cm

0,5 10 300

1,0 20 700

1,5 30 1.100

2,0 40 1.400

2,5 50 1.700

3,0 60 2.000

3,5 70 2.300

4,0 80 2.600

4,5 90 2.900

5,0 100 3.200

101,25  cm

R 3.456,25

90  cm

R 3.062, 5

78,75 cm

R 2.668,75

22,5 cm

R 700

67,5 cm

R 2.275

56,25 cm

R 1881,25

45 cm

R 1.487, 5

33,75 cm

R 1.093,75

100  cm

R 3.200

90  cm

R 2.900

80  cm

R 2.600

70  cm

R 2.300

60  cm

R 2.000

50  cm

R 1.700

40  cm

R 1.400

30  cm

R 1.100

20  cm

R 700

10  cm

R 300

Zeilenbreite

R 1.093,75

33,75 cm

R 1.093,75

33,75 cm

Zeilenbreite

Zeilenbreite

R 1.100

30 cm30 cm

Zeilenbreite

R 1.100

100  cm

R 3.200

90  cm

R 2.900

80  cm

R 2.600

70  cm

R 2.300

60  cm

R 2.000

50  cm

R 1.700

40  cm

R 1.400

30  cm

R 1.100

20  cm

R 700

10  cm

R 300

100  cm

R 3.200

90  cm

R 2.900

80  cm

R 2.600

70  cm

R 2.300

60  cm

R 2.000

50  cm

R 1.700

40  cm

R 1.400

30  cm

R 1.100

20  cm

R 700

10  cm

R 300

100  cm

R 3.200

90  cm

R 2.900

80  cm

R 2.600

70  cm

R 2.300

60  cm

R 2.000

50  cm

R 1.700

40  cm

R 1.400

30  cm

R 1.100

20  cm

R 700

10  cm

R 300
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Doppel-T-Verbundpflaster in Kurven verbaut mit Randstein und Normalstein

Zeilenaufbau
(Anzahl Steine)

Zeilenbreite
cm

Mindestradius
cm

0,5 10 500

1,0 20 800

1,5 30 1.100

2,0 40 1.400

2,5 50 1.700

3,0 60 2.000

3,5 70 2.300

4,0 80 2.600

4,5 90 2.900

5,0 100 3.200

100  cm

R 3.200

90  cm

R 2.900 R 2.600

80  cm

R 2.300

70  cm

 50 cm 

R 1.700

40 cm 

R 1.400

30 cm 

R 1.100

20 cm 

R 800

10 cm 

R 500R 2.000

60 cm 

Zeilenbreite

R 1.100

30 cm30 cm

Zeilenbreite

R 1.100

MultiTec, anthrazit, 30/15 in M 103, Dorfplatz in Gerolfing394



Bedarfsermittlung Fugenmaterial
Berechnungsbeispiele und -formel

Tabelle 18: Bemessungstabelle für die Bedarfsermittlung des Fugen
materials bei Pflasterflächen in Abhängigkeit von Steingröße, Steindicke 
und Fugenbreite

Berechnungsbeispiel: 
65 m2 MultiTec  
Rastermaß: 	 40 × 20 cm 
Steindicke: 	 8 cm  
Fugenbreite:	 4 mm  
0,00007 × 8 × 4 × 65 = 0,146 m3 

Gewichtsbeispiel:
Für die Ermittlung der Gewichte des Fugenmaterials sind die  
entsprechenden Schüttdichten notwendig. Folgende Richtwerte 
können angenommen werden: 
Brechsand:	 ca. 1.700 kg/m3 
Basaltsplitt:	 ca. 1.500 kg/m3

Berechnungsbeispiel:
0,146 m3 × 1700 kg/m3 = 248,2 kg (Brechsand)

Hinweis:
Die oben angegebenen Werte sind theoretisch ermittelt.  
Abweichungen z. B. infolge schwankender Fugenbreiten u. ä.  
sind möglich.

* Faktor: Volumen der Fuge je mm-Fugenbreite, je cm-Steindicke, je m2-Fläche

Berechnung

Faktor* [ cm × mm × m2]m3

× × × =
Steindicke (cm) Fugenbreite (mm) Fläche (m2) Fugenmaterial (m3)

Rastermaß [cm] Faktor *
Anteil Fugenfläche

bei 3 mm Fugenbreite
[%]

10,00 × 10,00 0,00020 5,88

14,00 × 14,00 0,00014 4,22

15,00 × 15,00 0,00013 3,95

16,00 × 16,00 0,00012 3,70

20,00 × 10,00 0,00015 4,44

20,00 × 20,00 0,00010 2,97

21,00 × 14,00 0,00012 3,53

22,50 × 15,00 0,00011 3,30

24,00 × 16,00 0,00010 3,09

25,00 × 6,25 0,00020 5,92

25,00 × 25,00 0,00008 2,38

28,00 × 28,00 0,00007 2,13

30,00 × 10,00 0,00013 3,96

30,00 × 15,00 0,00010 2,97

30,00 × 20,00 0,00008 2,48

30,00 × 30,00 0,00007 1,99

36,00 × 12,00 0,00011 3,31

40,00 × 20,00 0,00007 2,24

40,00 × 30,00 0,00006 1,74

40,00 × 40,00 0,00005 1,49

50,00 × 50,00 0,00004 1,20

56,00 × 28,00 0,00005 1,60

60,00 × 30,00 0,00005 1,49

60,00 × 40,00 0,00004 1,25

60,00 × 60,00 0,00003 1,0

80,00 × 40,00 0,00004 1,12

80,00 × 60,00 0,00003 0,87

80,00 × 80,00 0,00002 0,75

100,00 × 50,00 0,00003 0,90

 100,00 × 100,00 0,00002 0,60

 120,00 × 60,00 0,00002 0,75

Tipp
Um die Ermittlung der benötigten Menge an Fugenmaterial 
durchzuführen, finden Sie unter kann.de/fuge unseren  
Bedarfsrechner. Diesen können Sie sowohl für die Mengen-
Ermittlung von Einzelformaten als auch für kombinierte  
Verlegeverbände nutzen.
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Besondere Hinweise zur Planung und Ausführung 
von Pflasterdecken aus Betonsteinen

	§ �Betonpflasterdecken dienen der Nutzung und Gestaltung. Die 
Tragfähigkeit und das Verformungsverhalten wird überwiegend 
durch die Unterkonstruktion (Tragschichten und Unterbau) ge-
währleistet. Die Steindicke übernimmt eine wichtige Funktion  
der Standsicherheit.

	§ �Eine Pflasterdecke muss eine ausreichende Lagestabilität auf-
weisen. Diese wird überwiegend durch die Pflasterform und 
-dicke, den Verband, die Randeinfassungen und die dauerhafte 
Fugenfüllung gewährleistet.

	§ �Als Fugenmaterial sollte in der Regel das gleiche Material wie 
für die Bettung verwendet werden (Filterstabilität).

	§ �Eine Pflasterdecke ist nicht wasserdicht. Daher muss darauf  
geachtet werden, dass in die Konstruktion eindringendes  
Wasser schadlos aus der Befestigung abgeleitet werden kann.

	§ �Verbundstein-Pflasterdecken weisen eine bessere Lastverteilung 
auf als Pflasterdecken mit unverzahnten Steinen.

	§ �Für Fahrbahnflächen eignet sich besonders gut der Fischgrät
verband, da hier die Anfälligkeit gegen Spurrinnen geringer ist 
als bei einem herkömmlichen Läuferverband.

	§ �Diagonal zur Fahrtrichtung verlegte Pflastersysteme tragen  
horizontale Lasten besser ab als quer zur Fahrbahn verlegte. 
Beim Überrollen der diagonal verlegten Pflasterfläche werden 
mehr Steine zum Lastabtrag erfasst als bei der Querverlegung.

	§ �Diagonal zur Fahrtrichtung verlegte Pflastersteine verringern die 
Lärmimmission gegenüber der Querverlegung.

	§ �In Kreuzungsbereichen ist die Hauptfahrtrichtung durchzupflas-
tern. Nebenstraßen sind entsprechend anzupflastern.

	§ �Anschlüsse an oberkantenbündige Randeinfassungen sind mit  
3–5 mm Überstand des Pflasters herzustellen.

	§ �Anschlüsse an wasserführende Rinnen sind mit 3–10 mm  
Überstand des Pflasters über der Rinne auszuführen.

	§ �Bei Anlieferung sind die Steine hinsichtlich Menge, Format,  
Produkt, Qualität und etwaiger vorhandener Transportbeschä
digungen zu prüfen. Mängel in der Lieferung sind unverzüglich  
an den Hersteller zu melden. Mangelhafte Produkte dürfen  
nicht eingebaut werden.

Alle unsere Produkte unterliegen ständigen inter-
nen Qualitätskontrollen sowie der Güteschutzüber
wachung durch unabhängige Institute. Die KANN 

Baustoffwerke sind sowohl Mitglied im jeweiligen regionalen Ver-
band für den „Güteschutz der Betonindustrie“ als auch im Verband 
der Materialprüfämter e.V. (VMPA). Darüber hinaus ist das KANN-
Labor eine zertifizierte Betonprüfstelle E. Unsere Produkte entspre-
chen den einschlägigen Normen und Richtlinien:

EN 1338	 Pflastersteine aus Beton
EN 1339	 Platten aus Beton
EN 1340	 Bordsteine aus Beton
EN 13748-2	 Terrazzoplatten für die Verwendung im Außenbereich
EN 15258	 Betonfertigteile – Stützwandelemente
DIN 18507	 Pflastersteine aus haufwerksporigem Beton
EN 14411	 Keramische Fliesen und Platten
RiBoN	 Richtlinie für Betonteile ohne Norm mit Gütezeichen

Güteschutz

Zena, Sonderoberfläche, Basananthrazit und Zermattweiß, geschliffen, 
Sonderformat 30/30 in M 101, VR-Bank, Neuwied
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Europäische Normung
Straßen- und Tiefbauartikel

In den europäischen Normen werden die Eigenschaften von Straßen- 
und Tiefbauprodukten in verschiedene Klassen eingeteilt. Dadurch 
werden die unterschiedlichen Interessen der Mitgliedsstaaten berück-
sichtigt. Äußeres Kennzeichen, dass die Betonwaren der EN Norm 
entsprechen und im europäischen Wirtschaftsraum gehandelt werden 
dürfen, ist das so genannte Konformitätszeichen, das CE-Zeichen. Die 
Hersteller sind verpflichtet, dieses Zeichen anzugeben. Es ist entweder 
auf dem Produkt (in der Regel auf dem Paket) oder dem Lieferschein 
angebracht.

Jeder Staat hat das Recht, bestimmte Produktanforderungen für die 
Anwendung in seinem Land auszuwählen und z. B. durch nationale 
Anwendungsregeln festzulegen. Damit kann jeder Mitgliedsstaat 
sicherstellen, dass bei ihm nur Produkte eingesetzt werden, die seinem 
bisherigen Qualitätsniveau entsprechen. Für den Einsatz von Pflaster, 
Platten und Einfassungen aus Beton in Deutschland wurden in den TL 
Pflaster-StB (= Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Her-
stellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen) die 
Produktqualitäten festgelegt. Dies sind für Pflaster die Klassen D-I-K, 
für Platten die Klassen D-I-K-P-U und für Bordsteine die Klassen D-I-T.

Die für KANN Pflastersteine in der Regel gültige Norm ist die EN 1338. 
Produkte nach dieser Norm werden zum Beispiel mit: EN 1338 D I K ge-
kennzeichnet. Das heißt der Pflasterstein erfüllt alle Anforderungen der 
EN 1338 in Bezug auf Formen und Maße, physikalische und mechanische 
Eigenschaften und die äußere Beschaffenheit. Die erreichten Klassen 
werden durch die nachfolgend aufgeführten Kürzel genauer definiert.

Maßtoleranzen

Die maximal zulässigen Maßtoleranzen sind nach EN 1338 festgelegt 
und betragen bei Pflastersteinen mit einer Dicke von weniger als 10 cm 
in der Länge und der Breite ± 2 mm und in der Höhe ± 3 mm, bei  
Pflastersteinen mit einer Dicke von 10 cm oder mehr in der Länge und 
der Breite ± 3 mm und in der Dicke ± 4 mm.

Spaltzugfestigkeit

Die Festigkeit eines Pflastersteins wird in der EN 1338 anhand der 
Spaltzugfestigkeit charakterisiert. Dazu wird der Stein zwischen zwei 
gegenüberliegenden Schneiden eingespannt und bis zum Bruch bela-
stet. Die charakteristische Spaltzugfestigkeit T darf nicht geringer als 
3,6 MPa sein. Kein Einzelergebnis darf weniger als 2,9 MPa betragen.

Witterungswiderstand (D)

Die Anforderungen an den Witterungswiderstand werden in der  
EN 1338 in verschiedene Klassen eingeteilt. Hier spielt für den Einsatz 
von Pflastersteinen aus Beton in Deutschland nach den TL Pflaster-StB 
jedoch nur die höchste Klasse (3) eine Rolle, in der die Anforderungen 
an den Frost-Tausalz-Widerstand definiert werden. Um die höchste 
Klasse zu erreichen, darf der Masseverlust an der Steinoberfläche 
nach der Frost-Tausalz-Prüfung im Mittel maximal 1 kg/m2 betragen. 
Erreicht ein Produkt diesen Wert, so wird das durch die Kennzeichnung 
„D“ bei der Angabe der Norm kommuniziert. Dies bedeutet, das Pro-
dukt erfüllt die höchste Klasse für den Widerstand gegen Witterungs-
einflüsse und ist widerstandsfähig gegen Frost-Tausalz-Beanspruchung. 
KANN Produkte erfüllen diese Anforderungen.

Abriebwiderstand (I)

Die Anforderungen an den Abriebwiderstand werden in der Norm  
EN 1338 in drei Klassen eingeteilt. Die Prüfung erfolgt dabei durch  
Abschleifen eines Teils der Oberseite eines Pflastersteines mit einem  
definierten Schleifmittel unter vorgegebenen Bedingungen. Nach den 
TL Pflaster-StB spielt für Pflastersteine aus Beton in Deutschland jedoch 
nur die höchste Klasse (4) eine Rolle, bei der der Abrieb nicht mehr als 
20 mm betragen darf. KANN Produkte erfüllen diese Anforderungen.

Winkligkeit (K)

Bei rechtwinkligen Pflastersteinen, bei denen die Länge der Diagona-
len 30 cm überschreitet, werden die Differenzen aus der Messung der 
beiden Diagonalen durch eine ergänzende Kennzeichnung angegeben. 
Maßgeblich für den Einsatz von Pflastersteinen aus Beton ist in 
Deutschland nach der TL Pflaster-StB jedoch nur die Klasse 3, bei der 
die Differenz aus der Messung der beiden Diagonalen maximal 3 mm 
betragen darf. KANN Produkte erfüllen diese Anforderung.

Pflastersteine aus Beton nach EN 1338

Klasse Kennzeichnung Wasseraufnahme 
in Masse-%

1 A Keine Anforderungen

2 B ≤ 6 im Mittel

Klasse Kennzeichnung Masseverlust nach der
Frost-Tausalz-Prüfung

3 D ≤ 1 kg/m2 im Mittel 
Kein Einzelwert > 1,5 kg/m2

Klasse Kennzeichnung Maximale Differenz

1 J 5 mm

3 K 3 mm

Klasse Kennzeichnung Maximaler Abrieb

1 F Keine Anforderungen

3 H ≤ 23 mm

4 I ≤ 20 mm
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Platten aus Beton nach EN 1339

Betonplatten definieren sich aus ihren Abmessungen. Ein Ober
flächenbelagsmaterial gilt als Platte, wenn seine Gesamtlänge nicht 
1 m überschreitet und seine Gesamtlänge dividiert durch seine Dicke 
größer als vier ist. 

Für unsere Standard Betonplatten wie zum Beispiel die Gehweg
platten gilt die EN 1339. Produkte nach dieser Norm werden bei-
spielsweise mit EN 1339 D I K P U 7 gekennzeichnet. Die erreichten 
Klassen bzw. Kürzel werden nachfolgend im Detail erläutert. 

Witterungswiderstand (D)

Die Anforderungen an den Witterungswiderstand werden in der  
EN 1339 ebenfalls in verschiedene Klassen eingeteilt. Hier spielt für 
den Einsatz von Platten aus Beton in Deutschland nach den TL Pflaster-
StB jedoch nur die höchste Klasse (3) eine Rolle, in der die Anforderun-
gen an den Frost-Tausalz-Widerstand definiert werden. Um die höchste 
Klasse zu erreichen, darf der Masseverlust an der Plattenoberfläche 
nach der Frost-Tausalz-Prüfung im Mittel maximal 1 kg/m2 betragen. 
Erreicht ein Produkt diesen Wert, so wird das durch die Kennzeichnung 
„D“ bei der Angabe der Norm kommuniziert. Dies bedeutet, das Produkt 
erfüllt die höchste Klasse für den Widerstand gegen Witterungsein-
flüsse und ist widerstandsfähig gegen Frost-Tausalz-Beanspruchung. 
KANN Produkte erfüllen diese Anforderungen.

Abriebwiderstand (I)

Die Anforderungen an den Abriebwiderstand werden in der Norm  
EN 1339 in drei Klassen eingeteilt. Die Prüfung erfolgt dabei durch 
Abschleifen eines Teils der Oberseite einer Platte mit einem definierten 
Schleifmittel unter vorgegebenen Bedingungen. Nach den TL Pflaster- 
StB spielt für Platten aus Beton in Deutschland jedoch nur die höchste 
Klasse (4) eine Rolle, bei welcher der Abrieb nicht mehr als  
20 mm betragen darf. KANN Produkte erfüllen diese Anforderungen.

Winkligkeit (K)

Bei rechtwinkligen Platten bei denen die Länge der Diagonalen  
30 cm überschreitet, werden die Differenzen aus der Messung der bei-
den Diagonalen durch eine ergänzende Kennzeichnung angegeben. In 
der EN 1339 wird bei der Toleranz zwischen Platten mit Diagonalen  

≤ 850 mm und > 850 mm unterschieden. Nach der TL Pflaster-StB ist in 
Deutschland für Platten aus Beton jedoch nur die Klasse 2 maßgeblich. 
KANN Produkte erfüllen diese Anforderung.

Ab 30 cm Kantenlänge einer Platte müssen auch die Abweichungen der 
Ebenheit und Wölbung nach untenstehender Tabelle eingehalten wer-
den. Wenn die Oberfläche nicht als eben vorgesehen ist, muss der 
Hersteller Angaben zur Abweichung machen.

Maßabweichungen (P)

Bei den zulässigen Maßabweichungen von Platten unterscheidet die 
EN 1339 in drei Klassen. Die Differenz zwischen zwei beliebigen  
Messungen der Länge, Breite und Dicke der einzelnen Platte muss  
≤ 3 mm betragen. Die Toleranzen werden an den Nennmaßen des Pro-
duktes ermittelt. Nach der TL Pflaster-StB ist in Deutschland für Platten 
aus Beton jedoch nur die Klasse 2 maßgeblich. Die Maßtoleranzen sind 
somit vergleichbar mit der früheren DIN 485.

Biegezugfestigkeit (U)

Bei der Biegezugfestigkeitsprüfung wird die frei ausgelagerte Platte bis 
zum Bruch belastet. Nach der TL Pflaster-StB ist in Deutschland für 
Platten aus Beton die höchste Klasse 3 maßgeblich. KANN Produkte 
erfüllen diese Anforderung.

Klasse Kennzeichnung Wasseraufnahme 
in Masse-%

1 A Keine Anforderungen

2 B ≤ 6 im Mittel

Klasse Kennzeichnung Masseverlust nach der
Frost-Tausalz-Prüfung

3 D ≤ 1 kg/m2 im Mittel 
Kein Einzelwert > 1,5 kg/m2

Klasse Kennzeichnung Maximaler Abrieb

1 F Keine Anforderungen

3 H ≤ 23 mm

4 I ≤ 20 mm

Klasse Kennzeichnung Diagonale Maximale Differenz

1 J
≤ 850 mm 
> 850 mm

5 mm 
8 mm

2 K
≤ 850 mm 
> 850 mm

3 mm 
6 mm

3 L ≤ 850 mm 
> 850 mm

2 mm 
4 mm

Messlänge Max. konvex mm Max. konkav mm

30 1,5 mm 1,0 mm

40 2,0 mm 1,5 mm

50 2,5 mm 1,5 mm

80 4,0 mm 2,5 mm

Klasse Kennzeichnung Länge Breite Dicke

1 N ± 5,0 mm ± 5,0 mm ± 3,0 mm

2 P ≤ 600 mm Gesamtlänge 
> 600 mm Gesamtlänge

± 2,0 mm 
± 3,0 mm

± 2,0 mm 
± 3,0 mm

± 3,0 mm 
± 3,0 mm

3 R ± 2,0 mm ± 2,0 mm ± 2,0 mm

Klasse Kennzeichnung Charakteristische 
Biegezugfestigkeit

Mindest-
Biegezugfestigkeit

1 S 3,5 MPa 2,8 MPa

2 T 4,0 MPa 3,2 MPa

3 U 5,0 MPa 4,0 MPa
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Bruchlastklassen (z. B. 7)

Ergänzend zur Biegezugfestigkeitsklasse sind die Bruchlastklassen. 
Diese sind in direkter Abhängigkeit zur Biegezugfestigkeit zu sehen. In 
die Bruchlastklassen gehen die Geometrien (Querschnitte) der Platten 
ein. Es werden sieben Bruchlastklassen unterschieden.

Bordsteine dienen sowohl der Trennung verschiedener Verkehrs
bereiche, als auch der Standfestigkeit (Unverschiebbarkeit) der Ver-
kehrsflächen. Bordsteine werden nach der Querschnittsform als 
Hochbord-, Rundbord-, Flachbord-, Tiefbord-, Einfassungs-, Bordrinnen- 
oder Muldenstein klassifiziert, die jeweils für verschiedene Anwen-
dungsgebiete vorgesehen sind. 

Die Anforderungen an die Produkteigenschaften werden in der europä-
ischen Norm EN 1340 geregelt. Die in der europäischen Norm nicht 
behandelten Formen und Maße der deutschen Standardquerschnitte 
sind auf nationaler Ebene in der neu gefassten DIN 483 (2005-10) festge-
legt. Produkte, die den Anforderungen der EN 1340 sowie den Anforde-
rungen der TL Pflaster-StB 06 entsprechen, werden mit EN 1340 D I T 
gekennzeichnet. Entspricht der Querschnitt zusätzlich der DIN 483, so 
wird das Produkt noch mit den Kürzeln des Querschnittes und den 
Abmessungen versehen, z. B. EN 1340 D I T–DIN 483 HB 150 × 250.

Witterungswiderstand (D)

Die Anforderungen an den Witterungswiderstand werden in der  
EN 1340 ebenfalls in die bekannten, verschiedenen Klassen eingeteilt. 
Hier spielt für den Einsatz von Bordsteinen aus Beton in Deutschland 
nach den TL Pflaster-StB jedoch nur die höchste Klasse (3) eine Rolle, 
in der die Anforderungen an den Frost-Tausalz-Widerstand definiert 
werden. Um die höchste Klasse zu erreichen, darf der Masseverlust an 
der Oberfläche nach der Frost-Tausalz-Prüfung im Mittel maximal  
1 kg/m2 betragen. Erreicht ein Produkt diesen Wert, so wird das durch 
die Kennzeichnung „D“ bei der Angabe der Norm kommuniziert.

Dies bedeutet, das Produkt erfüllt die höchste Klasse für den Wider-
stand gegen Witterungseinflüsse und ist widerstandsfähig gegen 
Frost-Tausalz-Beanspruchungen. KANN Produkte erfüllen diese Anfor-
derungen.

Abriebwiderstand (I)

Die Anforderungen an den Abriebwiderstand werden in der Norm  
EN 1340 in drei Klassen eingeteilt. Die Prüfung erfolgt dabei durch 
Abschleifen eines Teils der Oberseite eines Bordsteines mit einem de-
finierten Schleifmittel unter vorgegebenen Bedingungen. Nach den TL 
Pflaster-StB spielt für Bordsteine aus Beton in Deutschland jedoch nur 
die höchste Klasse (4) eine Rolle, bei der der Abrieb nicht mehr als  
20 mm betragen darf. KANN Produkte erfüllen diese Anforderungen.

Biegezugfestigkeit (T)

Bei der Biegezugfestigkeitsprüfung wird der frei ausgelagerte Bord-
stein bis zum Bruch belastet. Nach der TL Pflaster-StB ist in Deutsch-
land für Bordsteine aus Beton die Klasse 2 maßgeblich. KANN Produkte 
erfüllen diese Anforderung.

Klassen
nummer

Kennzeichnung Charakteristische 
Bruchlast [kN]

Mindest- 
bruchlast [kN]

30 3 3,0 2,4

45 4 4,5 3,6

70 7 7,0 5,6

110 11 11,0 8,8

140 14 14,0 11,2

250 25 25,0 20,0

300 30 30,0 24,0

Bordsteine aus Beton nach EN 1340

Klasse Kennzeichnung Wasseraufnahme in Masse-%

1 A Keine Anforderungen

2 B ≤ 6 im Mittel

Klasse Kennzeichnung Masseverlust nach der  
Frost-Tausalz-Prüfung

3 D ≤ 1 kg/m2 im Mittel 
Kein Einzelwert > 1,5 kg/m2

Klasse Kennzeichnung Maximaler Abrieb

1 F Keine Anforderungen

3 H ≤ 23 mm

4 I ≤ 20 mm

Klasse Kennzeichnung Charakteristische 
Biegezugfestigkeit

Mindest- 
biegezugfestigkeit

1 S 3,5 MPa 2,8 MPa

2 T 5,0 MPa 4,0 MPa

3 U 6,0 MPa 4,8 MPa
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Terrazzoplatten für den Außenbereich nach EN 13748 – Teil 2

Terrazzoplatten für den Außenbereich (auch auf Dächern) sind für  
Flächen vorgesehen, die ausschließlich von Fußgängern genutzt wer-
den und bei denen der dekorative Aspekt des Belags im Vordergrund 
steht. Sie werden vorzugsweise auf Terrassen, Balkonen oder in  
Gärten eingebaut. Die Anforderungen an die Platten in Bezug auf  
Materialien, Eigenschaften und Prüfverfahren sind in der EN 13748-
Teil 2 geregelt.

Wie bei den europäischen Normen für Straßen- und Tiefbauprodukte 
wird auch bei den Terrazzoplatten für den Außenbereich eine Platte je 
nach Eigenschaften in unterschiedliche Klassen eingeteilt und durch 
Buchstaben gekennzeichnet. Die Kennzeichnung lautet dann z. B.  
EN 13748-2 TH I UT 7T H B A1fl. Nach EN 13748-Teil 2 produzierte 
Platten tragen das CE Zeichen. Spezifische, nationale Anforderungen, 
wie sie etwa die TL Pflaster-StB festlegt, gibt es für die Terrazzoplatten 
nicht.

Maßtoleranzen

Die einzelnen Platten müssen den angegebenen Nennmaßen unter 
Berücksichtigung der zulässigen Abweichungen entsprechen. Die zu-
lässigen Abweichungen der Ist-Maße von den angegebenen Nenn-
Maßen betragen 0,3 % der Kantenlängen und ± 2 oder 3 mm in der 
Dicke. Der Unterschied zwischen zwei Messungen der Dicke einzelner 
Platten muss ≤ 3 mm betragen.

Dickenklasse der Vorsatzschicht (Th)

In der Regel werden Platten zweischichtig gefertigt und bestehen aus 
einer s. g. Kernbeton- und einer Vorsatzbeton-Schicht. Nach DIN gibt 
es für Terrazzoplatten zwei Dickenklassen für die Vorsatzschicht.

Biegezugfestigkeit (UT)

Bei der Biegezugfestigkeitsprüfung wird die frei ausgelagerte Platte 
bis zum Bruch belastet. KANN Terrazzoplatten Produkte erfüllen die 
höchste Anforderung nach EN 13748-Teil 2.

Bruchlastklassen (7T)

Ergänzend zur Biegezugfestigkeitklasse sind die Bruchlastklassen. 
Diese sind in direkter Abhängigkeit zur Biegezugfestigkeit zu sehen. In 
die Bruchlastklassen gehen die Geometrien (Querschnitte) der  
Platten ein. Es werden sieben Bruchlastklassen unterschieden.

Schleifverschleiß (H)

Der Schleifverschleiß einer Oberfläche kann nach EN 13748-Teil 2 
anhand zweier Methoden ermittelt werden. Die Prüfung erfolgt dabei 
entweder durch eine Schleifscheibe und Messung der Schleifspur-
tiefe oder durch die sogenannte Böhmsche Scheibe, bei der die Ab-
riebmenge des Probekörpers ermittelt wird.

Witterungswiderstand (B)

Der Witterungswiderstand wird entweder durch die Wasseraufnahme 
oder den Masseverlust nach der Frost-Tausalzprüfung ermittelt. Pro-
dukte, deren Witterungsbeständigkeit anhand der Wasseraufnahme 
bestimmt wurde, sind zwar frost- bzw. witterungwiderstandsfähig, 
dürfen jedoch nicht mit Taumitteln behandelt werden. KANN Platten 
nach EN 13748-Teil 2 erreichen die höchste Klasse.

Brandverhalten (A1fl)

Nach der geänderten Fassung der EG-Entscheidung 96/603/EWG 
werden Terrazzoplatten für die Verwendung im Außenbereich ohne 
Prüfung in die Brandverhaltensklasse A1fl eingestuft.

Maß Zulässige Abweichung

Kantenlänge ± 0,3 %

Dicke der Platte  ± 2 mm (bei einer Dicke < 40 mm) 
 ± 3 mm (bei einer Dicke ≥ 40 mm) 

Klasse Zulässige Abweichung

Dickenklasse I (Th I)

Die Dicke der Vorsatzschicht der fertig gestellten  
Platten muss bei Produkten, die  

nach dem Verlegen nicht geschliffen werden,  
mindestens 4 mm betragen.

Dickenklasse II (TH II)

Die Dicke der Vorsatzschicht der fertig gestellten 
Platten muss bei Produkten, die  

nach dem Verlegen geschliffen werden, 
 mindestens 8 mm betragen.

Klasse Kennzeichnung Charakteristische 
Biegezugfestigkeit

Mindest- 
biegezugfestigkeit

1 ST 3,5 MPa 2,8 MPa

2 TT 4,0 MPa 3,2 MPa

3 UT 5,0 MPa 4,0 MPa

Klasse Kennzeichnung Maximaler Abrieb

1 F Keine Anforderungen

2 G ≤ 26 mm oder 
≤ 26 cm3/50 cm2

3 H ≤ 23 mm oder 
≤ 20 cm3/50 cm2

4 I ≤ 20 mm oder 
≤ 18 cm3/50 cm2

Klassen- 
nummer

Kennzeichnung Charakteristische 
Bruchlast [KN]

Mindest- 
bruchlast [KN]

30 3T 3,0 2,4

45 4T 4,5 3,6

70 7T 7,0 5,6

110 11T 11,0 8,8

140 14T 14,0 11,2

250 25T 25,0 20,0

300 30T 30,0 24,0

Klasse Kennzeichnung Wasseraufnahme in Masse-%

1 A Keine Anforderungen

2 B ≤ 6 im Mittel

Klasse Kennzeichnung Masseverlust  
nach der Frost-Tausalz-Prüfung

3 D ≤ 1 kg/m2 im Mittel 
Kein Einzelwert > 1,5 kg/m2
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Sonstige Normen und Richtlinien
Richtlinie für Betonteile ohne Norm mit Gütezeichen (RiBoN)

Produkte, die sich keiner Europäischen Normung zuordnen lassen,  
werden gemäß den Güteschutz Vorgaben der RiBoN (Richtlinie für  
Betonteile ohne Norm mit Gütezeichen) hergestellt, überwacht und 
zertifiziert. Durch die in dieser Richtlinie geregelte werkseigene und 
fremdüberwachte Produktionskontrolle wird eine gleichbleibende Qua-
lität der Betonwaren sichergestellt.

Dies sind zum Beispiel Rasengitterplatten, Gartenplatten, BETONPLUS-
Platten, Gartenmauern und Palisaden. In der Richtlinie sind folgende 
Anforderungen festgelegt.

Maßtoleranzen und äußere Beschaffenheit

Bezogen auf die angegebenen Nennmaße sind Grenzmaße nach  
Tabelle 2 der RiBoN einzuhalten. Die Betonprodukte dürfen keine  
Beschädigungen oder Fehler aufweisen, die ihren Gebrauchswert  
mindern oder ihr Aussehen wesentlich beeinträchtigen.

Festigkeit

Je nach Tragverhalten und Eigenart der Produkte ist die Einhaltung der 
Anforderungen an die Druckfestigkeit oder die Biegezugfestigkeit 
nachzuweisen.

Frostwiderstand bzw. Witterungsbeständigkeit

Die Frostbeständigkeit wird über die maximal zulässige Wasser
aufnahme charakterisiert. Produkte, die der Witterung oder der Grund-
feuchtigkeit ausgesetzt sind, müssen spätestens im Alter von 28 Tagen 
die Anforderungen gemäß Tabelle 1, Spalte 9 erfüllen. Alternativ kann 
der Nachweis eines ausreichenden Frostwiderstandes durch eine  
Prüfung am Beton erbracht werden.Länge Breite Dicke bzw. Höhe

Grenzabmaße [mm] ± 5 ± 5 ± 5

Mittel von 3 Proben Einzelwerte

Biegezugfestigkeit [N/mm²] 6,0 5,0

Druckfestigkeit [N/mm²] 26 (18)* 18 (21)*

*Werte in Klammern gelten bei Prüfung gesondert hergestellter Probewürfel mit der Kantenlänge 150 mm

Zul. Wasseraufnahme höchstens M.-%

Rasengitterplatten 6

Sonstige Betonprodukte 8

Old Town, sandstein, Innenhof der EverQ GmbH in Thalheim

401KANN | Technik PflastersteineKANN | Europäische Normung

Eu
ro

pä
is

ch
e 

N
or

m
un

g



Hinweise zur Lieferung und Nutzung von Betonpro-
dukten für den Straßen-, Landschafts- und Gartenbau
Vorbemerkungen

Betonprodukte für den Straßen-, Landschafts- und Gartenbau sind Qualitäts
erzeugnisse. Sie werden in weitgehend automatisierten Fertigungsstätten her-
gestellt. Sowohl die Ausgangsstoffe des Betons als auch die fertigen Produkte 
unterliegen den Güteanforderungen zugehöriger Normen bzw. Richtlinien; ihre 
Einhaltung wird durch umfangreiche Kontrollen laufend überprüft.

Auf der Baustelle werden gelegentlich Auffassungsunterschiede in der 
Beurteilung der Betonprodukte beobachtet. Die nachstehenden Gesichtspunkte 
sollen in solchen Fällen – zur Vermeidung von Missverständnissen zwischen 
Hersteller und Abnehmer – eine Hilfe bei der fachgerechten Beurteilung von 
Betonprodukten für den Straßen-, Landschafts- und Gartenbau darstellen. 
Zudem werden wichtige Hinweise zur Nutzung von Flächenbefestigungen mit 
Betonprodukten gegeben. Die „Hinweise zur Lieferung und Nutzung von 
Betonprodukten für den Straßen-, Landschafts- und Gartenbau“ wurden vom 
Betonverband Straße, Landschaft, Garten e. V. (SLG), Bonn, aufgestellt und 
geben den derzeitigen Stand der Technik wieder. Sie ersetzen die „Technischen 
Hinweise zur Lieferung von Betonprodukten für den Straßen-, Landschafts- und 
Gartenbau“, Fassung Januar 2007, herausgegeben vom Bundesverband 
Deutsche Beton- und Fertigteilindustrie e. V. (BDB), Bonn.

1. Bestellung

1.1 Allgemeines
Die Bestellung muss die vorgesehene Lieferadresse, den Empfänger, die 
Warenart und den Liefer- bzw. Abholtermin enthalten. Die Befahrbarkeit der 
Baustelle durch Lastzüge mit einem Gesamtgewicht bis zu 41 t und die 
Möglichkeit zur Entgegennahme der Ware – ggf. mittels Entladegeräten – wer-
den vom Auftragnehmer vorausgesetzt. Eine Anlieferung mit Entladung (z. B. 
mittels Kran oder Mitnahmestapler) bedarf entsprechender Vereinbarung.

1.2 Bedarf
Der Bedarf an Produkten für Flächenbefestigungen, z. B. Pflastersteinen und 
Platten, pro Quadratmeter zu verlegender Fläche bzw. der Bedarf an Bordsteinen, 
Randsteinen, Muldensteinen, Palisaden, Stufen usw. pro laufenden Meter, 
schließt die Fugen ein. Dementsprechend werden Betonprodukte so geliefert, 
dass die bestellte Fläche bzw. die bestellte Länge unter Einhaltung der jewei-
ligen Rastermaße belegt bzw. versetzt werden kann.

1.3 Verlegeart von Pflastersteinen und Platten
Bei der Bestellung ist zu berücksichtigen, welche Art der Verlegung für die 
Pflastersteine oder Platten vorgesehen ist, z. B. von Hand oder maschinell. Bei 
der maschinellen Verlegung wird z. B. nach Klammerverlegung mit und ohne 
Verschieberegelung und nach Vakuum-Verlegung unterschieden. Für die 
Klammerverlegung eignen sich ausschließlich Pflastersteine mit angeformten 
Abstandhaltern (den so genannten Nocken), die eine entsprechende Länge (in 
Richtung der Steindicke) aufweisen müssen, um die Greifsicherheit der 
Steinlage zu ermöglichen.

2. Entladung und Warenannahme

Ist der Kauf für beide Teile ein Handelsgeschäft, so hat der Käufer die Ware 
unverzüglich nach der Ablieferung durch den Verkäufer, soweit dies nach ord-
nungsgemäßem Geschäftsgang tunlich ist, zu untersuchen, und, wenn sich ein 
Mangel zeigt, dem Verkäufer unverzüglich Anzeige zu machen. Dabei genügt 
die rechtzeitige Absendung der Anzeige. Selbstabholer haben bei der Beladung 
im Werk die Übereinstimmung der Ladung mit der Bestellung bzw. 
Abholanweisung und dem Lieferschein zu prüfen.

Die im Abschnitt 3 genannten Gesichtspunkte sind bei der Warenannahme zu 
beachten. Bestehen Zweifel oder Bedenken hinsichtlich der Qualität, darf mit 
der Verarbeitung der Ware nicht begonnen werden, bevor eine Klärung erfolgt 
ist. 

Werden bei der Warenannahme vermeintliche Mängel erkannt, die zu Zweifeln 
an der Gebrauchstauglichkeit der Ware Anlass geben, hat die Baustellenaufsicht 
entweder in Eigenverantwortung oder nach unverzüglicher Kontaktaufnahme 
mit dem Bauherrn eine Annahmeentscheidung zu treffen, die im Falle einer 
Rückweisung zur sofortigen Information des Verkäufers führen muss. Erfolgt 
die Auslieferung kippfähiger Ware, z. B. Pflastersteine, durch Kippfahrzeuge, 
so ist Kippbruch bis 3 % der Liefermenge technisch unvermeidbar.

3. �Gesichtspunkte zur Beurteilung der Produkte vor dem Einbau

3.1 Oberfläche
Bei der Verdichtung des Frischbetons kann es zu geringen, technisch nicht 
vermeidbaren Luft- und Wassereinschlüssen kommen. Dadurch können an der 
Oberfläche Poren entstehen, die jedoch keine Rückschlüsse auf mangelnde 
Witterungsbeständigkeit oder Festigkeit der Produkte zulassen und deren 
Gebrauchswert nicht beeinträchtigen, wenn die Produkte ansonsten den tech-
nischen Spezifikationen1) entsprechen. Entscheidend ist die Bewertung der 
Luft- und Wassereinschlüsse im jeweiligen Einzelfall.

An der Oberfläche können gelegentlich punktförmige bräunliche Verfärbungen 
auftreten; sie stammen von betontechnologisch unbedenklichen Bestandteilen 
organischen Ursprungs in den verwendeten natürlichen Gesteinskörnungen 
und verschwinden nach einiger Zeit unter Bewitterung.

Bei Produkten für die Flächenbefestigung erhöht eine raue Oberfläche die 
Griffigkeit, hemmt die Rutschgefahr und kann auch aus betontechnischer 
Sicht sinnvoller als eine sehr glatte Oberfläche sein.

3.2 Ausblühungen2)

Gelegentlich können Ausblühungen vorkommen; sie sind technisch nicht 
vermeidbar. In erster Linie entstehen sie durch besondere Witterungs
bedingungen, denen der Beton – besonders im jungen Alter – ausgesetzt ist, 
und haben entsprechend unterschiedliches Ausmaß. Die Güteeigenschaften 
der Produkte bleiben hiervon unberührt. Ausblühungen stellen in der Regel 
keinen Mangel dar.

Der Gebrauchswert der Produkte wird insofern nicht beeinflusst, als dass 
Witterungseinflüsse und – bei Produkten für die Flächenbefestigung zusätzlich 
die mechanische Beanspruchung unter Nutzung – die Ausblühungen ver-
schwinden lassen. Da nur der Anteil Kalk aus dem Zement an die Oberfläche 
treten kann, der nicht von den anderen Ausgangsstoffen im Beton fest gebun-
den ist, kommt es nach dem Abklingen von Ausblühungen in der Regel nicht 
erneut zu diesem Effekt. Ein Auswechseln der Produkte oder andere 
Maßnahmen gegen Ausblühungen sind daher nicht empfehlenswert.

3.3 Haarrisse
Oberflächliche Haarrisse können in besonderen Fällen auftreten; mit bloßem 
Auge sind sie am trockenen Produkt nicht erkennbar und nur zu sehen, wenn 
eine zunächst nasse Oberfläche fast abgetrocknet ist. Solche Haarrisse beein-
trächtigen den Gebrauchswert der Produkte nicht, wenn diese ansonsten den 
technischen Spezifikationen1) entsprechen.

3.4 Fertigungsbedingter Absatz bei Bordsteinen
Bedingt durch die Formgebung der Werkzeuge im Rahmen des 
Fertigungsverfahrens entsteht bei Bordsteinen mit Anlauf unterhalb des Anlaufs 
ein Absatz, der nach regelgerechtem Einbau des Bordsteins und Fertigstellung 
der angrenzenden Verkehrsfläche so tief sitzt, dass er optisch nicht mehr in 
Erscheinung tritt. Der Absatz ist technisch nicht vermeidbar und für den 
Gebrauchswert von Bordsteinen grundsätzlich ohne Belang.

3.5 Kantenausbildung bei Betonprodukten
Die im eingebauten Zustand sichtbaren Kanten von Betonprodukten für den  
Straßen-, Landschafts- und Gartenbau können unterschiedlich ausgebildet 
sein. Je nach Produkttyp sind die Kanten scharfkantig, gebrochen, abgerundet, 
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Hinweis: Eine lange Lagerung vor dem Einbau sollte vermieden werden. Produkte daher bei nicht sofortigem Einbau vor Feuchtigkeit und insbesondere 
die Oberfläche vor Beschädigungen schützen.

gefast, abgeschrägt und/oder unregelmäßig geformt. Auf die Beschreibung 
der Eigenschaft „scharfkantig“ der EN 1338 bzw. der EN 1339 bzw. der EN 
1340 wird verwiesen. Die Entscheidung, welcher Produkttyp hinsichtlich der 
Kantenausbildung gewählt wird, kann aus gestalterischen und/oder nutzungs-
bedingten Aspekten erfolgen.

Die Ausbildung der Kanten hat z. B. Einfluss auf das optische Erscheinungsbild 
im eingebauten Zustand. Bei Produkten für die Flächenbefestigung ergibt sich 
zudem ein Einfluss auf die Rollgeräuschemissionen und auf das 
Abflussverhalten oberflächlich anfallenden Wassers.

Scharfkantige Betonprodukte haben unabhängig von der Betongüte eine höhe-
re Kantenempfindlichkeit als z. B. gefaste Produkte. Geringfügige Ausbrüche 
oder Abplatzungen an den Kanten der Produkte sind daher nicht zu vermeiden 
und stellen keinen Produktmangel dar. Ausbrüche oder Abplatzungen gelten 
als geringfügig, wenn die Beschreibung der Eigenschaft „scharfkantig“ der 
EN 1338 bzw. der EN 1339 bzw. der EN 1340 eingehalten ist. Dies gilt auch 
für Produkte im eingebauten Zustand. Gefaste oder ähnlich ausgebildete 
Kanten mindern generell die Gefahr von Kantenabplatzungen (vgl. auch 
Abschnitt 4.1).

Die Herstellerunterlagen geben in der Regel Auskunft über die lieferbaren 
Produkttypen.

4. �Gesichtspunkte zum Aussehen der Produkte nach dem Einbau

4.1 �Kantenabplatzungen bei Produkten für die Flächenbefestigung
Pflastersteine, Platten, Bordsteine, Rinnenplatten, Muldensteine u. ä. Produkte, 
die zu engfugig – und somit nicht nach dem Technischen Regelwerk – verlegt 
sind oder deren Unterlage (Tragschichten und Untergrund) nicht ausreichend 
tragfähig und frostsicher ist, werden infolgedessen – eventuell bereits beim 
Abrütteln – Kantenbeanspruchungen ausgesetzt, denen auch hochwertige 
Betone nicht widerstehen können. Die Folge sind Kantenabplatzungen; sie 
stellen keinen Mangel des Produktes, sondern einen Mangel der Unterlage 
bzw. der Verlegeweise dar. Je nach Produkt richtet sich die Fugenbreite nach 
dem Technischen Regelwerk oder den Herstellerangaben.

Auch ohne die vorgenannten Einflüsse können an den Kanten scharfkantiger 
Betonprodukte nach dem Einbau geringfügige Ausbrüche und Abplatzungen 
auftreten. Es gilt dann sinngemäß Abschnitt 3.5, 3. Absatz.
 
4.2 Farb- und Strukturabweichungen
Farb- und Strukturabweichungen sind aufgrund der Verwendung von 
natürlichen Rohstoffen (z. B. Gesteinskörnungen, Zement, Wasser), die natür-
lichen Schwankungen unterliegen, nicht vermeidbar. Darüber hinaus haben 
Form und Größe der Produkte, technisch nicht vermeidbare Schwankungen 
der Betonzusammensetzung, Witterung, Betonalter usw. Einfluss auf die 
Farbe und die Struktur der Betonprodukte. Dies gilt sowohl für nicht nachträg-
lich bearbeitete Erzeugnisse, als auch für solche mit werksteinmäßig 
bearbeiteter Oberfläche (z. B. gewaschener, gestrahlter oder gestockter 
Oberfläche).

Insbesondere durch die werksteinmäßige Oberflächenbearbeitung wird die 
Natürlichkeit der verwendeten Gesteinskörnungen hervorgehoben.

Farb- und Strukturabweichungen können daher bei Betonprodukten ferti-
gungs- und rohstoffbedingt auftreten. Zufällige Unregelmäßigkeiten sind für 
die Technologie dieser Erzeugnisse charakteristisch; dies ist bei der 
Beurteilung des Gesamteindruckes des Gewerkes zu berücksichtigen.

Der optische Gesamteindruck des Gewerkes kann nur aus dem üblichen 
Betrachtungsabstand des Nutzers und unter gebrauchsüblichen Beleuchtungs- 
und sonstigen Randbedingungen beurteilt werden. Insofern stellen fertigungs- 
und rohstoffbedingte Farb- und Strukturabweichungen, je nach Einzelfall

betrachtung, in der Regel keinen Mangel dar.

Die Bewitterung und die mechanische Beanspruchung führen bei Beton
produkten und daraus hergestellten Bauwerken, z. B. Pflasterdecken und 
Plattenbelägen, zu einer Veränderung von Eigenfarbe und Oberflächenstruktur. 
Eventuell anfangs vorhandene Unterschiede gleichen sich im Laufe der 
Nutzung an.

Wird die Wahl für ein Betonprodukt z. B. anhand von Musterflächen oder 
Bauwerken getroffen, die bereits der Witterung und Nutzung ausgesetzt sind, 
ist zu berücksichtigen, dass gleichartige neue Produkte diesen Einflüssen noch 
nicht ausgesetzt sind und Farb- und Strukturunterschiede zur ursprünglichen 
Musterfläche bzw. zum ursprünglichen Bauwerk aufweisen können. Dies gilt 
sinngemäß auch für Nachlieferungen.

4.3 Gebrauchsspuren
Der vorrangige Zweck einer Flächenbefestigung aus Betonprodukten ist ihre 
bestimmungsgemäße Nutzung. Insofern sind auf der betreffenden Flächen
befestigung sich einstellende Nutzungs- und Gebrauchsspuren unvermeidbar. 
Dies können z. B. Schleifspuren, Kratzer oder Schmutzeintrag sein. Bei 
Flächenbefestigungen, die der Nutzung durch Fahrzeuge dienen, sind zudem 
Reifenspuren durch Reifenabrieb nicht zu vermeiden. Sie sind auf hellen 
Flächenbelägen deutlicher zu erkennen als auf dunklen. Nutzungs- und 
Gebrauchsspuren stellen je nach Einzelfallbetrachtung in der Regel keinen 
Mangel der verwendeten Flächenbelagsprodukte dar.

5. Winterdienst

Beton besitzt im jungen Alter noch nicht die volle Frost-Tausalz-
Widerstandsfähigkeit. Deshalb muss Schnee- und Eisglätte – falls sie inner-
halb der ersten drei Monate nach dem Einbau der Betonprodukte auftritt – mit 
abstumpfenden Streumitteln beseitigt werden.

Die Bestimmung der Widerstandsfähigkeit von Betonprodukten gegen Frost-
Tausalz-Beanspruchung erfolgt grundsätzlich auf der Basis der für das jewei-
lige Produkt geltenden technischen Spezifikation1), z. B. einer Norm. Innerhalb 
dieser erfolgt der Nachweis unter Verwendung von Natriumchlorid (NaCl), 
dem gebräuchlichsten Tausalz. Die Verwendung weniger gebräuchlicher 
Tausalze und/oder die unsachgemäße Ausbringung von Tausalzen können zu 
deutlichen Schädigungen der Betonprodukte führen, auch wenn diese nach 
der jeweils gültigen technischen Spezifikation als „Frost-Tausalz-wider
standsfähig“ einzustufen sind.

Das maschinelle Schneeräumen sollte auf Pflasterdecken und Plattenbelägen 
zu deren Schutz vor mechanischen Beschädigungen mit Pflugentlastung oder 
in der so genannten Schwimmstellung des Pfluges erfolgen. Zudem sollte die 
Pflugschar mit einer Gummischürfleiste ausgestattet sein. „Aggressives 
Räumen“ ist zu vermeiden. Auf das Merkblatt für den Winterdienst auf 
Straßen der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) 
wird verwiesen.

1) Je nach Produkt EN 1338, EN 1339, EN 1340, EN 13198, DIN 483, DIN 18507 
und/oder RiBoN.

2) Ausblühungen entstehen durch die Ablagerung von in Wasser gelöstem 
Kalkhydrat (Ca(OH)²), das nach Verdunsten des Wassers und Reaktion mit dem 
Kohlendioxid (CO²) der Luft als Calciumcarbonat (CaCO³) auf der 
Betonoberfläche anfällt.

Betonverband Straße, Landschaft, Garten e.V. (SLG), Bonn
Juni 2012
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
I. �Vorbemerkung
Die nachstehend dem Käufer zur Kenntnis gebrachten Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen 
werden durch die Auftragserteilung Vertragsbestandteile. Davon abweichende Bedingungen bedür-
fen der besonderen schriftlichen Vereinbarung. Widersprechen sich die Lieferungs- und Zahlungs
bedingungen der Vertragspartner, so gelten ausschließlich unsere Bedingungen.
Dies gilt auch dann, wenn wir den Bedingungen des Käufers nach Eingang bei uns nicht ausdrücklich 
widersprechen. Eine gleichlautende Ausschlussklausel in seinen Bedingungen verpflichtet den  
Käufer zu einem gesonderten schriftlichen Hinweis.
Im kaufmännischen Geschäftsverkehr sind diese Bedingungen auch wirksam, wenn sich der Ver
käufer – im Rahmen einer laufenden Geschäftsverbindung – bei späteren Verträgen nicht ausdrück-
lich auf sie bezieht.

II. �Allgemeine Verkaufs- und Zahlungsbedingungen

1. �Angebot 
a) �Soweit nicht anders vereinbart, gelten alle Angebote freibleibend und unverbindlich. Die Annahme 

aller Bestellungen erfolgt unter dem Vorbehalt der Liefermöglichkeit des Verkäufers. Hat der Ver-
käufer die Nichtbelieferung nicht zu vertreten, so kann er vom Vertrag zurücktreten. 

b) �Aufträge und Abmachungen jeder Art, auch diejenigen der Vertreter, haben nur Gültigkeit, wenn 
sie vom Verkäufer innerhalb von 3 Wochen schriftlich bestätigt oder die Lieferungen stillschwei-
gend ausgeführt wurden.

2. �Lieferfristen
a) �Bei den vom Verkäufer bestätigten Lieferterminen handelt es sich um annähernde Abgangstermine 

für die Ware, die aber nach Möglichkeit eingehalten werden. Fixtermine müssen gesondert und 
ausdrücklich schriftlich vereinbart werden.

b) �Der Käufer kann uns erst dann eine Nachfrist zur Lieferung setzen, wenn er seine Mitwirkungs-
pflichten erfüllt hat und der vereinbarte Liefertermin überschritten ist. Diese Nachfrist muss ange-
messen sein und in der Regel mindestens 4 Wochen betragen. Nach fruchtlosem Ablauf der 
Nachfrist kann unser Kunde durch schriftliche Erklärung vom Vertrag zurücktreten. Ein Schadens-
ersatzanspruch gegen den Verkäufer wegen Pflichtverletzung ist der Höhe nach auf den Wert der 
Rechnungssumme beschränkt, es sei denn, ein Personenschaden ist eingetreten oder der Käufer 
beweist, dass der Verkäufer oder sein Erfüllungsgehilfe mindestens grob fahrlässig gehandelt hat. 

c) �Höhere Gewalt und sonstige nicht vorhersehbare und von uns nicht zu vertretende Ereignisse, die 
uns die Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen – hierzu gehören 
auch nachträglich eingetretene Schwierigkeiten bei der Materialbeschaffung, Betriebsstörungen, 
Streik, Aussperrung, Personalmangel, Mangel an oder Ausfall von Transportmitteln, Sperrung oder 
Behinderung der Transportwege, behördliche Anordnungen u.a.m. –, berechtigen uns, auch wenn 
sie bei unseren Vorlieferanten eintreten, die Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich 
einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Soweit ein nicht nur vorübergehendes  
Leistungshindernis vorliegt, können der Verkäufer und der Käufer, auch wegen eines noch nicht 
erfüllten Teils, vom Vertrag zurücktreten, ohne zu Schadensersatz verpflichtet zu sein.

d) �Verzögerungen, die darauf beruhen, dass der Käufer seinen Mitwirkungspflichten nicht oder nicht 
rechtzeitig nachkommt, gehen nicht zu unseren Lasten. Dies gilt insbesondere, wenn er für behörd-
liche Genehmigungen, die Erfüllung behördlicher Auflagen, Herstellung von Fundamenten, die 
Klärung von technischen Einzelheiten und die ordnungsgemäße Baustellenzufahrt sowie Anzah-
lungen zu sorgen hat.

3. �Preise
a) �Unsere Preise sind Nettopreise, zuzüglich Mehrwertsteuer in gesetzlicher Höhe.
b) �Die Preise pro m² für Pflaster und Platten bzw. pro lfm für Bordsteine, Randsteine etc. beziehen 

sich auf das Rastermaß einschließlich des üblichen (nach den technischen Regeln auszuführenden) 
Fugenanteils.

c) �Frankopreise gelten nur für den Bezug von vollen Ladungen von mindestens 25 t im offenen Waggon 
oder mindestens 20 t im Lastzug. Bei Lieferung mit Solofahrzeugen oder nur teilbeladenen Trans-
portmitteln werden Zuschläge in Rechnung gestellt.

d) �Die Preise und Lieferungen frei Baustelle gelten unter dem Vorbehalt gut befahrbarer Straßen und 
Baustellen. Bei Nichteinhalten der unter 4.e) geregelten Ladezeiten bleibt es dem Verkäufer vor-
behalten, die Standzeit zu berechnen. Die Kosten etwaiger Zwischentransporte, Umladekosten 
sowie ein Verfahren der Ware auf der Baustelle sind in den Transportkosten nicht enthalten und 
werden dem Käufer getrennt berechnet.

e) �Sonstige sich nach Vertragsabschluss ergebende Faktoren, die zu einer Änderung der Berech-
nungsgrundlagen führen, wie beispielsweise höhere Lohn- und Materialkosten, eine Erhöhung der 
Mehrwertsteuer oder sonstige Umstände berechtigen den Verkäufer zu einer angemessenen 
Preisanpassung. Dies gilt jedoch nicht, wenn es sich bei dem Vertragspartner um einen Verbrau-
cher im Sinne des § 13 BGB handelt und die Leistung des Verkäufers innerhalb von 4 Monaten nach 
Vertragsschluss erbracht wird. Kommt es in den letztgenannten Fällen nach Ablauf der 4 Monate 
zu einer Preisanpassung, so kann der Verbraucher von dem Vertrag zurücktreten, wenn die Anpas-
sung die Erhöhung der allgemeinen Lebenshaltungskosten seit Vertragsabschluss nicht nur uner-
heblich überschreitet.

f) �Werden Festpreise vereinbart, so behält sich der Verkäufer vor, für Lieferungen, welche später als 
6 Monate nach Vertragsabschluss erfolgen, die Preise um inzwischen eingetretene Lohn- und  
Materialkostensteigerungen anzuheben. Frachtänderungen, welche zwischen Vertragsabschluss 
und Lieferung infolge von Veränderungen der offiziellen LKW-, Waggon- oder Schiffsfrachten 
eintreten, gehen, auch bei Festpreisvereinbarungen, zu Lasten des Käufers. Dies gilt auch für 
gesetzliche Kleinwasserzuschläge bei Schiffs- bzw. Schiffszwischentransporten. Ergänzend ist 
lit. f) Satz 2 zu beachten. 

g) �Mitgelieferte Transportverpackungen werden nach Maßgabe der Gesetze zurückgenommen; die 
Rücknahme umfasst nicht den Ersatz der Kosten der Rücklieferung durch den Kunden.

h) �Die auf der Abgangsstation oder den Werken des Verkäufers ermittelten Mengen bzw. die durch 
beeidigte Wäger festgestellten Gewichte sind für die Berechnung maßgebend. Für unsere Schütt-
güter ist das bei der Verwiegung im Werk festgestellte Gewicht maßgebend.

4. �Lieferbedingungen
a) �Lieferungen erfolgen, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, frei Verladen ab 

Werk.
b) �Erfüllungsort für Lieferungen, sowohl für Lieferungen „Ab-Werk“ als auch bei „Frei-Bau“-Lieferungen, 

ist das Lieferwerk bzw. bei Lagerware der Ort, an dem sich die Ware befindet. 
c) �Der Transport der Ware erfolgt auf Gefahr des Käufers; die Gefahr geht mit der Übergabe an den 

Spediteur, die Bahn, die Post oder mit Verladung zum Zwecke der Auslieferung bzw. bei Selbst
abholung mit der Übergabe auf den Käufer über. Dies gilt auch bei der Vereinbarung von Franko-
preisen. Eine Ausnahme gilt nur, wenn es sich bei dem zugrundeliegenden Vertrag um einen 
Verbrauchsgüterkauf im Sinne des § 474 BGB handelt. In diesem Fall gilt die gesetzliche Regelung. 

d) �Bei einem Verkauf ab Werk platzieren wir die Ware auf dem Fahrzeug des Abholers nach Weisung 
des Fahrpersonals. Die beförderungs- und betriebssichere Verladung nach dem jeweils geltenden 
Stand der Ladungssicherungstechnik erfolgt durch den Abholer, der entsprechend geschultes 
Fachpersonal einsetzt. Der Abholer stellt auch die erforderlichen Ladungssicherungsmittel. Eine 
Kontrolle der vom Abholer oder seinen Erfüllungsgehilfen durchgeführten Ladungssicherungs
maßnahmen durch uns erfolgt nicht. Wir haften nicht für Schäden, die auf ungenügende Ladungs-
sicherung zurückgehen.

e) �Ist eine Lieferung frei Baustelle vereinbart, so erfolgt sie nur insoweit, als die Zufahrtsverhältnisse 
die Anfuhr mit schweren Lastzügen ohne Gefahr für das Fahrzeug und die Ladung erlauben. Das 
Abladen hat, wenn nichts anderes vereinbart ist, durch bauseitig gestelltes Personal zu erfolgen 
und darf die Zeitdauer von 1,5 Stunden nach Anfuhr nicht überschreiten. 

f) �Bei Sonderanfertigungen (auch Sonderfarben) sind die bestellten Mengen für den Käufer verbind-
lich und müssen in jedem Falle abgenommen werden. Auf eine zusätzliche Produktion von kleineren 
Mehrmengen besteht kein Anspruch.

5. �Gewährleistung und Schadensersatz
Muster sind Durchschnittsmuster; Rezepte sind unverbindlich. Analyseangaben sind auch bezüglich 
Höchst- und Mindestgrenzen nur als ungefähr anzusehen. Handelt es sich um Produkte 2. Wahl, so 
sind diese vertragsgemäß, auch wenn sie Mängel aufweisen, die typischerweise bei 2. Wahl vor-
kommen. Im Laufe der Zeit eintretende Farbabweichung und -verblassungen der Ware aufgrund von 
Witterungseinflüssen sind technisch unvermeidbar und warentypisch. Sie entsprechen der vertrags-
gemäßen Beschaffenheit der Ware und berechtigen nicht zur Geltendmachung von Gewährleistungs-
ansprüchen.
a) �Liegt ein Kaufvertrag oder ein nach den für den Kaufvertrag geltenden Vorschriften zu behandelnder 

Vertrag, bei dem der Vertragspartner ein Verbraucher im Sinne des § 13 BGB ist, vor, so gelten die 
nachfolgenden Regeln:

    aa) �Der Käufer hat unverzüglich zu untersuchen bzw. zu prüfen, ob die Ware einwandfrei und 
vollständig zur Verfügung gestellt ist und etwaige sichtbare Mängel innerhalb von 2 Wochen 
ab Lieferung zu rügen.

    bb) �Es gelten die gesetzlichen Vorschriften für die Sachmängelhaftung beim Verbrauchsgüterkauf 
mit der Einschränkung, dass der Anspruch des Käufers auf Schadensersatz wegen eines  
Mangels der Höhe nach auf den Rechnungswert beschränkt ist, es sei denn, ein Personen
schaden ist eingetreten oder der Käufer beweist, dass der Verkäufer oder sein Erfüllungs
gehilfe mindestens grob fahrlässig gehandelt hat.

    cc) �Farbabweichungen gegenüber den im Prospekt und auf Mustertafeln / Exponaten gezeigten 
Mustern müssen vorbehalten bleiben. Technische Änderungen und Verbesserungen bleiben 
ausdrücklich vorbehalten.

    dd) �Bei der Lieferung von Betonwaren aller Art werden für die Behandlung insbesondere von 
Ausblühungen, Farbunterschieden, Rissen, Maßtoleranzen und Bruch die „Technischen Hin-
weise zur Lieferung und Nutzung von Betonprodukten für den Straßen-, Landschafts- und 
Gartenbau“, herausgegeben vom Betonverband Straße, Landschaft, Garten e.V. (SLG), Bonn, 
Fassung Juni 2012, als Vertragsbestandteil vereinbart. Ein Exemplar der Technischen Hinweise 
wird dem Vertragspartner auf Wunsch überlassen. 

b) �Liegt ein Kaufvertrag oder ein nach den für den Kaufvertrag geltenden Vorschriften zu behandelnder 
Vertrag, auf den die Regelungen des Verbrauchsgüterkaufs nicht anzuwenden sind, vor, so gelten 
die nachfolgenden Regeln:

    aa) �Der Verkäufer leistet für die Einhaltung der DIN-Vorschriften sowie für die Übereinstimmung 
der gelieferten Waren mit sonstigen vertraglichen Beschaffenheitsvereinbarungen Gewähr. 
Die Übernahme einer Garantie im Sinne des § 443 BGB ist damit jedoch nicht verbunden. 
Sonstige Aussagen in Prospekten, sonstige Werbeaussagen, Beratungen etc. sind nicht geeignet, 
bestimmte Eigenschaften des Kaufgegenstandes zu begründen. Dies gilt auch, wenn es sich 
um Aussagen Dritter handelt. Die zu dem Angebot gehörenden Unterlagen, wie Abbildungen, 
Zeichnungen und Gewichtsangaben, sind nur angenähert maßgeblich, sofern sie nicht aus-
drücklich als verbindlich bezeichnet sind. Farbabweichungen gegenüber den im Prospekt und 
auf Mustertafeln / Exponaten gezeigten Mustern müssen vorbehalten bleiben. Technische 
Änderungen und Verbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. 

    bb) �Der Käufer ist verpflichtet, den Vertragsgegenstand nach der Lieferung unverzüglich gewissen-
haft zu prüfen und, soweit erforderlich, Stichproben durchzuführen. Offensichtliche Mängel 
sind unverzüglich nach Ankunft und vor Verwendung des Vertragsgegenstandes, spätestens 
jedoch innerhalb von 8 Tagen ab Eingang schriftlich und spezifiziert geltend zu machen. Bei 
Beförderung durch werkseigene Lastkraftwagen des Verkäufers oder solche des gewerblichen 
Güterfernverkehrs sind die festgestellten Bruchschäden durch schriftliche Erklärung des LKW-
Fahrers und der bei der Entladung beteiligten Personen mit Angabe der Namen und genauen 
Anschriften zu belegen. Verdeckte Mängel sind innerhalb einer Frist von 3 Tagen nach Ent
deckung in gleicher Weise zu rügen. Bei Bahntransporten einschließlich Transporten auf 
bahneigenen LKW müssen Transportschäden und Verluste zu ihrer Anerkennung durch eine 
bahnamtliche Tatbestandsaufnahme einschl. Bescheinigung der Bruchschäden und Fehl
mengen auf dem Frachtbrief festgestellt werden. Bei nicht form- und fristgerechter Rüge gilt 
der Zustand des Vertragsgegenstandes als genehmigt, Sachmängelansprüche können nicht 
mehr geltend gemacht werden.

    cc) �Bruch in handelsüblichen Grenzen gibt zu Beanstandungen keinen Anlass.
    dd) �Auch im Falle eines Mangels ist der Käufer verpflichtet, den Vertragsgegenstand anzunehmen, 

insbesondere sind die Beförderungsmittel Waggon und Schiff unter allen Umständen auszu
laden. Die Ware ist sachgemäß zu lagern und nur auf den ausdrücklichen Wunsch des Verkäufers 
hin zurückzusenden.

    ee) �Bei der Lieferung von Betonwaren aller Art werden für die Behandlung insbesondere von 
Ausblühungen, Farbunterschieden, Rissen, Maßtoleranzen und Bruch die „Technischen Hin-
weise zur Lieferung und Nutzung von Betonprodukten für den Straßen-, Landschafts- und 
Gartenbau“, herausgegeben vom Betonverband Straße, Landschaft, Garten e.V. (SLG), Bonn, 
Fassung Juni 2012, als Vertragsbestandteil vereinbart. Ein Exemplar der Technischen Hinweise 
wird dem Vertragspartner auf Wunsch überlassen. 
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    ff) �Der Verkäufer leistet für die Dauer von einem Jahr ab Ablieferung die Gewähr gemäß den 
nachfolgenden Regelungen. Eine längere Gewährleistungsfrist gilt nur, wenn uns der Käufer 
die zwingende Geltung einer längeren Frist nachweist. Keine Gewährleistung besteht für 
Sonderanfertigungen nach Angaben, Berechnung und Konstruktion des Käufers, soweit Mängel 
auf diesen Angaben beruhen. 

    gg) �Mängel werden nach Wahl des Verkäufers durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung beseitigt. 
Ein Schadensersatzanspruch gegen den Verkäufer wegen Pflichtverletzung ist der Höhe nach 
auf den Wert der Rechnungssumme beschränkt, es sei denn, ein Personenschaden ist einge-
treten oder der Käufer beweist, dass der Verkäufer oder sein Erfüllungsgehilfe mindestens grob 
fahrlässig gehandelt hat. Zur Mängelbeseitigung hat der Käufer angemessene Zeit und Gele-
genheit zu gewähren. Wird dies verweigert, entfallen Gewährleistungsansprüche jeder Art 
gegen uns.

    hh) �Falls die Nacherfüllung durch den Verkäufer im Sinne des §  440  BGB fehlschlägt, kann der 
Käufer auch vom Vertrag zurücktreten. Weitergehende Ansprüche des Käufers auf Schadens-
ersatz gegen den Verkäufer wegen Pflichtverletzung sind der Höhe nach auf den Wert der 
Rechnungssumme beschränkt, es sei denn, ein Personenschaden ist eingetreten oder der 
Käufer beweist, dass der Verkäufer oder sein Erfüllungsgehilfe mindestens grob fahrlässig 
gehandelt hat. 

      ii) �Nimmt der Käufer den Verkäufer aufgrund eines Sachmangels gemäß den §§ 478 ff. BGB in 
Anspruch, so ist der Anspruch auf Schadensersatz auf die Höhe der Differenz des Wertes der 
mangelfreien Sache zur mangelhaften Sache beschränkt, es sei denn, der Käufer beweist, dass 
der Verkäufer mindestens grob fahrlässig gehandelt hat oder dass ein Personenschaden ein-
getreten ist. 

c) �Wenn wir oder unsere Mitarbeiter vor, bei oder nach einem Abschluss oder in anderem Zusam-
menhang Rat oder Auskunft erteilen oder eine Empfehlung aussprechen, so haften wir dafür nur 
dann, wenn wir hierfür ein besonderes Entgelt nach den maßgebenden Gebührenordnungen  
vereinbart haben.

d) �Bei einer sonstigen Pflichtverletzung des Verkäufers oder seiner Erfüllungsgehilfen stehen dem 
Käufer die gesetzlichen Ansprüche zu, jedoch ist der Anspruch auf Schadensersatz der Höhe nach 
auf den Rechnungswert beschränkt, es sei denn, ein Personenschaden ist eingetreten oder der 
Käufer beweist, dass der Verkäufer oder sein Erfüllungsgehilfe mindestens grob fahrlässig gehan-
delt hat.

6. �Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle
Die KANN GmbH Baustoffwerke ist nicht bereit und nicht verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren 
vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

7. �Zahlung
a) �Soweit nicht anders vereinbart, hat die Zahlung innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum in 

bar ohne jeden Abzug zu erfolgen. Erfolgt die Zahlung innerhalb 10 Tagen nach Rechnungsdatum, 
werden 2 % Skonto auf den skontoberechtigten Betrag gewährt, sofern ältere Rechnungen nicht 
mehr offen stehen. Bei Zahlung durch das SEPA Firmenlastschriftverfahren gewährt der Verkäufer 
3 % Skonto vom Warenwert plus gesetzlicher Umsatzsteuer. Erfüllungsort für Zahlungen ist Bendorf. 
Bei Überschreitung des Zahlungszieles gelten die gesetzlichen Regelungen des BGB zum Zahlungs-
verzug. Handelt es sich bei dem Käufer nicht um einen Kaufmann im Sinne des HGB, hat die 
Zahlung der Ware bei Erhalt zu erfolgen. Lieferung erfolgt gegen Vorkasse.

b) �Gegen die Ansprüche des Verkäufers aus diesem Vertrag ist eine Aufrechnung des Käufers nur mit 
einer unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderung zulässig. Gleiches gilt für die 
Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten gegenüber den Ansprüchen des Verkäufers.

c) �Eingehende Zahlungen werden nach Wahl des Verkäufers zum Ausgleich der ältesten oder der am 
geringsten gesicherten Verbindlichkeit verwendet.

d) �Scheckzahlungen werden nur erfüllungshalber nach besonderer Vereinbarung entgegengenom-
men. Bei Verschlechterung der Zahlungsfähigkeit des Käufers ist der Verkäufer berechtigt, Schecks 
sofort aus dem Verkehr zu ziehen. Die hierdurch entstehenden Kosten gehen ebenfalls zu Lasten 
des Käufers.

e) �Rechnungen des Verkäufers gelten, wenn es sich beim Käufer um einen Kaufmann handelt, als 
anerkannt, wenn nicht innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum schriftlich widersprochen 
wird. Handelt es sich bei dem Käufer nicht um einen Kaufmann im Sinne des HGB, gelten die 
Rechnungen mit Zahlung als anerkannt.

f) �Die Verkäufer und Vertreter des Verkäufers haben keine Inkassovollmacht.

8. �Eigentumsvorbehalt
a) �Die Ware bleibt bis zur völligen Bezahlung sämtlicher Forderungen des Verkäufers gegen den 

Käufer aus der gesamten Geschäftsbeziehung, auch künftiger Forderungen, im Eigentum des Ver-
käufers. Dies gilt auch bei Zahlungen auf besonders bezeichnete Forderungen bis zum Ausgleich 
eines etwaigen Kontokorrentsaldos. Die Vorbehaltsgegenstände sind auf Kosten des Käufers 
sachgemäß und von den übrigen Gegenständen getrennt zu lagern, auf Verlangen des Verkäufers 
hin besonders zu kennzeichnen und gegen Beschädigung, Untergang und Abhandenkommen zu 
versichern. Der Abschluss einer entsprechenden Versicherung ist von dem Käufer auf Verlangen 
nachzuweisen. Der Käufer tritt seine Ansprüche aus den Versicherungsverträgen hiermit im Voraus 
in Höhe des Wertes des Vorbehaltseigentums an den Verkäufer ab und willigt in die Auszahlung 
an den Verkäufer ein.

b) �Der Käufer ist stets widerruflich und solange er seinen Verpflichtungen gegenüber dem Verkäufer 
vereinbarungsgemäß nachkommt, berechtigt, das Vorbehaltseigentum im gewöhnlichen  
Geschäftsverkehr zu veräußern. In diesem Fall oder bei Auslieferung des Vorbehaltseigentums an 
einen Dritten oder bei Einbau tritt der Käufer hiermit schon jetzt, bis zur völligen Tilgung aller 
Forderungen des Verkäufers aus der gesamten Geschäftsbeziehung, die ihm aus der Veräußerung, 
Auslieferung oder dem Einbau entstehenden Forderungen gegen seinen Abnehmer mit allen  
Nebenrechten, einschließlich der ihm hieraus gegebenenfalls entstehenden Schadensersatz
ansprüche und eines etwaigen Anspruchs auf Einräumung einer Sicherungshypothek in Höhe des 
Rechnungswertes der Lieferungen des Verkäufers, an diesen ab. Der Verkäufer nimmt die Abtre-
tung an. Der Käufer ist zur Einziehung der Forderungen aus einer Verfügung über die Vorbehalts-
ware grundsätzlich ermächtigt und ist hinsichtlich der eingenommenen Gelder Treuhänder des 
Verkäufers. Das Recht des Verkäufers auf Einziehung bleibt davon unberührt. Er wird die Forderungen 
jedoch nicht einziehen, solange der Käufer seine Zahlungsverpflichtungen erfüllt. Auf unser Ver-
langen hat der Käufer uns die Schuldner der abgetretenen Forderungen mitzuteilen und dem 
Schuldner die Abtretung anzuzeigen, unbeschadet unseres eigenen Anzeigerechts.

c) �Wird das Vorbehaltseigentum be- oder verarbeitet oder umgebildet, so wird die Be- oder Verarbei-
tung bzw. die Umbildung für den Verkäufer als Hersteller im Sinne des § 950 BGB – jedoch ohne 
Gewähr – vorgenommen. Der Verkäufer erwirbt infolgedessen das Eigentum an den Zwischen- 
oder Endprodukten. Der Käufer bzw. der jeweilige Besitzer verwahrt die Ware für den Verkäufer. 
Der Käufer ist verpflichtet, mit seinen Abnehmern bei Weitergabe der Ware solche Vereinbarungen 
zu treffen, die es gewährleisten, dass der Verkäufer trotz mehrfacher Weitergabe der Ware Eigen-
tümer derselben bleibt. Verbindlichkeiten und Schadensersatzansprüche dürfen für den Verkäufer 
aus der Be- oder Verarbeitung nicht erwachsen. Bei Verbindung, Vermischung oder Vermengung 
mit anderen, nicht dem Verkäufer gehörenden Gegenständen durch den Käufer, erwirbt der Ver-
käufer Miteigentum in Höhe des Verhältnisses des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen 
Waren im Zeitpunkt der Verbindung, Vermischung oder Vermengung. Soweit der Verkäufer durch 
die Verbindung, Vermischung oder Vermengung der Ware mit einer ihm gehörigen Sache das  
Alleineigentum erwirbt, überträgt er bereits jetzt zur Sicherung unserer Forderungen sein Eigentums-
recht in dem Verhältnis des Wertes der Ware des Verkäufers zum Wert der anderen Sache. Er 
verwahrt die Sache unentgeltlich für den Verkäufer.

d) �Wird die Vorbehaltsware als wesentlicher Bestandteil in das eigene Grundstück des Käufers ein-
gebaut, tritt der Käufer schon jetzt die aus der Veräußerung des Grundstücks oder von Grund-
stücksrechten entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware und alle 
Nebenrechte an den Verkäufer ab.

e) �Im Falle eines Abtretungsverbotes bei der Weiterveräußerung, bei dem Einbau oder bei Zahlungs-
verzug ist der Käufer verpflichtet, die Vorausabtretung seinem Drittkäufer bekannt zu geben.  
Werden die von dem Verkäufer gelieferten Vorbehaltsgegenstände zusammen mit anderen Gegen-
ständen an einen Dritten veräußert, so ist der Käufer verpflichtet, insoweit die Rechnungsposten 
zu trennen. Soweit eine getrennte Rechnung nicht erfolgt ist, ist der Teil der Gesamtpreisforderung 
an den Verkäufer abzutreten, der dem Rechnungswert seiner Lieferung entspricht. Der vorstehende 
Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn Einzelforderungen des Käufers gegen seinen 
Drittkäufer in eine laufende Rechnung aufgenommen werden. In diesem Fall tritt der Käufer schon 
jetzt den zu seinen Gunsten bestehenden Saldo an den Verkäufer ab. Bei Zahlungsverzug des 
Käufers ist der Verkäufer berechtigt, die abgetretenen Forderungen beim Drittschuldner direkt 
einzuziehen.

f) �Unzulässig sind außergewöhnliche Verfügungen durch den Käufer, wie Verpfändung, Sicherheits-
abtretung und Übereignung unseres Vorbehaltseigentums. Der Käufer ist verpflichtet, den Verkäu-
fer unverzüglich darüber zu benachrichtigen, wenn Zugriffe Dritter auf die dem Verkäufer 
gehörenden Gegenstände und Forderungen, wie z. B. Pfändungen oder jede andere Art einer Be-
einträchtigung des Eigentums, erfolgen. Er hat die Kosten einer Interventionsklage zu tragen, wenn 
der Zugriff von ihm zu vertreten ist.

g) �Bei Zahlungsverzug ist der Käufer zur Herausgabe der im Vorbehaltseigentum stehenden Gegen-
stände an den Verkäufer verpflichtet. Darüber hinaus ist er auf Verlangen verpflichtet, dem  
Verkäufer sämtliche Auskünfte zu erteilen und Belege zur Verfügung zu stellen, die für die Geltend-
machung der abgetretenen Forderung durch den Verkäufer benötigt werden.

h) �Übersteigt der Wert der dem Verkäufer gegebenen Gesamtsicherung aus der Geschäftsverbindung 
seine Forderungen um mehr als 20 %, so ist der Verkäufer auf Verlangen des Käufers verpflichtet, 
insoweit Rückübertragungen vorzunehmen. Die Auswahl der rückzuübertragenden Sicherheiten 
erfolgt durch den Verkäufer.

9. �Vertragsverletzungen des Käufers, sonstige Leistungspflichten, Sicherheitsleistung  
und Gefährdung der Leistung des Verkäufers

a) �Kommt der Käufer mit der An- / Abnahme der Ware bzw. eines Teils der Ware oder einer sonstigen 
vertraglich zu erbringenden Leistung in Verzug oder befindet er sich in Zahlungsverzug, so ist der 
Verkäufer nach angemessener Fristsetzung auch berechtigt, vom Vertrag ganz oder teilweise  
zurückzutreten und / oder Schadensersatz in Höhe von 20 % des Kaufpreises vorbehaltlich des 
Nachweises eines konkreten höheren Schadens, insbesondere der Kosten der Rücknahme, Aus
lagerungs- und Umlagerungskosten, Stillstandskosten etc., zu verlangen, es sei denn, der Käufer 
weist einen niedrigeren Schaden oder die Nichtentstehung eines Schadens nach. Bei vereinbarten 
Teilzahlungen gilt die Rücknahme der Ware aufgrund Eigentumsvorbehalt als Rücktritt. 

b) �Ergeben sich nach Vertragsschluss Anzeichen dafür, dass die Leistungsfähigkeit des Käufers  
gefährdet ist, wie z. B. Zahlungsverzug und -einstellung, bei Ratenzahlung auch der Verzug des 
Käufers mit der Zahlung einer Rate, Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Sicherungs-
übereignungen von Umlaufvermögen etc., werden sämtliche Forderungen des Verkäufers sofort 
fällig. Der Verkäufer ist berechtigt, seine Leistung zu verweigern und nach fruchtloser Fristsetzung 
zur Erbringung von Sicherheiten in Form von selbstschuldnerischen Bankbürgschaften oder Bank-
garantien oder Vorleistung vom Vertrag zurückzutreten und / oder Schadensersatz zu verlangen. 
Eine Fristsetzung entfällt, wenn die Gefährdung der Leistungsfähigkeit des Käufers offensichtlich ist.

10. �Datenschutz
Der Verkäufer ist berechtigt, die bezüglich der Geschäftsbeziehungen oder in Zusammenhang mit 
diesen erhaltenen Daten über den Käufer, gleich ob diese vom Käufer selbst oder von Dritten stammen, 
im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes zu verarbeiten.

11. �Gerichtsstand und anwendbares Recht
a) �Als Gerichtsstand bei allen aus dem Vertragsverhältnis mittelbar oder unmittelbar sich ergebenden 

Streitigkeiten mit Vollkaufleuten, Körperschaften des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtli-
chen Sondervermögen wird Koblenz vereinbart.

b) �Auf das gesamte Vertragsverhältnis findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung. Die  
Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen 
Warenverkauf (CISG) ist ausgeschlossen.

c) �Sollten einzelne der vorstehenden Bedingungen durch Gesetz oder individuelle Vereinbarung 
wegfallen, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser Geschäftsbe
dingungen nicht berührt.
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ATV – Arbeitsblatt 138, Bau und Bemessung von Anlagen zur dezentralen 
Versickerung von nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser. 
(Hrsg.) ATV-DVWK, Hennef. (Januar 2002)

Technisches Handbuch Dauerhafte Verkehrsflächen mit Beton­
pflastersteinen, (Hrsg.) Betonverband Straße, Landschaft, Garten e. V. 
(SLG) Bonn (2022) 

Merkblatt für versickerungsfähige Pflasterbefestigungen aus Beton, 
(Hrsg.) Betonverband Straße, Landschaft, Garten e. V. (SLG) Bonn (2020)

Planungsleitfaden Plattenbeläge aus Beton für befahrene  
Verkehrsflächen
(Hrsg.) Betonverband Straße, Landschaft, Garten e. V. (SLG) Bonn (2013)

DIN 483* Bordsteine aus Beton. Formen, Maße, Kennzeichnung. 
(Oktober 2005)

DIN 1054*, Baugrund; Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau. 
(Dezember 2010)

DIN 4085*, Baugrund; Berechnung des Erddrucks; Berechnungsgrundlagen.
(Mai 2011)

DIN 4226*, Gesteinkörnung für Beton und Mörtel, Teil 1: Normale und 
schwere Gesteinkörnungen. (Juli 2001)

DIN 18318*, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen – Teil C: 
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) –  
Pflasterdecken und Plattenbeläge, Einfassungen (September 2019)

DIN 18333*, Betonwerksteinarbeiten. (September 2019)

DIN 18507, Pflastersteine aus haufwerksporigem Beton 
(August 2012)

DIN 32984*, Bodenindikatoren im öffentlichen Raum (April 2023)

EN 1338*, Pflastersteine aus Beton. Anforderungen und  
Prüfverfahren. (August 2003)

EN 1339*, Platten aus Beton. Anforderungen und Prüfverfahren. 
(April 2004)

EN 1340*, Bordsteine aus Beton. Anforderungen und Prüfverfahren. 
(August 2003)

EN 1991-1-1 (Eurocode 1), Einwirkungen auf Tragwerke
(Dezember 2010)

EN 1992-1-1 (Eurocode 2), Bemessung und Konstruktion von  
Stahlbeton- und Spannbetontragwerken (Januar 2011)

EN 12620*, Gesteinskörnungen für Beton. (April 2003)

EN 13748-2*, Terrazzoplatten für die Verwendung im Außenbereich. 
(März 2005)

EN 15258, Betonfertigteile – Stützwandelemente (September 2009)

Merkblatt für die Planung und Ausführung von Verkehrsflächen  
mit großformatigen Pflastersteinen und Platten aus Beton
(Hrsg.) Betonverband Straße, Landschaft, Garten e. V. (SLG), Bonn (2009)

M FG, Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Großformaten, (Hrsg.) 
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV). (2013)

Merkblatt Plattenbeläge aus Beton für befahrbare Verkehrsflächen, 
(Hrsg.) Betonverband Straße, Landschaft, Garten e. V. (SLG) Bonn (2021)

Merkblatt Treppen und Stufenanlagen aus Betonbauteilen im  
Außenbereich, (Hrsg.) Betonverband Straße, Landschaft, Garten e. V. 
(SLG) Bonn (2021)

M VV, Merkblatt für versickerungsfähige Verkehrsflächen, (Hrsg.)
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV). (2013)

M DBT, Merkblatt für Dränbetontragschichten, (Hrsg.) Forschungsgesell-
schaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV). (2013)

M FP (618/1), Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflasterdecken und 
Plattenbelägen – in ungebundener Ausführung sowie für Einfassungen. 
(Hrsg.) Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV). 
(2015)

M FPgeb (618/2), Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflasterdecken 
und Plattenbelägen in gebundener Ausführung (Hrsg.) Forschungsgesell-
schaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV). (2018)

RASt 06 – Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen, (Hrsg.) 
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV). (2003)

RAS-Ew, Richtlinien für die Anlage von Straßen, Teil: Entwässerung. (Hrsg.) 
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV). (2005)

RStO, Richtlinien für Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen. 
(Hrsg.) Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV). 
(2012)

RiBoN, Richtlinie für Betonteile ohne Norm mit Gütezeichen.

TL G SoB-StB 04, Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische und 
Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßen-
bau – Teil: Güteüberwachung. (Hrsg.) Forschungsgesellschaft für Straßen- 
und Verkehrswesen (FGSV). (2004)

TL Gestein-StB 04, Technische Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen 
im Straßenbau. (Hrsg.) Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrs-
wesen (FGSV). (2004)

TL Pflaster-StB 06/15, Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur 
Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen. (Hrsg.) 
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV).  
(2006/Fassung 2015)

Vorschriftenverzeichnis, (Hrsg.) Fachvereinigung Betonprodukte für 
Straßen-, Landschafts- und Gartenbau e. V. (SLG). (2001)

ZTV E-StB 17, Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien 
für Erdarbeiten im Straßenbau. (Hrsg.) Forschungsgesellschaft für Straßen- 
und Verkehrswesen (FGSV). (2017)

ZTV Pflaster-StB 20, Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und 
Richtlinien zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfas-
sungen. (Hrsg.) Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen 
(FGSV). (2020)

ZTV SoB-StB 04, Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richt-
linien für den Bau von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau. (Hrsg.) 
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV). (2007)

ZTV-Wegebau, Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für den Bau 
von Wegen und Plätzen außerhalb von Flächen des Straßenverkehrs. (Hrsg.) 
Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. (FLL). 
(2022)

Richtlinie für Planung, Bau und Instandhaltung von begrünbaren  
Flächenbefestigungen; (Hrsg.) Forschungsgesellschaft
Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. (FLL). (2018)

M BEP, Merkblatt für die bauliche Erhaltung von Verkehrsflächen
mit Pflasterdecken oder Plattenbelägen in ungebundener Ausführung
sowie von Einfassungen. (Hrsg.) Forschungsgesellschaft für Straßen- 
und Verkehrswesen (FGSV). (2016)

Literaturverzeichnis

*Hrsg.: Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN), Berlin406



Die KANN Preisliste mit dem kompletten Sortiment.
Die übersichtliche KANN Preisliste zeigt sich als schnelle und umfassende 
Kalkulationshilfe für Ihre Objekte. Sie hilft bei der täglichen Arbeit ebenso wie bei der 
komplexen Kalkulation.

Der große KANN Katalog. 
Die komplette KANN Gartenwelt im umfassenden Katalog für Endkunden und Ihre 
optimale Beratung für private Objekte. Zur Inspiration und Information. Übersichtlich 
gegliedert und mit stimmungsvollen Fotos.

Immer praktisch, immer aktuell –  
die KANN Beratungs- und Verkaufsunterlagen

Die KANN Planungsbox. 
Diese praktische Box enthält neben KANN EXPERT auch das beeindruckende  
Referenzmagazin OBJEKTE, die KANN Preisliste mit dem kompletten Sortiment 
und die KANN Akzente. Ergänzt wird das praktische Paket durch den großen 
KANN Endkundenkatalog „…mein Lieblingsplatz.”, der sich mit vielen Bildern, 
Tipps und Informationen vorwiegend an private Bauherren richtet.

Der praktische KANN Terrassen- und Wegegestalter. 
Als schnelle und einfache Entscheidungshilfe für die Vorauswahl und im Beratungs-
gespräch haben wir den kostenlosen Terrassen- und Wegegestalter entwickelt. Mit 
dieser Software können Sie Ihren Kunden Gestaltungsideen ganz schnell und ein-
fach visualisieren, ob in der Fläche mit Pflaster und Platten oder in der Vertikalen 
mit Mauern, Stufen und Palisaden.

Die KANN Akzente.
Die KANN Akzente enthält handverlesene Objektoberflächen in KANN Premium-
Qualität – individuell angefertigt und kombinierbar mit funktionalen oder nachhal-
tigen Features wie den KANN Klimalieblingen.

www.kann.de – die Informationsplattform für Planer, Verarbeiter 
und Bauherren. Mit vielen Bildern, nützlichen Tipps und wichtigen 
Downloads wie Ausschreibungstexten, Verlegehinweisen,  
Broschüren und vielem mehr.

Jetzt anfordern! 
Auf www.kann.de  
oder unter 
Telefon 0 26 22 707- 707. 
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Region Süd

Region West

Region Süd

 Region Ost

Region Nord

Hamburg

Nürnberg

Köln

Aachen

Trier

Ulm

Hannover

Frankfurt

Stuttgart

Freiburg

Berlin

Magdeburg

Leipzig

München

10

9

12

13

14

18

17

20

19

16

78
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* In allen KANN Mustergärten findet kein Winterdienst statt. Je nach Witterung raten wir dazu, den Besuch zu verschieben.

	 	 Werksstandorte Lieferregion West

	 	 Werksstandorte Lieferregion Süd

	 	 Werksstandorte Lieferregion Nord/Ost

	 	� Mustergarten/Musterausstellung  
ganzjährig geöffnet*

In unseren Mustergärten bieten wir grund-
sätzlich keine persönliche Beratung vor Ort. 
Für alle Fragen, auch während Ihres 
Besuchs, nimmt sich unser Kunden-
service aber gerne Zeit für Sie. Sie  
erreichen den Kundenservice von Montag 
bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter der 
Rufnummer 02622/707-707.

Hinweise zu Bilddarstellung und Produktpräsentation:
Bei der Erstellung von Produktabbildungen, Fotos oder Visualisierungen geben wir uns die größte Mühe, die optische Wirkung und das Design der Produkte 
bestmöglich wiederzugeben. Verschiedene Faktoren wie Kamerapositionen, Beleuchtung, Sonnenlicht, Schattenwurf, Umfeld, drucktechnisch bedingte Faktoren 
oder die Einstellungen Ihres Monitors, etc. können die Farb- und Oberflächenwirkung auf den Fotos jedoch beeinflussen. Wir empfehlen Ihnen daher, sich bei 
der Entscheidung für ein Produkt nicht nur auf elektronische oder gedruckte Bilddaten zu verlassen, sondern die für Sie interessanten Produkte im Original bei 
unserem Partner, dem Baustoff-Fachhandel oder in einem unserer Mustergärten anzuschauen und zu vergleichen. Bei welchem Fachhändler Sie Muster unserer 
Produkte finden, sagt Ihnen unser Kundenservice.

Die in unserer Fertigung eingesetzten Rohstoffe sind Naturmaterialien, durch deren Verwendung die Farben und Oberflächen unserer Produkte leichten 
Schwankungen unterliegen. Die in den Musterständern beim Baustoff-Fachhandel und in unseren Mustergärten ausgestellten Produkte sind daher als  
Durchschnittsmuster zu betrachten und zeigen naturgemäß nicht die komplette Bandbreite möglicher Produktionschargen.

Die Abbildungen in unseren Unterlagen dienen in erster Linie der Darstellung von Gestaltungsvarianten und stellen nicht unbedingt eine in allen Details  
korrekte technische Ausführung dar. Bitte beachten Sie daher bei der Bauausführung die anerkannten Regeln der Technik sowie unsere aktuellen Verlege-  
und Aufbauanweisungen.

Standorte, Werke und Verkaufsbüros
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KANN
Hauptverwaltung

KANN GmbH Baustoffwerke
Bendorfer Straße 
56170 Bendorf
Telefon  02622 707-0 
Telefax  02622 707-165
info@kann.de
www.kann.de

1) Bendorf 
	 Bendorfer Straße 
	 56170 Bendorf-Mülhofen 

2) Mülheim 
	 Jungenstraße
	 Gewerbegebiet 
	 56218 Mülheim-Kärlich 

3) Urmitz
	 Bubenheimer Weg 
	 56220 Urmitz

4) Ulmen 
	 Kelberger Straße 56 
	 56766 Ulmen

5) �Schweich 
Haardthofstraße 1

	 Industriegebiet 
	 54338 Schweich-Issel 

6) ��Aßlar-Werdorf 
An der B 277 
35614 Aßlar-Werdorf

7) �Pulheim 
Siemensstraße 6 
Gewerbegebiet Mitte 
50259 Pulheim

8) �Übach-Palenberg 
Friedrich-Ebert-Straße 10-14 
Industriegebiet 
52531 Übach-Palenberg

9) �Bonn 
Maarstraße 59 
53227 Bonn-Beuel

10) �Schermbeck 
Alte Poststraße 123 
46514 Schermbeck

Werke
Region West 

11) �Herbolzheim 
Breisgauallee 26 
79336 Herbolzheim 

12) �Amstetten 
Industriestraße 23 
73340 Amstetten

13) �Haßfurt 
Augsfelder Straße 22 
97437 Haßfurt 

14) �Neumarkt 
Weißmarterstraße 25  
92318 Neumarkt

15) �Fürstenfeldbruck 
Augsburger Straße 100 
82256 Fürstenfeldbruck-Puch

Werke
Region Süd 

Verkaufsbüros
Region West

Bendorf
Bendorfer Straße 
56170 Bendorf-Mülhofen 
Telefon  02622 707-112 bis -116 
Telefax  02622 707-5112 bis -5116

Pulheim
Industriestraße 1
50259 Pulheim
Telefon  02238 96523-11 bis -16
Telefax  02238 96523-30

Schermbeck
Alte Poststraße 123
46514 Schermbeck
Telefon  02853 9151-11/-12/-19
Telefax  02853 9151-27

Aßlar-Werdorf
An der B 277	
35614 Aßlar-Werdorf
Telefon  06443 8261-30 bis -32/-34 bis 35
Telefax  06443 8261-90

Verkaufsbüros
Region Süd

Herbolzheim 
Breisgauallee 26 
79336 Herbolzheim
Telefon  07643 23298-14/-16/-17/-23 
Telefax  07643 23298-13

Neumarkt
Weißmarterstraße 25
92318 Neumarkt
Telefon  09181 902-42/-43/-51/-52
Telefax  09181 902-48/-58

Fürstenfeldbruck 
Augsburger Straße 100 
82256 Fürstenfeldbruck-Puch
Telefon  08145 9201-53 bis -56
Telefax  08145 9201-64/-66

Haßfurt
Augsfelder Straße 22
97437 Haßfurt
Telefon  09521 9222-10/-32
Telefax  09521 9222-99

Werke
Region Nord
und Ost

Nord 
16) Kaltenkirchen 
	 Grashofstraße 15 
	 24568 Kaltenkirchen 

17) �Magdeburg 
Saalestraße 34 
39126 Magdeburg

18) �Heeren 
Sälinger Straße 65 
39576 Hansestadt 
Stendal-Heeren

Ost
19) �Leipzig 

Tornauer Straße 1 
04356 Leipzig

20) �Mittenwalde-Telz 
Am Kanal 
15749 Mittenwalde

Verkaufsbüros
Region Nord
und Ost

Nord 
Kaltenkirchen
Grashofstraße 15 
24568 Kaltenkirchen 
Telefon  04191 99096-11 bis -13
Telefax  04191 99096-59 

Magdeburg
Saalestraße 34 
39126 Magdeburg 
Telefon  0391 50929-18/-31/-33
Telefax  0391 50929-19

Ost
Leipzig 
Tornauer Straße 1
04356 Leipzig 
Telefon  0341 52604-14 bis -16 
Telefax  0341 52604-44

Mittenwalde-Telz 
Am Kanal 
15749 Mittenwalde 
Telefon  033764 896-11/-19/-23
Telefax  033764 896-29
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A	 Seite
Abdeckplatten	 278–287, 302–303, 306–307
Absenker	 345 
Adina-Mauer� 270–273
Adina-Pflaster� 46–49 
Alesaro BETONPLUS-Platten	 192–193 
Alesaro-Platten	 192–193
Allgemeine Geschäftsbedingungen	 404–405
Andalusia-Platten	 152–153
Arctia BETONPLUS-Platten	 184–185
Arctia-Platten	 184–185
Arctia-Stufen	 256–257
Aufbauanleitung Pflanzwandsteine	 316–317

B	
Barrierefreies Bordsteinsystem	 348–349 
Bauabschlussreinigung	 214, 381
Betonimprägnierung	 204–205, 220–222
BETONPLUS-Platten	 178–197
Betonversiegelung	 204–205, 220–222
Bio-Kraftreiniger	 204–205, 220–222
Blindenleitsteine	 128–129
Böschungssteine	 306–309
Bordsteine	 344–352
Bordsteinecken	 345, 347
Bordsteinradien	 345, 347
Burgpflaster	 94

C	
CleanKeeper plus Reparaturlack	 204–205, 220–222
CleanKeeper plus-Versiegelung	 150–157, 217–222
Cubaro Grande-Mauer	 278–281
Cubaro-Mauer	 274–277

D	
Doppel-T-Aqua-Pflaster	 115
Doppel-T-Verbundpflaster	 116–117
Dorill-Böschungssystem	 309

E	
EasyCoat-Hydrophobierung	 158–159, 162–169, 218, 222
Einbauhinweise Mauerscheiben	 332–339
Einbauempfehlungen Palisaden	 240–241
Einbauempfehlungen Stufen	 259–261
Einkehrmaterial	 127
Einsatzbereiche Pflastersteine	 24–25
Entwässerungsartikel	 354–357
Europäische Normung	 397–400
Evio-Platten	 156–157

F	
Farini-Platten	 154–155
Farly-Platten	 166–167
Fett- und Ölentferner	 204–205, 220–222
Filterstein-Micro Plus-Pflaster	 114
Fiori-Platten	 168–169
Flachbord-/Überfahrsteinsystem	 348–349
Flechtenentferner	 204–205, 220–222 
Fugenkreuze	 203 

G	
Gala Flair-Böschungssystem	 308
GardenProtect	 312–313 
Gartenmauern	 262–318 
Gehwegplatten	 130–131 
Germania antik-Aqua-Pflaster	 80–81 

Alphabetischer Gesamtindex

Seite
Germania antik-Mauer	 294–295
Germania antik-Palisaden	 238
Germania antik-Pflaster	 76–79
Grünbelagentferner	 204–205, 220–222 
Grundreiniger Intensiv	 204–205, 220–222

H	
Hänger	 345 
Hinweise zur Lieferung und Nutzung	  
von Betonprodukten	 402–403 
Hochbordsteine	 344–345

I	
Intensivreiniger Plus	 204–205, 220–222

K	
KANN Betonpoller	 319
KANN Mauerscheiben/-Ecken	 326–331
KANNtec-Verschiebeschutz	 27–28
Keno-Pflaster	 95
Kibo-Mauer	 298–301
Kibo-Pflaster	 86–87
KLIMALIEBLINGE	 6–9, 42–45, 290–293
Kratzer-Fluid	 204–205, 220–222
Kurvensteine	 345, 347

L	
La Tierra-Aqua-Pflaster	 92–93
La Tierra-Palisaden	 234–235
La Tierra-Pflaster	 88–91
La Tierra-Platten	 176–177 
La Tierra-Stufen	 252–253
Lieferhinweise	 402–403
Lieferregionen	 408–409
Literaturverzeichnis	 406
LogBorder-Pfostensystem	 236–237
LogPlank-Platten	 202
LogSleeper-Platten	 201
LogWall-Mauer	 304–305
Lyana-Mauer	 296–297

M	
Madison-Platten	 150–151
Matera-Platten	 190–191
Matera BETONPLUS-Platten	 190–191
Mauerabdeckungen	 278–287, 302–303, 306–307
Mauern	 262–318
Mauerscheiben	 324–339
Montery-Platten	 200
Muldenrinnen	 357
MultiBlock	 322–323
MultiPoller	 320–321
MultiStufen	 246–247 
MultiTec-Aqua-Pflaster	 100–103
MultiTec-Color-Pflaster	 96–99
MultiTec-Linearfuge	 106–107
MultiTec-Öko-Pflaster	 104–105
MultiTec-Pflaster	 108–111
Muro ReNature-Mauer	 290–293
Mysteo BETONPLUS-Platten	 178–179

N	
Nimbus-Pflaster	 62–63
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O	 Seite
Ökologische Flächenbefestigung	 28–31 
Oberflächenvarianten	 14–15
Old Town-Platten	 198 

P	
Palisaden	 226–241
Parksteine	 130–131
Pflanzempfehlungen	 318
Pflanzwandsysteme	 306–309
Pflastersteine	 22–145
Pflegemittel	 204–205, 220–222
Phero BETONPLUS-Platten	 180–181
Pheos-Pflaster	 60–61
Pheos-Platten	 170–171
Planaro-Pflaster	 70–71
Planolith-Pflaster	 54–57
Planolith 5f-Pflaster	 58–59
Planungshilfen Kurven	 353
Platten	 130–131, 146–225
Plattenlager	 203
Polaris-Platten	 164–165
Poller	 319–321
Produktübersicht Mauer- und Böschungssysteme	 314–315
Produktübersicht Palisaden	 239
Produktübersicht Pflastersteine	 134–141 
Produktübersicht Stufensysteme	 258
Produktübersicht Terrassenplatten	 206–211

R	
Radien	 345, 347
Ragit Rasengitterplatte	 126
Rampenstufe	 246–247 
Randsteine	 350–352
Randsteinecke	 351
Rechteckpflaster	 112–113
Reinigungsmittel	 204–205, 220–222
Reinigung und Pflege	 217–222
RiBoN (Richtlinie für Betonteile ohne Norm mit Gütezeichen)	 401
Rinnenformsteine	 355
Rinnenpflaster	 354
Rinnenplatten	 356
Rion BETONPLUS-Platten	 182–183 
Rostentferner	 204–205, 220–222
Rundbordsteine	 346–347 
RX40	 6–9, 42–43

S
Solarmodulhalter	 358–359
Sonderbauteile	 360–361
Standorte	 408–409
Stelzlager	 203
Stratos-Aqua-Pflaster	 68–69
Stratos-Palisaden	 230–231 
Stratos-Pflaster	 64–67
Stratos-Platten	 172–173 
Stratos-Stufen	 248–249
Stufen	 242–261
Systemübersicht	 16–21 

T 	  
Taja BETONPLUS-Platten	 194–195 
Taja-Platten	 194–195 
Taktile Blindenleitsteine	 128–129
Technik Mauerscheiben	 332–339
Technik Pflastersteine	 362–396

Seite
Technik Terrassenplatten	 212–217
Terrano-Mauersystem	 306–307
Terrassenplatten	 146–225
Tiefbauartikel	 340–357
Tiefbordsteine	 350–352
Travino-Platten	 199
Travino-Stufen	 254
Travino-Walling-Mauer	 302–303

U		
Übergangssteine	 345
Umpflasterungssätze	 132–133
Uni-Coloc Ankerverbundstein-Pflaster	 118–119
Uni-Coloc Aqua-Pflaster	 120–121 
Universal-Verbundstein-Pflaster	 122–123
U-Steine	 311

V	
Vermont-Bruchsteinmauer	 282–287
Vermont Kompakt-Mauer	 288–289
Verkaufsbüros	 408–409
Verlegehinweise Pflastersteine	 362–396
Verlegehinweise Terrassenplatten	 212–216
Verlegemuster Pflastersteine 	 142–145
Verlegemuster Terrassenplatten	 223–225
Verschiebeschutzsysteme	 26–28
Via Leano-Palisaden	 232–233
Via Leano-Pflaster	 82–85
Via Leano-Platten	 174–175
Via Leano-Stufen	 250–251
Vios-Aqua-Pflaster	 38–41
Vios-Mauer	 264–269
Vios-Mauerscheiben	 330–331
Vios-Palisaden	 228–229
Vios-Pflaster	 34–37 
Vios-Platten	 158–159
Vios-Poolumrandung	 160–161
Vios-Randstein	 352 
Vios RX40-Pflaster	 42–43
Vios-SadtKlimaStein	 44–45 
Vios-Stufen	 244–245

W	
WaveLiner-Rasenwelle	 124–125
Werke	 408–409
Winkelsteine	 310
Wischpflege	 204–205, 220–222

X	
Xantos BETONPLUS-Platten	 196–197
Xantos-Platten	 196–197
Xera BETONPLUS-Platten	 186–187
Xera-Platten	 186–187
Xera-Stufen	 255

Y	
Yamino-Platten	 188–189
Yamino BETONPLUS-Platten	 188–189

Z	
Zementschleier-Entferner	 204–205, 220–222
Zena-Pflaster	 50–53
Zena-Platten	  162–163
Zentano Pur-Pflaster	 72–73
Zentano Antik-Pflaster	 74–75
Zubehör Terrassenplatten	 203–205



CO2NEUTRALER

©
 K

AN
N

 G
m

bH
 B

au
st

of
fw

er
ke

, p
rin

te
d 

05
/2

02
6 

in
 G

er
m

an
y		


ak

en
zo

 G
m

bH
 &

 C
o.

 K
G

KANN Qualitätsprodukte erhalten  
Sie im Baustoff-Fachhandel.

KANN GmbH Baustoffwerke
Bendorfer Straße
56170 Bendorf-Mülhofen
Telefon 02622 707 - 0
Telefax 02622 707 - 165
info@kann.de

kann.de 
Kunden-Service: 02622 707-707




